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176. Sitzung 

Bonn, den 1. April 1965 

Stenographischer Bericht

Beginn: 16.02 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren, vor Eintritt in die 
Tagesordnung darf ich meine und des Hauses Glück-
wünsche aussprechen dem Herrn Abgeordneten 
Bauknecht zur Vollendung des 65. Lebensjahres am 
31. März 

(Beifall) 

und dem Herrn Kollegen Storch zur Vollendung des 
73. Lebensjahres heute. 

(Beifall.) 

In der 158. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 22. Januar 1965 ist der Entwurf eines Gesetzes 
über Maßnahmen auf dem Gebiet der deutschen 
Filmwirtschaft - Drucksache IV/1172 - , Schrift-
licher Bericht des Ausschusses für Kulturpolitik und 
Publizistik (8. Ausschuß) - Drucksache IV/2324 -, 
zu Beginn der zweiten Beratung an den Ausschuß 
für Kulturpolitik und Publizistik - federführend - 
und an den Wirtschaftsausschuß zur Mitberatung 
zurückverwiesen worden. Der Ausschuß für Kultur-
politik und Publizistik hat mit Schreiben vom 
26. März 1965 darum gebeten, die Vorlage auch an 
den Finanzausschuß zur Mitberatung zu überweisen. 
Ist das Haus damit einverstanden? - Ich höre kei-
nen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat unter dem 25. März 1965 die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Dr. Effertz, Spitzmüller, Weber (Georgenau), Deneke, 
Ertl, Schmidt (Kempten) und Genossen betr. Betriebswirtschaft-
licher Dienst für die deutsche Landwirtschaft - Drucksache 
IV/3120 - beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 
IV/3255 verteilt. 

Der Bundesminister für Wohnungswesen, Städtebau und Raum-
ordnung hat unter dem 26. März 1965 die Nr. 4 der Kleinen 
Anfrage der Abgeordneten Frau Funcke (Hagen), Dr. Imle und 
Genossen betr. Wohnungen für Alleinstehende - Drucksache 
IV/3020 - beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 
zu IV/3106 verteilt. 

Der Bundesminister für Wirts chaft hat am 25. März 1965 unter 
Bezugnahme auf den Beschluß des Bundestages vom 19. Juni 
1963 über die Erfahrungen mit dem Internationalen Kaffee-Über-
einkommen 1962 berichtet. Sein Schreiben wird als Drucksache 
IV/3260 verteilt. 

Der Präsident der Monopolverwaltung für Branntwein beim 
Landesfinanzamt Berlin hat am 19. Februar 1965 gemäß §§ 6 und 
9 des Gesetzes über das Branntweinmonopol den Geschäftsbe-
richt der Monopolverwaltung für Branntwein beim Landesfinanz-
amt Berlin sowie die Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung  

der Verwertungsstelle für das Geschäftsjahr 1963/64 (1. Oktober 
1963 bis 30. September 1964) vorgelegt. Der Bericht ist als 
Drucksache IV/3138 verteilt. 

Der Präsident der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
hat am 26. Februar 1965 gemäß den §§ 6 und 9 des Gesetzes 
über das Branntweinmonopol den Geschäftsbericht der Bundes-
monopolverwaltung für Branntwein sowie die Bilanz nebst Ge-
winn- und Verlustrechnung der Verwertungsstelle für das Ge-
schäftsjahr 1963/64 (1. Oktober 1963 bis 30. September 1964) vor-
gelegt. Der Bericht wird als Drucksache IV/3154 verteilt. 

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat unter dem 30. März 1965 die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Struve, Bauknecht, Ehnes, Dr. Pflaumbaum, Ruf und Ge-
nossen betr. Absatz ausländischer Gemüsekonserven - Druck-
sache IV/3201 - beantwortet. Sein Schreiben wird als Druck-
sache IV/3259 verteilt. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Verordnung des Rats zur Ä nderung des Zeitpunktes für den 
Beginn des Milchwirtschaftsjahres 1965/1966 - Drucksache 
IV/3232 - 

an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Verordnung des Rats zur Verlängerung der in der Verord-
nung Nr. 156 getroffenen Regelung für Mehl und Stärke von 
Manihot und anderen Wurzeln und Knollen, die aus den 
assoziierten afrikanischen Staaten und Madagaskar stammen 
- Drucksache IV/3236 - 

an den Außenhandelsausschuß - federführend - und an den 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - mit-
beratend - 

Verordnung des Rats über die Einfuhren von Fetten aus 
Griechenland - Drucksache IV/3247  - 

an  den Außenhandelsausschuß - federführend - und an den 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - mitbe-
ratend - mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
dem Plenum am 12. Mai 1965. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 23. Februar 1962 die nachstehenden Vor-
lagen überwiesen: 

Sechste Verordnung zur Ä nderung der Außenwirtschaftsver-
ordnung - Drucksache IV/3174 - 

an den Außenhandelsausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor dem Plenum am 23. Juni 1965. 

Dreizehnte Verordnung zur Ä nderung des Deutschen Zoll-
tarifs 1965 (Rinder-Marktordnung) - Drucksache IV/3228  - 

an  den Außenhandelsausschuß - federführend - und an den 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - mit-
beratend - mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
dem Plenum am 23. Juni 1965. 

Zu den in der Fragestunde der 173. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 18. März 1965 gestellten 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schneider (Saar-
brücken) Nr. II und VIII/1 ist inzwischen die schrift-
liche Antwort des Staatssekretärs Gumbel vom 
25. März 1965 eingegangen. Sie lautet: 

Zu Frage II: 
Das nach Artikel 59 GG vorgeschriebene Verfahren war im 

Falle der Lieferungen an Israel nicht anzuwenden. Die in Frage 
stehende Abmachung ist kein Vertrag im Sinne von Art. 59 
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes, wel cher die politischen Be-
ziehungen des Bundes regelt oder sich auf Gegenstände der 
Bundesgesetzgebung bezieht. Bei einem solchen Vertrag muß 
nämlich Inhalt und Zweck auf die Regelung der politischen Be-
ziehungen zu auswärtigen Staaten gerichtet sein und „nicht nur 
eine sekundäre, vielleicht sogar ungewollte oder unerwartete 
Auswirkung auf diese Beziehungen haben" (Bundesverfassungs-
gericht, Urteil vom 29. 7. 1952 - 2 BvE 2/51). 

Auch der Deuts che Bundestag steht offensichtlich auf dem 
Standpunkt, daß Verträge über Ausrüstungshilfe nicht unter die 
Verfahrensvorschrift des Artikels 59 des Grundgesetzes fallen 
(siehe Beschluß zu Titel 964 Kap. 1402 Einzelplan 14 in Bundes-
tagsdrucksache IV/3114). 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
Zu Frage VIII/1: 

Eine Verletzung der §§ 45 b und 47 der Reichshaushaltsordnung 
liegt nicht vor, weil im Rahmen des Gesamtplanes die Mittel im 
Haushaltsplan im Titel 964 des Kapitels 1402 ausgebracht waren 
und weil der Haushaltsplan mit diesem Titel die unentgeltliche 
Abgabe von militärischem Material an andere Länder ausdrück-
lich gestattet. 

Dabei sind die für die einzelnen Länder vorgesehenen Beträge 
in den Geheimerläuterungen zu diesem Titel nicht verbindlich 
festgelegt. Verschiebungen zugunsten des einen oder anderen 
Landes sind entsprechend den jeweiligen Erfordernissen im Rah-
men des Gesamtansatzes dieses Titels möglich. 

Aus Geheimhaltungsgründen ist im Einvernehmen mit den 
Herren Fraktionsvorsitzenden lediglich ein bestimmter, kleiner 
Kreis von Abgeordneten aller Fraktionen über die Einzel-
positionen des Ansatzes bei Kap. 1402/964 näher unterrichtet 
worden. 

Zu den in der Fragestunde der 175. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 25. März 1965 gestellten 
Fragen des  Abgeordneten Dr. Schneider (Saar-
brücken Nrn. X/1 und X/2 ist inzwischen die schrift-
liche Antwort des Staatssekretärs Gumbel vom 
25. März 1965 eingegangen. Sie lautet: 

Zu Frage X/1: 
Aus anderen Ländern und ohne die Bundesrepublik zu be-

rühren gelangten (gemessen am Umfang des finanziellen Gegen-
wertes) rund 40 % der Lieferungen an Israel. 

Zu Frage X/2: 
Der Haushaltsausschuß des Bundestages hat gelegentlich der 

zweiten Beratung des Haushaltsgesetzes 1965 zum Einzelplan 14 
(Drucksache IV/2914) folgenden Beschluß gefaßt: 

Kap. 1402 — Allgemeine Bewilligungen  — 
In  Tit. 964 — Ausrüstungshilfe — erhält der Haushaltsver-
merk folgende Fassung: 
„Neue Verpflichtungen dürfen nur nach Information des 
Haushaltsausschusses und des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten des Deutschen Bundestages eingegangen 
werden." 

Dieser Beschluß wird beachtet werden. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde (Drucksachen IV/3254, IV/3256). 

Ich rufe die Frage des Abgeordneten Balkenhol 
aus dem Geschäftsbereich des Bundesministers der 
Verteidigung auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, sich erneut mit dem Verbin-
dungsstab für die britischen und kanadischen Streitkräfte ins 
Benehmen zu setzen, um den seit zwei Jahren laufenden An-
trag auf Weiterführung des Steinbruchbetriebs im Lohner Klei — 
im Schutzbereich der kanadischen Verteidigungsanlage des Fort 
Champly bei Soest — zur Entscheidung zu bringen? 

Herr Staatssekretär, ich darf bitten. 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Ihnen, Herr Abgeordneter, ist 
bekannt, daß seit der Kündigung des Vertrages zur 
Ausbeutung des Steinbruchs im Jahre 1961 über 
die Neuerteilung der Sprengerlaubnis verhandelt 
wird. :  Es haben Prüfungen und Ortsbesichtigungen 
stattgefunden. Aber bis in die letzte Zeit hinein hat 
die britische Verbindungsstelle, die die kanadischen 
Interessen vertritt, ihre Zustimmung versagt. 

Ich selbst habe von diesem Vorgang durch Ihre 
Anfrage Kenntnis bekommen, und ich muß sagen, 
daß ich die Haltung und . die Einstellung der brti-
schen Verbindungsstelle durchaus verstehe. Der 
Steinbruch befindet sich weniger als 30 Meter von 
der Munitionsstandortniederlage der kanadischen 
Kaserne entfernt. Das Sicherheitsrisiko ist so hoch, 
daß man eine Sprengerlaubnis in so großer Nähe 
einer Munitionsniederlage nicht verantworten kann. 
Ich bin der Ansicht, daß die Lösung auf einem ande-
ren Weg versucht werden muß. Es sind, wie ich ge-
hört habe, von der Firma zwei Ersatzgelände für 
eine Verlegung der Standortmunitionsniederlage  

angeboten worden. Das eine Gelände scheint unge-
eignet zu sein. Das andere Gelände wird auf seine 
Eignung noch geprüft. Ich darf Ihnen das Ergebnis 
mitteilen, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. 

Ich komme zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers des Innern und rufe 
die Frage IV/1 — des Abgeordneten Gscheidle 

auf: 
Beabsichtigt die Bundesregierung, bei der in Aussicht genom-

menen Überarbeitung der Beihilfevorschriften die schuldlos ge-
schiedenen Ehefrauen von früheren Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes wieder als beihilfeberechtigt in die Vorschriften aufzu-
nehmen? 

Ist Herr Abgeordneter Gscheidle anwesend? 

(Abg. Matthöfer: Die Frage wird über

-

nommen!) 

— Die Frage wird von Herrn Abgeordneten Matt-
höfer übernommen. — Herr Bundesminister, ich 
darf bitten. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ich werde 
bei den bevorstehenden Beratungen über eine Ä n-
derung der Beihilfevorschriften erneut darum be-
müht sein, den Personenkreis, der bis 1959 in die 
Beihilfebestimmungen eingeschlossen war, wieder 
mit einbeziehen zu lassen. Bei den Verhandlungen 
mit den Ländern im Jahre 1963 ist das nicht ge-
lungen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage? 
— Das ist nicht der Fall. 

Dann rufe ich die Frage IV/2 — des Abgeordneten 
Gescheidle — auf: 

Wann beabsichtigt die Bundesregierung, das Zusammentreffen 
mehrerer Versorgungsbezüge nach § 160 Abs. 4 Bundesbeamten-
gesetz durch Rechtsverordnung zu regeln? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Zu diesem 
Komplex ist bereits ein Referenten-Gesetzentwurf 
erarbeitet. Eine einfachere Lösung als durch ein 
Gesetz ist nicht möglich. Aber ich glaube angesichts 
der Geschäftslage nicht, daß es möglich sein wird, 
diesen Gesetzentwurf noch in dieser Legislaturpe-
riode vorzulegen und zu verabschieden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Gescheidle. 

Gscheidle (SPD) : Herr Minister, können Sie 
einige klärende Worte dazu sagen, warum die 
Bundesregierung die Verordnung zu § 160 Abs. 4 
des Bundesbeamtengesetzes nicht zusammen mit 
ihrem Gesetzentwurf zur Regelung der Doppelver-
sorgung vorgelegt hat? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Es hat sich 
herausgestellt, daß dieser Tatbestand durch eine 
Verordnung nicht geregelt werden kann und daß 
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Bundesminister Höcherl 

das Beamtengesetz keine ausreichende Handhabe 
gibt. Es muß zunächst eine Gesetzesänderung erfol-
gen, weil der Fall außerordentlich schwierig ist. 

Im übrigen wäre es vielleicht gut, die Regelung 
der Doppelversorgung im innerdeutschen Bereich 
abzuwarten und dann dementsprechend zu verfah-
ren. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Gscheidle. 

Gscheidle (SPD) : Darf ich Ihre letzte Bemerkung 
so verstehen, Herr Minister, daß Sie zunächst die 
Beratungen über die Doppelversorgung abwarten 
wollen, bevor Sie den anderen Komplex regeln? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ich glaube, 
das empfiehlt sich. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zur 
Frage IV/3 — des Abgeordneten Dröscher — : 

Hat die Bundesregierung, als sie in den Verhandlungen mit 
dem Bundesrat den Kostenersatz für die Fernmeldeeinrichtungen 
des LS-Warndienstes ablehnte, die häufig sehr schlechte Finanz-
lage der kleineren Landgemeinden bedacht, denen nun eine 
neue, aus der Landesverteidigung herrührende Belastung auf-
erlegt wird, ohne daß hierfür Einnahmen vorhanden sind? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Die Bundes-
regierung hat damals bereits mitgeteilt, daß auf 
die Interessen der kleinen Gemeinden Rücksicht ge-
nommen wird. Einrichtungen dieser Art werden in 
Gemeinden unter 1000 Einwohnern zur Zeit über

-

haupt nicht angebracht. Sollten sich finanzielle 
Schwierigkeiten ergeben, so sind in erster Linie 
die Länder zuständig. Das ist auch damals zum 
Ausdruck gekommen, als dieselbe Frage im Bun-
desrat behandelt wurde. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Was würden Sie sagen, Herr 
Minister, wenn Gemeinden — wie das in unserem 
Raum geschehen ist — drohen, die Anlage dieser 
Warneinrichtungen abzulehnen, weil die Kosten-
deckung dafür nicht geklärt ist? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ich möchte 
sagen, das Land müßte sich um diesen Fall küm-
mern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zweite Zusatzfrage. 

Dröscher (SPD) : Wären Sie bereit, Herr Bundes-
minister, den Ländern auf Grund dieser Fragestunde 
zu empfehlen, das zu tun? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Durchaus! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. 

Wir kommen nun zu den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft,  

und zwar zuerst zur Frage VII/1 — des Abgeord-
neten Matthöfer — : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag des DGB, 
dem Sachverständigenrat ein Höchstmaß an Informationsmöglich-
keiten zur Verfügung zu stellen, insbesondere durch die Ein-
richtung einer detaillierten Einkommensstatistik über den Bereich 
der „Einkommen aus unselbständiger Arbeit" hinaus? 

Herr Staatssekretär, ich darf bitten. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Die Bundesregierung steht dem 
Vorschlag des DGB positiv gegenüber. Bereits am 
4. März 1965 habe ich ein entsprechendes Schreiben 
an den Vorsitzenden des Sachverständigenrates ge-
richtet und ihn gebeten, darzulegen, welches zu-
sätzliche statistische Material er für das nächste 
Gutachten erwarte und welche weiteren statistischen 
Informationen auf dem Gebiet der amtlichen Ein-
kommenstatistiken er für dringend erforderlich 
halte. Soweit mir bekannt ist, will der Sachverstän-
digenrat mit den Gewerkschaften und den Arbeit-
gebern die aufgeworfenen Fragen erörtern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage. 

Matthöfer (SPD) : Herr Staatssekretär, ist noch 
in dieser Legislaturperiode mit einem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Verbesserung unserer Ein-
kommenstatistiken auf der Grundlage dieser Sach-
verständigenberatungen zu rechnen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich glaube, 
das wird nicht der Fall sein. Ich habe gerade vor 
wenigen Tagen von Herrn Professor Bauer als dem 
derzeitigen Vorsitzenden des Sachverständigenrates 
einen Brief bekommen, in dem er diese Gespräche 
mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und mit den 
Arbeitgebern ankündigt. Wenn ich die Verhältnisse 
realistisch hier im Hohen Hause betrachte und den 
Gang dieser Beratungen in Rechnung stelle, dann 
glaube ich nicht, daß es dazu kommen wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich 
aber Ihrer Antwort entnehmen, daß Sie die Vor-
schläge des DGB, die sich auf diesen Beratungen 
ergeben werden, wohlwollend prüfen und — falls 
es sich in dieser Legislaturperiode doch noch als 
möglich erweisen sollte — versuchen werden, einen 
solchen Gesetzentwurf einzubringen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, bitte haben 
Sie Verständnis dafür, daß ich mich hinsichtlich der 
Schlußfolgerungen, die wir auf Grund der Beratun-
gen des Sachverständigenrates mit dem DGB und 
mit den Arbeitgebern ziehen werden, heute noch 
nicht festlegen kann, weil ich nicht weiß, wie diese 
Beratungen ausgehen. Aber bitte entnehmen Sie 
dem von mir eben erwähnten Schreiben vom 4. März 
— gerichtet an Herrn Professor Bauer als Vorsitzen-
den des Sachverständigenrates —, daß wir dieser 
Anregung wohlwollend gegenüberstehen. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Schmitt-Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Staats-
sekretär, welche Möglichkeiten sehen Sie, daß sich 
die Bundesregierung mit dem Sachverständigenrat 
über Grundfragen der statistischen Datenfeststel-
lung vorher einigt, damit nicht die Bundesregierung 
im Ausschuß wie beispielsweise bei der Stellung-
nahme zur Beamtenbesoldung sagt, man sei sich 
über die Ausgangsgrundlagen nicht einig? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, wir haben 
in voller Anerkennung der Selbständigkeit des Sach-
verständigenrates — der Sachverständigenrat ist nur 
an das Gesetz gebunden; ich möchte das auch ange-
sichts der bestehenden Diskussion ausdrücklich 
unterstreichen — in einem Gespräch, das Herr Mini-
ster Schmücker mit dem Sachverständigenrat gehabt 
hat, eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Diese 
Zusammenarbeit steht nicht nur auf dem Papier des 
Kommuniqués, sondern sie wird praktiziert. So 
wird z. B. der zuständige Abteilungsleiter des Bun-
deswirtschaftsministeriums, ich glaube, morgen, 
eine eingehende Diskussion mit dem Sachverstän-
digenrat haben. Selbstverständlich werden dabei 
auch die statistischen Probleme erörtert werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Schmitt-Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Sind Sie bereit, 
auch das Innenministerium wegen der Beamtenbe-
soldung und der Gehaltsentwicklung im öffentlichen 
Dienst in diese Besprechungen einzubeziehen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich bedaure 
es außerordentlich, daß Herr Bundesinnenminister 
Höcherl, der diese Frage von sich aus sicherlich be-
antworten könnte, nicht mehr da ist. Selbstver-
ständlich halten wir mit den angesprochenen Res-
sorts engen Kontakt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zur 
zweiten Frage des Herrn Abgeordneten Matthöfer, 
Frage VII/2: 

Hält die Bundesregierung eine Aufgliederung der Gewinne 
nach Branchen, Unternehmensgrößen, Unternehmensformen und 
nach der personellen Verteilung für möglich und für zweck-
mäßig? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Die Möglichkeiten einer Auf-
gliederung der Gewinne nach Branchen, Unterneh-
mensgrößen, Unternehmensformen und nach der 
personellen Verteilung werden sorgfältig geprüft 
werden. Einer statistischen Erfassung dieser Anga-
ben stehen aber sehr große Schwierigkeiten ent-
gegen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Herr Staatssekretär, Sie wür-
den aber doch auch eine über die Erfordernisse der 
Einkommensbuchhaltung im Rahmen der volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung hinausgehende sozio-
ökonomische Analyse der Einkommensverteilung 
und Vermögensbildung in der Bundesrepublilk be-
grüßen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich bejahe 
diese Frage. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Matthöfer (SPD) : Halten Sie, Herr Staatssekre-
tär, einen Ausbau und vor allen Dingen auch eine 
Beschleunigung, d. h. vielleicht eine Vorverlegung 
der Steuererklärungstermine, für möglich, damit 
daraus schnellere Schlußfolgerungen für die Ent-
wicklung der Einkommen gezogen werden können? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich meine, 
daß diese Frage nicht an den Vertreter des Bundes-
wirtschaftsministers, sondern an den Herrn Bundes-
finanzminister gerichtet werden muß. 

Ich will allerdings erwähnen, daß die Frage der 
Vorverlegung der Steuerveranlagung auch bei allen 
konjunkturpolitischen Überlegungen eine erhebliche 
Rolle gespielt hat. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zu 
Frage VII/3 — des Herrn Abgeordneten Matt-
höfer —:  

Hält die Bundesregierung den Nachweis der „unsichtbaren Be-
züge" der Unternehmer und Selbständigen (z. B. Betriebsentnah-
men, verbilligte Sachbezüge, Nutzung von Betriebsanlagen für 
private Zwecke u. ä.) für möglich und zweckmäßig? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Der Nachweis der „unsicht-
baren Bezüge" der Unternehmer und der Selbstän-
digen ist mit statistischen Mitteln und Methoden 
kaum möglich. Die Statistik muß sich bei den Er-
hebungen weitgehend an Definitionen und Abgren-
zungen halten, die bereits vorhanden sind. Das 
wären im Falle der Einkommen der Unternehmer 
und der Selbständigen steuerrechtliche oder han-
delsrechtliche Begriffe. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage? 
— Bitte. 

Matthöfer (SPD) : Könnte man nicht eventuell im 
Rahmen des Mikrozensus laufend Einkommenstich-
proben bezüglich der Einkommen der Selbständigen 
machen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, wir haben 
die Einkommen- und Verbrauchsstichprobe 1962. 
Wenn ich recht unterrichtet bin, werden im Herbst 
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dieses Jahres die Ergebnisse dieses Mikrozensus 
vorliegen und dann der Öffentlichkeit übergeben 
werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage? 

Dann kommen wir zu Frage VII/4 — der Frau 
Abgeordneten Meermann — . 

Trifft es zu, daß das Bundeswirtschaftsministerium eine Ka-
binettvorlage ausgearbeitet hat, in der die Verbilligung von 
Kapitalmarktmitteln durch die öffentliche Hand, u. a. auch im 
Wohnungsbau, begrenzt werden soll? 

Sie ist nicht im Hause, die Frage wird schriftlich 
beantwortet. 

Wir kommen zu Frage VII/5 — des Herrn Abge-
ordneten Höhmann (Hessisch Lichtenau) —: 

Wie beurteilt die Bundesregierug die Bemühungen um Be-
triebsansiedlungen im Zonenrandgebiet im Zeitraum von 1961 
his 1963? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Die Zahl der Industriebetriebe, 
die sich in den von der Bundesregierung geförderten 
Gebieten niederlassen, nimmt in den letzten Jahren 
ständig zu. Bei einer im Auftrag des Bundesministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung durchgeführten 
Untersuchung wurden zwischen 1955 und 1963 im 
Zonenrandgebiet und in den Bundesausbaugebieten 
folgende Betriebsansiedlungen gezählt: in den ersten 
drei Jahren 98 Betriebe, in den zweiten drei Jahren 
232 Betriebe und in den letzten drei Jahren — also 
in dem Zeitraum, auf den sich die Frage unmittel-
bar bezieht — 358 Betriebe. Bei fast der Hälfte die-
ser Betriebe handelt es sich um Verlagerungen aus 
Ballungsgebieten. Von den 358 Betrieben, die sich 
zwischen 1961 und 1963 in den Bundesfördergebie-
ten angesiedelt haben, sind 160 in das Zonenrandge-
biet gegangen. 

Bei der Beurteilung dieser Zahlen muß man die 
regionalen Unterschiede innerhalb des Zonenrand-
gebietes sehr berücksichtigen. Ein erheblicher Teil 
des Zonenrandgebietes weist einen Industriebesatz 
auf, der über dem Bundesdurchschnitt liegt. In die-
sen Stadt- und Landkreisen — als Beispiele nenne 
ich nur Wolfsburg, Braunschweig, Kassel, Schwein-
furt und Kiel — stößt die Industrieansiedlung auf 
Grenzen, die ebenso wie in anderen Teilen der 
Bundesrepublik vom ausgeschöpften Arbeitsmarkt 
gesetzt werden. Demgemäß liegt das Schwergewicht 
der Betriebsansiedlung — nämlich rund drei Viertel 
aller im Zonenrandgebiet gezählten Fälle — in den 
wirtschaftsschwachen Teilen des Zonenrandgebietes, 
die als Bundesausbaugebiete — früher Sanierungs-
gebiete genannt — zusätzliche Bundeshilfen erhal-
ten. Hier wurde mit 34 Betriebsansiedlungen je eine 
Million Einwohner ein beträchtlicher Erfolg erzielt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage! 

Höhmann (Hessisch Lichtenau) (SPD) : Herr 
Staatssekretär, ist Ihnen bei der Durchsicht der Sta-
tistik entgangen, daß es sich bei diesen 160 Betrie-

ben mit insgesamt 12 600 Beschäftigten nur um 37 % 
der insgesamt in Bundesausbaugebieten neu ange-
siedelten Betrieben handelt? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Nein, Herr Abgeordneter. Mir 
ist klar, daß sich in diesem Zeitraum 358 Betriebe 
in den Ausbaugebieten im weitesten Sinne ange-
siedelt haben, davon 160 im Zonenrandgebiet. Die 
Zahlen stimmen überein. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage! 

Höhmann (Hessisch Lichtenau) (SPD) : Herr 
Staatssekretär, wenn wir von Beschäftigten spre-
chen, sind dann nicht diese 12 600 etwa 37 % von 
33 765? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Ja. 

Höhmann (Hessisch Lichtenau) (SPD): Das war 
gemeint. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Unertl. 

Unertl (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind in 
diesen Zahlen, die Sie hier genannt haben, auch die 
Betriebsansiedlungen enthalten, die sich im Zonen-
randgebiet an der tschechischen Grenze von Passau 
bis Hof vollzogen haben? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich konnte 
schon unlängst dem Hohen Hause eine Anfrage da-
hin beantworten, daß das Zonenrandgebiet nach den 
bestehenden Vorschriften von Flensburg  bis  nach 
der Südostecke von Bayern reicht. Selbstverständlich 
gibt es keinen Unterschied zwischen dem Zonen-
randgebiet im engeren Sinne und dem Gebiet an der 
tschechischen Grenze. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage! 

Unertl (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist da-
mit zu rechnen, daß die Ansiedlung von Industrie-
betrieben noch in diesem Jahr in dem von Ihnen er-
wähnten Gebiet eine Besserung erfährt und daß 
noch mehr Betriebe hinkommen? 

Dr.  Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, mein Pro-
phetenmut geht nicht so  weit, um eine Aussage 
über dieses Jahr zu. machen. Aber ich möchte noch-
mals darauf hinweisen, daß die Untersuchung, die 

 ich soeben erwähnen durfte, ganz deutlich zeigt, daß 
die Zahl der angesiedelten Betriebe laufend ge-
stiegen ist, und zwar in den Zeiträumen,  die  ich ge-
nannt habe, um 98, 232 und 358 Betriebe. Ich habe 
keinen Grund, anzunehmen, daß diese Entwicklung 
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unterbrochen wird, allerdings mit einer großen Ein-
schränkung, Herr Abgeordneter, auf die ich aus-
drücklich hinweisen will: daß auch in den Zonen-
randgebieten die Arbeitsmarktlage sich fundamen-
tal gewandelt hat. Ich erinnere nur an die Bezirke 
Cham und Passau, über die wir öfter hier gespro-
chen haben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das war schon die 
zweite Zusatzfrage. Aber es gibt ja noch weitere 
Fragen, zu denen man Zusatzfragen stellen kann. 
Bitte, Herr Abgeordneter Fritsch! 

Fritsch (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie mit 
den Ergebnissen, die Sie zum Gegenstand Ihrer Ant-
wort gemacht haben, zufrieden in bezug auf die 
wirtschaftliche Wirksamkeit der im Zonenrandge-
biet und damit auch im Grenzgebiet angesiedelten 
Betriebe? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, vielleicht 
darf ich die Frage philosophisch beantworten. Ich 
glaube, es wäre schlecht,  wenn Menschen in der 
Bundesregierung, die sich permanent um die Besse-
rung der Verhältnisse in den Zonenrandgebieten — 
uns ist das ein Herzensanliegen — zu bemühen ha-
ben, jemals zufrieden wären — es sei denn, wir 
wären in den Himmel versetzt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Fritsch! 

Fritsch (SPD) : Herr Staatssekretär, würden Sie 
nicht bei aller Philosophie doch in Ihre Betrach-
tungsweise mit einbeziehen, daß die Ansiedlung und 
die  Verlagerung von Betrieben hauptsächlich auf 
dem Gebiet der Beschäftigung von Frauen vor sich 
ging und insoweit die Wirksamkeit dieser Ansied-
lung sehr in Frage gestellt war und auch in Zukunft 
in Frage gestellt sein  wird? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, wenn ich 
die Philosophie weglasse, möchte ich aber darauf 
hinweisen, daß die Förderung der Zonenrandge-
biete insgesamt recht wirksam gewesen ist. Denken 
Sie bitte an die Ausgangssituation und auch noch 
an die Lage in den fünfziger Jahren. Ich weiß, daß 
man diese Dinge sehr differenziert sehen muß. Wir 
haben ja im Gesamtdeutschen Ausschuß wiederholt 
darüber diskutiert und werden in der nächsten 
Woche in der Berliner - Sitzung dieses Ausschusses 
wieder diese Fragen erörtern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Huys. 

Dr. Huys (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kön-
nen Sie etwas darüber aussagen, ob unter diesen 
angesiedelten Betrieben auch Betriebe sind, die die 
Erzeugnisse der Urproduktion des Zonenrandgebiets 
verarbeiten? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich möchte 
hier natürlich auf die Nahrungsmittelbetriebe ver-
weisen. Davon gibt es unter den genannten ange-
siedelten Betrieben eine ganze Reihe. Ich bin aber 
gern bereit, diese Frage schriftlich zu beantworten 
und Ihnen eine Aufgliederung der Betriebe zu über-
mitteln. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Junghans. 

Junghans (SPD) : Herr Staatssekretär, Sind Sie 
auch bereit, eine Übersicht darüber zu geben, wie-
viel Betriebe in dem gleichen Zeitraum eingegangen 
bzw. abgewandert sind? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, da bin ich 
nicht ganz sicher. Man müßte das aus der Konkurs-
statistik herausziehen. Aber dann ist eine Aussage 
nur im Rahmen einer umfassenden Untersuchung 
über Konkurse und Zwangsvergleiche im ganzen 
Bundesgebiet — vielleicht bezogen auf die Zahl der 
Beschäftigten — möglich. Ich weiß aber nicht, ob 
das eine vernünftige Aussage wird. Vielleicht kann 
die Anregung im Gesamtdeutschen Ausschuß gege-
ben werden. Wenn Sie eine solche Untersuchung 
wünschen, wollen wir uns dann gern darum be-
mühen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Junghans. 

Junghans (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht mit mir der Meinung, daß man die Neuansied-
lungen den Abwanderungen oder Konkursen oder 
dem Eingehen von Betrieben gegenüberstellen muß? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Selbstverständlich, Herr Abge-
ordneter. Wir machen ja die Arbeit der Industrie-
ansiedlung im engsten Zusammenhang mit den Län-
dern, und ich betone hier, daß der Gesamtsaldo 
selbstverständlich positiv ist. Es sieht also keines-
wegs so aus, daß zahlreiche Betriebe eingehen und 
dann nur einige nachgeschoben werden. Davon kann 
keine Rede sein. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage 
mehr. 

Ich rufe auf die Frage VII/6 — des Herrn Abge-
ordneten Höhmann (Hessisch Lichtenau) —: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, Betriebsum-
siedlungen aus den Ballungsräumen in das Zonenrandgebiet zu 
lenken? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Die Hilfen des regionalen För-
derungsprogramms der Bundesregierung und die 
weiteren Präferenzen, die die Wirtschaft im Zonen-
randgebiet genießt, dienen nicht zuletzt dem Ziel, 
das Zonenrandgebiet für die Ansiedlung neuer 
Industrie attraktiver zu machen. Auch wird der mit 
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3 1/2 % Zinsen und 15jähriger Laufzeit besonders 
günstige Industrieansiedlungskredit, der bis vor 
kurzem den Bundesausbaugebieten vorbehalten 
war, heute im ganzen Zonenrandgebiet gewährt, 
wenn dies von der zuständigen Landesregierung 
im Einzelfall für zweckmäßig und im Hinblick auf 
die ansässige Wirtschaft für vertretbar gehalten 
wird. Bei der Verlagerung von Betrieben aus Bal-
lungsgebieten in wirtschaftsschwache Räume kommt 
es neben diesen Anreizen auch darauf an, daß die 
Vergünstigungen, die der Industrie in den Bal-
lungsräumen von wohlhabenden Kommunen gebo-
ten werden, ein vertretbares Maß nicht übersteigen. 
Die Fachleute wissen, was hier gemeint ist. Ich 
brauche nur das Stichwort „Bürgermeisterwettbe-
werb" in Erinnerung zu rufen. Da die Länder Nie-
dersachsen, Hessen und Bayern sowohl über Bal-
lungsräume, nämlich Hannover, Frankfurt, München, 
Nürnberg, als auch über Zonenrandgebiete verfü-
gen, können sie im Rahmen der rechtlichen Mög-
lichkeiten einen gewissen Ausgleich unmittelbar 
herbeiführen. Darüber hinaus wirkt die Bundes-
regierung ständig auf alle Landesregierungen ein, 
daß die Priorität der Fördergebiete beachtet wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage. 

Höhmann (Hessisch Lichtenau) (SPD) : Herr 
Staatssekretär, sind Sie nicht auch mit mir der Mei-
nung, wenn es schon so ist, daß in den vergangenen 
drei Jahren — im Zeitraum von 1961 bis 1963 — 
nur für 12 600 Beschäftigte Arbeitsplätze geschaffen 
werden konnten, daß dann der Anreiz, Betriebe im 
Zonenrandgebiet anzusiedeln, etwas stärker sein 
müßte, und welche Anreize könnten nach Ihrer Vor-
stellung zusätzlich gegeben werden? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, darf ich 
darauf hinweisen, daß die Zahl von 12 600 Beschäf-
tigtenstellen bzw. Arbeitsplätzen keineswegs iden-
tisch ist mit der Zahl der neugeschaffenen Arbeits-
plätze in den Zonenrandgebieten. Die Entwicklung 
der Abnahme der Arbeitslosigkeit weist natürlich 
ganz, ganz andere, nämlich viel höhere Zahlen auf. 

Im übrigen, Herr Abgeordneter, muß ich leider 
darauf hinweisen, daß es mir kaum gestattet ist, 
eine Aussage über den Etat des Jahres 1966 zu 
machen. Die Mittel für das Zonenrandgebiet sind 
selbstverständlich, wie Sie bestens wissen, Bestand-
teil des Haushaltsplans, und das Hohe Haus hat den 
Haushaltsplan verabschiedet. Vielleicht darf ich er-
gänzend hinzufügen, daß es durchaus die Meinung 
des Herrn Bundeswirtschaftsministers ist, daß hier 
mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten. 
Aber eine Aussage darüber ist natürlich erst nach 
Abschluß der Etatberatung bzw. nach Billigung des 
Etats durch das Hohe Haus möglich. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Höhmann (Hessisch Lichtenau) (SPD) : Herr 
Staatssekretär, ist Ihnen entgangen, daß die Verbes-

serungen für das Zonenrandgebiet im Haushaltsjahr 
1965 auf Initiative des Gesamtdeutschen Ausschus-
ses vorgenommen und von seiten der Bundes-
regierung keine Verbesserungsvorschläge gemacht 
worden sind? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich glaube, 
Sie kennen die Dinge so intim, daß Sie wissen, daß 
das Bundeswirtschaftsministerium diese Verbesse-
rung sehr lebhaft 'begrüßt hat, daß kein Vertreter 
der Bundesregierung auch nur mit irgendeinem 
Wort sich gegen diese Verbesserung gewandt hat. 
Wir waren dankbar, daß das Hohe Haus diesen Be-
schluß gefaßt hat. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Gerlach. 

Gerlach (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, daß Betriebe es vielfach ablehnen, sich in 
den Zonenrand- bzw. Bundesausbaugebieten anzu-
siedeln, weil die Frachtenbelastung zu hoch ist? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, wir haben 
hier das Problem der Frachtmehrbelastung in den 
Zonenrandgebieten. Wir versuchen ja, diese Fracht-
mehrbelastung durch die Frachthilfen für die im lau-
fenden Jahr, wenn ich es recht in Erinnerung habe, 
25 Millionen DM zur Verfügung stehen, soweit es 
irgendwie geht, soweit es im Rahmen des Haushalts 
möglich ist, auszugleichen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Gerlach (SPD) : Herr Staatssekretär, gilt das auch 
für die Bundesausbaugebiete? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Nein, Herr Abgeordneter, nur 
wenn Bundesausbaugebiete in den Zonenrandgebie-
ten liegen, werden selbstverständlich Frachthilfen 
gewährt. Aber ich möchte doch sehr davor warnen, 
daß wir dazu übergehen, generell in einzelnen Ge-
bieten der Bundesrepublik Frachthilfen zu gewäh-
ren. Ich glaube, die Situation der Deutschen Bundes-
bahn würde dadurch noch weniger transparent wer-
den, als sie es ohnehin schon ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Fritsch zu einer Zusatzfrage. 

Fritsch (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich in 
diesem Zusammenhang an meine kürzlich gestellte 
Frage bezüglich der Ü bersiedlung von Einrichtungen 
des Bundes in das Zonenrand- und Grenzgebiet er-
innern und darf ich in diesem Zusammenhang fragen 
— diese Fragen hängen ja zusammen —, ob seitens 
der Bundesregierung bereits Überlegungen ange-
stellt worden sind, Einrichtungen des Bundes wie 
z. B. Erholungswerke, Schulen und anderes mehr in 
das Zonenrandgebiet zu verlegen. Denn ich glaube, 
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Fritsch  
man müßte doch hier mit gutem Beispiel vorangehen 
und versuchen, auch in dieser Weise durch die 
Präsenz des Bundes dem Zonenrandgebiet nicht nur 
wirtschaftliche Auftriebe zu geben, sondern zu be-
weisen, daß man die Gebiete nicht vergessen hat. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, der Bun-
deskanzler hat kürzlich wieder in einem Erlaß alle 
Bundesbehörden auf diese Notwendigkeit und dar-
auf hingewiesen, daß es wünschenswert sei,  bei 
irgendwelchen Neugründungen oder Verlagerungen 
die Zonenrandgebiete zu berücksichtigen. 

Aber ich muß Ihnen gestehen, daß ich im Moment 
überfragt bin. Ich kann Ihnen hier jetzt keine Liste 
der Bundesanstalten oder der Bundestätigkeiten im 
Zonenrandgebiet geben. Ich habe sie nicht parat. Ich 
kann Ihnen hier auch nicht die Zahl der Anstalten, 
Behörden usw. nennen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer zweiten 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Fritsch. 

Fritsch (SPD) : Herr Staatssekretär, bietet sich, 
nachdem Sie die Frage der Zuständigkeit und der 
doch etwas vorhandenen Schwerfälligkeit des 
Apparats angeführt haben, nicht die Frage an, ob 
man im Zuge der Bemühungen um das Zonenrand-
gebiet die Einrichtungen vereinfachen kann, um 
schneller voranzukommen? Denn IMNOS und ähn-
liche Einrichtungen haben — das ging aus Ihrer 
Antwort hervor — in diesen Dingen doch sicher 
eine gewisse Schwerfälligkeit gezeigt. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich glaube, 
man sollte dieses globale Urteil über den IMNOS 
nicht fällen. Ich habe den Eindruck, daß der IMNOS 
ganz vorzüglich funktioniert. Im übrigen sind wir 
permanent darauf bedacht, die Arbeiten des IMNOS 
zu vereinfachen. Sie wissen ja, daß wir mit den 
Ländern Vereinbarungen getroffen haben, wonach 
Kredite bis zu 250 000 DM aus eigener Zuständig-
keit der Länder erledigt werden und der IMNOS 
damit nicht befaßt wird. 

Im übrigen muß ich aber auch in dieser Frage auf 
die Zuständigkeit der Länder verweisen. Wir haben 
vom Bund aus nicht die Möglichkeit, diese Zustän-
digkeit der Länder zu überspringen, abgesehen da-
von, daß wir es  nicht wollen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Unertl. 

Unertl (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, liegen 
Ihrem Hause Vorschläge aus dem bayerischen 
Wirtschaftsministerium zur Verbesserung der 
Frachthilfe für das Zonengrenzgebiet vor, und kann 
diese Frachthilfe trotz der von Ihnen bereits zitier-
ten Misere der Bundesbahn endlich auch auf LKW-
Transporte ausgedehnt werden? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, nun müs-
sen Sie mir doch eine allgemeine Bemerkung gestat-
ten. Der Bundeswirtschaftsminister als der für die 
wirtschaftliche Zonenrandförderung federführende 
Minister würde — wie, ich glaube, das ganze Bun-
deskabinett — sehr gern noch mehr für die Zonen-
randgebiete tun. Herr Abgeordneter, wir stehen 
aber doch überall bei der Abwägung des Wün-
schenswerten, des Idealzustands in der Situation, 
daß wir es in Einklang mit dem Möglichen bringen 
müssen. Das Hohe Haus hat den Etat für die Aus-
baugebiete und das Zonenrandgebiet mit dem An-
satz von insgesamt 139 Millionen DM verabschiedet. 
Da sind natürlich Grenzen gegeben. 

Zu Ihrer speziellen Frage, Herr Abgeordneter! So-
lange es die Frachthilfe gibt, gibt eis Anträge auf 
ihre Erweiterung. Da bin ich genau bei dem Punkt, 
den ich eben erwähnt habe. Es stehen nun einmal 
nur die 139 Millionen DM und in deren Rahmen 
25 Millionen DM für Frachthilfe zur Verfügung. 
Theoretisch wäre es sicherlich besser, wenn wir 
den Betrag verdreifachen oder verfünffachen könn-
ten. Aber dann stünden wir vor einer fundamental 
anderen Haushaltssituation. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer zweiten 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Unertl. 

Unertl (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, müßte dieses Pro-
blem zunächst einmal den Haushaltsausschuß be-
schäftigen. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Nein, Herr Abgeordneter. Ich 
glaube, da der Haushalt 1965 verabschiedet ist, kann 
ich mich auf eine Erklärung von Herrn Minister 
Schmücker beziehen, die er kürzlich in Bremen abge-
geben und in der er gesagt hat, daß der Bundeswirt-
schaftsminister beabsichtigt, für das Jahr 1966 — 
sofern darüber eine Aussage erlaubt ist — höhere 
Beträge zu beantragen. Er hofft, mit diesem Wunsch 
im Bundeskabinett, aber auch in diesem Hohen 
Hause durchzukommen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Unertl, Sie müssen dem Herrn Staatssekretär be-
sonders dankbar sein, daß er aus Ihrem letzten 
Satz noch ein Fragezeichen herausgehört hat. Ich 
habe es nicht gehört. 

Zu einer Zusatzfrage Herr Abgeordneter Dr. 
Huys. 

Dr. Huys (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, in 
letzter Zeit ist immer wieder Klage geführt worden, 
die Richtlinien für die Frachthilfe seien nicht gut; 
glauben Sie nicht, daß die Richtlinien überprüft 
werden sollten? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, seit ich im 
Bundeswirtschaftsministerium mit den Zonenrand- 



Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 176. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 1. April 1965 	8845 

Staatssekretär Dr. Langer 
gebieten zu tun habe — das sind nunmehr fast sie-
ben Jahre —, werden die Richtlinien für Fracht-
hilfen laufend zur Diskussion gestellt. Zur Zeit sind 
wir gerade mit einer Überprüfung der Richtlinien 
beschäftigt. Die Lauterkeit gebietet aber, zu sagen, 
daß die Überprüfung der Richtlinien mit dem Ziel, 
jemanden neu aufzunehmen, dazu führt, daß die 
Hilfen an anderer Stelle reduziert werden müssen, 
womit wir wieder bei dem allgemeinen Etatproblem 
sind, zu dem ich mich geäußert habe. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Hellige. 

Dr. Hellige (FDP) : Herr Staatssekretär, wie be-
urteilt die Bundesregierung im Rahmen ihrer Politik 
der Förderung der Zonengrenzgebiete die Absicht 
der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, 
das im Zonengrenzgebiet liegende Ausbesserungs-
werk Göttingen zu schließen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, jetzt bin ich 
glücklich, darauf verweisen zu können, daß diese 
Frage an den Herrn Bundesverkehrsminister ge-
richtet werden muß. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme zu der 
von dem Abgeordneten Höhmann gestellten Frage 
VII/7: 

Wie erklärt sich das Mißverhältnis zwischen Betriebsansied-
lungen in den sogenannten Ausbaugebieten und dem Zonen-
randgebiet? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Die Antwort, die sich auch aus 
meiner Antwort zu Ihrer ersten Frage ergibt, ist: 
Ein Mißverhältnis zwischen Betriebsansiedlungen 
im Zonenrandgebiet und solchen in  den  Bundesaus-
baugebieten ist nicht zu konstatieren. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Höhmann. 

Höhmann (Hessisch Lichtenau) (SPD) : Herr 
Staatssekretär, sollte Ihnen entgangen sein, daß es 
sich bei den neu angesiedelten Betrieben im Zonen-
randgebiet vorwiegend um Textilbetriebe — häufig 
spöttisch „Nähstuben" genannt — handelt und daß 
in diesen Betrieben 7106 Frauen beschäftigt sind? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, die Tat-
sache, daß immerhin — man mag sagen „nur", bitte, 
je nach Geschmack — 12 600 neue Arbeitsplätze in 
dem genannten kurzen Zeitraum geschaffen worden 
sind, zeigt, daß das in dem Wort „Nähstubenbe-
triebe" zum Ausdruck kommende Urteil in gene-
reller Form ganz gewiß nicht zutreffend ist. Ich 
würde auch nicht sagen, daß es einen prinzipiellen 
Unterschied in der Güte eines Arbeitsplatzes gibt, 
je nachdem, ob es sich um einen Frauen- oder einen 
Männerarbeitsplatz handelt, zumal wir alle die 
Gleichberechtigung der Damen bejahen. 

Höhmann (Hessisch Lichtenau) (SPD) : Meine 
Frage ist noch nicht beantwortet. Wieso sind das 
vorwiegend Textilbetriebe, Herr Staatssekretär? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich vermag 
Ihnen aus dem Stegreif nicht zu sagen, ob man von 
einem allgemeinen Übergewicht der Textilbetriebe 
sprechen kann. Ich hatte vorhin auf eine Zusatzfrage 
bereits zugesagt, daß ich schriftlich eine branchen-
mäßige Aufgliederung geben werde. Aber ich würde 
meinen, auch wenn es Textilbetriebe sind, sollte das 
keineswegs eine schlechte Qualifizierung bedeuten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Unertl. 

Unertl (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist in 
den sogenannten Ausbaugebieten wieder mit der 
Errichtung von zentralen Orten zu rechnen, und wie-
weit ist nun das Programm zu Errichtung von zen-
tralen Orten in diesem Jahr gediehen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, wir ver-
treten im Bundeswirtschaftsministerium entschieden 
'die Meinung, daß mit den zentralen Orten ein sehr 
vernünftiges und — ich will es  in  Beantwortung 
Ihrer Frage unterstreichen — zukunftsträchtiges 
Instrument der Regionalpolitik gegeben ist. Im übri-
gen muß ich angesichts des Endes dieser Legislatur-
periode auf unsere Absichten für 1966 verweisen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Gerlach. 

Gerlach (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, daß die niederländische Regierung einen 
Beauftragten für mehrere Monate nach Schweden 
entsandt hat, um dort zu recherchieren, welche Be-
triebe aus dem EFTA-Land Schweden in den EWG-
Raum umgesiedelt werden können bzw. von wel-
chen der dortigen Betriebe Neuansiedlungen in den 
niederländischen Entwicklungsgebieten durchge-
führt werden können? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, die Frage, 
ob mir dieser konkrete Vorfall oder Vorgang be-
kannt ist, muß ich verneinen. Ich möchte aber dar-
auf verweisen, daß wir uns im Rahmen der mittel-
fristigen Wirtschaftspolitik, die wir in Brüssel in 
einem Ausschuß sehr genau verfolgen, gerade auch 
mit den Ergebnissen und Methoden der Regional-
politik beschäftigen werden. Wir haben von der 
EWG-Kommission, anknüpfend an sehr intensive 
Arbeiten, einen ausführlichen Bericht zugesagt be-
kommen, den wir auf einer der nächsten Sitzungen 
des Ausschusses für mittelfristige Wirtschaftspolitik 
in Brüssel diskutieren werden. Ich kenne die Dinge 
sehr genau, weil ich Vorsitzender dieses Ausschus-
ses bin. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Gerlach. 

Gerlach (SPD) : Herr Staatssekretär, hielten Sie 
es in diesem Falle auch vom Bundeswirtschafts-
ministerium aus für richtig, in Schweden festzustel-
len, ob für die deutschen Entwicklungsgebiete in 
gleichem Sinne gearbeitet werden kann? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, es wäre 
wohl nicht richtig, wenn ich hier aus dem Stegreif, 
wo ein Beispiel aus einem anderen Land genannt 
wird, sofort bejahend antwortete und zusagte, daß 
eine Delegation nach Schweden fährt. Das scheint 
mir nicht so ganz angemessen zu sein. Wir wollen 
das aber gern prüfen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Ravens! 

Ravens (SPD): Herr Staatssekretär, im Anschluß 
an die Frage des Herrn Kollegen Unertl frage ich: 
Halten Sie es für ausreichend und vertretbar, daß 
von den 34 zentralen Orten in der Bundesrepublik 
lediglich acht im Gebiet des Eisernen Vorhanges 
und davon wiederum nur zwei im Zonenrandgebiet 
liegen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, es wäre 
nach meiner Meinung nicht sinnvoll, wenn wir zu 
einer unlimitierten Kumulierung der Förderungs-
maßnahmen kämen. Es hat doch wohl seinen guten 
Grund, daß wir die Zonenrandgebiete mit dem 40- 
km-Streifen haben, der z. B. 70 0/o des Landes Schles-
wig-Holstein erfaßt, sowie die Bundesausbaugebiete 
und die zentralen Orte. Es scheint mir nicht ein Ziel 
zu sein, möglichst viele zentrale Orte in diesem 
40-km-Streifen noch hineinpressen zu wollen. Aber 
Sie sehen ja schon, daß wir uns keineswegs dem 
Einsatz dieses Instruments versagen. Ich will darauf 
hinweisen, daß die zentralen Orte nicht nur im eng-
sten Einvernehmen mit den Ländern, sondern auf 
Antrag der Länder ausgewählt werden, Herr Abge-
ordneter. Ich will mich nicht um die Verantwortung 
drücken, aber man kann hierbei nicht von einer 
primären Verantwortung der Bundesregierung spre-
chen. Aber ich billige das Ergebnis, das bei diesen 
Verhandlungen herauskommt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Noch eine Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Ravens. 

Ravens (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie nach 
meinen Ausführungen und den von mir genannten 
Zahlen nicht auch der Meinung, daß die Zahl der 
zentralen Orte im Hinblick auf eine mögliche Aus-
weitung geprüft werden sollte? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich habe 
auf die Frage des Herrn Abgeordneten Unertl bereits 
geantwortet, daß ich das Instrument der zentralen 

Orte für ein sehr zukunftsträchtiges Instrument der 
 

wirtschaftlichen Förderungsmethoden unter dem Ge-
sichtspunkt der Regionalpolitik halte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Fritsch. 

Fritsch (SPD) : Herr Staatssekretär, würden Sie 
mir beipflichten, wenn ich der Auffassung bin, daß 
entscheidende Ursache für die geringe Wirksamkeit 
der Maßnahmen zur Förderung der Zonenrand-
gebiete und zur Ansiedlung von Betrieben bis jetzt 
die Verkehrsverhältnisse in diesen Räumen sind 
und daß es daher Bestandteil jedes Förderungspro-
grammes sein müßte, die Verkehrsverhältnisse zu 
ordnen? Ich könnte als Beispiel anführen, daß im 
Landkreis Wegscheid Betriebsansiedlungen einfach 
nicht möglich sind, weil die Straßen völlig unzuläng-
lich sind. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich bitte, bei der 
Frageform zu bleiben. 

Fritsch (SPD) : Ich wollte nur meine Frage be-
gründen. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich darf 
auf die sehr eingehenden Ausführungen des Herrn 
Bundesverkehrsministers im Ausschuß für gesamt-
deutsche und Berliner Fragen verweisen. Herr Mini-
ster Seebohm hat dort ausgiebig über diesen Bereich 
der Zonenrandförderung berichtet. Ich pflichte Ihnen 
im übrigen nur bei. Ganz selbstverständlich ist we-
sentlicher Bestandteil regionaler Förderungspolitik 
Verkehrspolitik. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Kiep-Altenloh. 

Frau Dr. Kiep-Altenloh (FDP) : Ist der Bundes-
regierung klar, daß die in der Aufstellung genann-
ten zwei zentralen Orte nicht ausreichen dürften, 
und ist es vielleicht so, daß Städte, die schon jetzt 
zentralen Charakter haben, zusätzlich als solche be-
trachtet werden? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Frau Abgeordnete, wir werden 
sehr gerne die Länder bei der nächsten Sitzung des 
IMNOS über die Meinung, die hier zum Ausdruck 
gekommen ist, unterrichten. Ich hatte darauf ver-
wiesen, daß die zentralen Orte auf Antrag der Län-
der ausgewählt werden. Wir befinden uns hier 
in vollkommenem Einvernehmen mit den Ländern. 
Mir ist nicht bekannt, daß wir hier in irgendeinem 
Falle einen Streit haben. Aber ich werde es nicht 
unterlassen, dafür zu sorgen, daß die Länder über 
die Gedanken, die hier zum Ausdruck gekommen 
sind, unterrichtet werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Frau Abgeordnete Kiep-Altenloh. 
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Frau Dr. Kiep-Altenloh (FDP) : Ist vorgesehen, 
daß sich auch die Verkehrsplanung nach den zentra-
len Orten zu richten hat? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Selbstverständlich, Frau Abge-
ordnete. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Berger-Heise. 

Frau Berger-Heise (SPD) : Herr Staatssekretär, 
ist denn den Anträgen der Länder immer Rechnung 
getragen worden, wenn sie an Sie herangetreten 
sind und in den Zonenrandgebieten solche zentralen 
Orte einrichten wollten? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Ich glaube, ja, Frau Abgeord-
nete. Mir ist kein Streitfall bekannt. Im übrigen 
weise ich darauf hin, daß die Zusammenarbeit ge-
rade in diesen Fragen recht gut  ist, soweit es sich 
darum handelt, die Mittel des Bundes sinnvoll ein-
zusetzen. Schwieriger ist die Zusammenarbeit — 
vielleicht nicht mit den Zonenrandländern, sondern 
mit den Ländern insgesamt, wenn es sich um den 
Komplex handelt, den ich vorhin erwähnte, als ich 
den Bürgermeisterwettbewerb andeutete. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Frau Abgeordnete Berger-Heise. 

Frau Berger-Heise (SPD) : Dann darf ich also 
annehmen, Herr Staatssekretär, daß die Länder nur 
in zwei Fällen zentrale Orte im Zonenrandgebiet 
einrichten wollten? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Frau Abgeordnete, ich glaube, 
es ist keine Aussage für die Zukunft möglich. Ich 
habe ja in Beantwortung von Fragen zweimal hier 
betont, daß das Instrument der zentralen Orte — 
verzeihen Sie, daß ich mich nunmehr wiederhole — 
ein zukunftsträchtiges Instrument ist. Vielleicht 
haben wir in wenigen Jahren mehr zentrale Orte 
im Zonenrandgebiet. Das will ich nicht ausschließen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu den drei letzten 
Fragen hat es 31 Zusatzfragen gegeben; sie wurden 
überdurchschnittlich beantwortet. Herr Staatssekre-
tär, ich danke Ihnen. 

Ich komme zu den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers der Justiz und rufe zu-
nächst die Frage V/1 — des Abgeordneten Dröscher 
— auf: 

Wird die Bundesregierung prüfen, wie es dazu kommen 
konnte, daß der Fall des US-Soldaten Jennings in Baumholder 
nicht vor einem deutschen Gericht, sondern vor einem US-Mili-
targericht verhandelt und der Soldat freigesprochen wurde, ob-
wohl er nachweislich einen deutschen Taxifahrer mit der Waffe 
angriff und dadurch dessen schwere Körperverletzung verur-
sachte? 

Herr Staatssekretär, darf ich bitten! 

Dr. Bülow, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Justiz: Herr Abgeordneter, ich glaube, wir kön-
nen den Fall, der sehr traurig ist, als bekannt vor-
aussetzen. Ich darf hinzufügen, daß auch die ameri-
kanischen Militärbehörden diesen Fall außerordent-
lich bedauern. 

Zur Sache selbst: Die Entscheidung, ob in diesem 
Falle die deutsche Gerichtsbarkeit hätte ausgeübt 
werden sollen oder ob die Aburteilung dem ameri-
kanischen Militärgericht überlassen werden sollte, 
wie es geschehen ist, oblag dem zuständigen Staats-
anwalt in Bad Kreuznach, also einer Behörde des 
Landes Rheinland-Pfalz. Nach dem NATO-Truppen

-

statut in Verbindung mit dem Zusatzabkommen — 
ich glaube, ich kann darauf verzichten, die einzel-
nen Paragraphen zu zitieren, sie sind Ihnen sehr 
wohl bekannt — hat die Staatsanwaltschaft einen 
gewissen Ermessensspielraum. Wir von der Bundes-
regierung können nun zu unserem Bedauern nicht 
diese Entschließung der Staatsanwaltschaft, einer 
Behörde des Landes Rheinland-Pfalz, nachprüfen. 
Wenn die Staatsanwaltschaft damals geglaubt hat, 
erwarten zu können, daß das zuständige Militärge-
richt alsbald eine angemessene Strafe verhängen 
würde, so wird man ihr wohl keinen Vorwurf ma-
chen können. 

Die Entwicklung ist anders gegangen, wie Ihnen 
bekannt ist. Das mit fünf militärischen Richtern, die 
nicht Juristen waren, besetzte amerikanische Mili-
tärgericht ist am 12. März 1965 zu einem Frei-
spruch gekommen, weil sich offenbar die für einen 
Schuldspruch erforderliche Zweidrittelmehrheit 
nicht ergeben hatte. Diese Entscheidung ist nach 
amerikanischem Recht unabänderlich und muß hin-
genommen werden, auch wenn wir überzeugt sind, 
daß ein deutsches Gericht anders entschieden hätte. 

Die amerikanischen Militärbehörden haben - 
Ihre Anfrage hat dazu Anlaß gegeben, Verbindung 
aufzunehmen, Herr Abgeordneter — erklärt, sie 
würden dafür Sorge tragen, daß der verletzte Taxi-
fahrer in vollem Umfang und schnellstens entschä-
digt werde. Die strafrechtliche Seite ist, wie Sie 
meinen Ausführungen entnehmen wollen, irrepara-
bel. Es ist aber sehr zu hoffen, daß der andere Teil, 
der Entschädigungsteil, angemessen erledigt wird. 
Was in unserer Kraft steht, werden wir dazu tun. 
Wir haben auf Grund Ihrer Anfrage gerade heute 
unseren zweiten Besuch beim Headquarter in Hei-
delberg angekündigt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, ist unter-
sucht worden, aus welchem speziellen Grunde in 
diesem Falle die Erklärung über die Zurücknahme 
des automatischen Verzichts nicht ausgesprochen 
wurde? 

Dr. Bülow, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Justiz: Ich glaube, ich bin ermächtigt, die Infor-
mation, die wir aus dem Landesjustizministerium 
bekommen haben, Ihnen hier 'bekanntzugeben. 
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In dem Zusatzabkommen ist vorgesehen, daß die 

Ermächtigung z. B. bei Raub zurückgenommen wer-
den kann. Die Staatsanwaltschaft hatte auf Grund 
der Vernehmungen Zweifel, ob es ein Raubfall sei. 
Offenbar hatte der Soldat nur aussteigen und sei-
nen freien Abgang, ohne zu zahlen, erzwingen wol-
len; deshalb hatte die Staatsanwaltschaft geglaubt, 
es bei der Zuständigkeit der amerikanischen Behör-
den belassen zu können, in der Erwartung — wie 
ich bereits ausgeführt habe —, daß ein angemesse-
nes Urteil gesprochen werde. 

Wir haben über die strafrechtlichen Auswirkun-
gen mit dem Headquarter in Heidelberg Fühlung 
aufgenommen. Es gibt zwei Gerichte, eine kleines, 
den Special Court-Martial, und ein größeres. Die 
amerikanische Militärbehörde hat bedauert, daß in 
diesem Falle nicht der General Court-Martial zu-
ständig war; dann wäre wohl ein Freispruch ver-
mieden worden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, sollte nicht 
dieser Fall, der doch das Rechtsempfinden unserer 
Bevölkerung wegen des wirklich schweren Ver-
brechens auf schwerste verletzt hat, Anlaß sein, viel-
leicht eine Grundsatzänderung des Art. 19 des Zu-
satzabkommens anzustreben, so daß nicht mehr ge-
wissermaßen automatisch der Verzicht auf die Be-
handlung vor deutschen Gerichten entsteht? 

Dr. Bülow, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Justiz: Herr Abgeordneter, es wird sehr schwie-
rig sein, eine Änderung dieses Abkommens — es ist 
ja ein internationales Abkommen — zu erzielen. Ich 
kann Ihnen aber etwas anderes, das, glaube ich, 
ebenso wichtig und auch wirksam ist, zusichern. Die 
grundsätzliche Frage war schon einmal Gegenstand 
einer Anfrage; ich darf mich auf die 134. Sitzung 
vom 26. Juni 1964 beziehen, in der die Fragen wegen 
der Auswirkung dieser Ermächtigung erörtert wor-
den sind. Damals haben wir bereits 'den ersten Re-
chenschaftsbericht zu geben versucht. Jetzt ist .dieser 
Fall hinzugekommen. Deshalb glaube ich Ihnen zu-
sichern zu können — ich werde das anregen —, daß 
wir zusammen mit den Landesjustizverwaltungen 
die Frage der Auswirkung der Rücknahme des Ver-
zichts einmal grundsätzlich prüfen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Müller-Emmert. 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Herr Staatssekretär, 
zeigt nicht der Fall Jennings, über den wir uns so-
eben unterhalten haben, daß Revisionsverhandlun-
gen wirklich dringend notwendig sind, und zwar 
deshalb, weil sich ganz offenbar deutlich heraus-
stellt, daß die Bundesrepublik Deutschland in einer 
unerträglichen Weise auf ihre Souveränitätsrechte 
verzichtet hat, sogar so weitgehend, 'daß eine fast 
ausschließliche Zuständigkeit amerikanischer Ge-
richte auf 'deutschem Boden besteht in Fällen, wo 
man wirklich zweifeln kann, ob nicht die deutsche 

Souveränität erfordert, daß die deutschen Gerichte 
zuständig sind? 

Dr. Bülow, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Justiz: Herr Abgeordneter, ich würde meinen, 
daß es sich empfiehlt, mit dieser Frage, ob wir eine 
Revision anstreben sollten, etwas zu warten, bis wir 
geklärt haben, welche Erfahrungen die Landesjustiz-
verwaltungen gemacht haben. Wir hatten bisher nur 
einen Fall, den damals Herr Minister Bucher mit 
Ihnen erörtert hat. Jetzt ist uns der zweite Fall be-
kanntgeworden, der sehr traurig ist. Deshalb habe 
ich in Aussicht genommen, bei den Landesjustizver-
waltungen anzuregen, die Frage grundsätzlich zu 
erörtern. Ich möchte es von diesem Erfahrungsaus-
tausch abhängig machen, was wir unternehmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Herr Staatssekretär, 
würden Sie nicht besonders dafür sorgen, daß der 
Fall Jennings eingehend untersucht wird, damit es 
in Zukunft nicht mehr vorkommen kann, daß solche 
schwerwiegenden Fälle .der deutschen Gerichtsbar-
keit entzogen werden? 

Dr. Bülow, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Justiz: Jawohl, das kann ich zusichern. Gerade 
das soll auch Gegenstand der Besprechungen mit der 
Landesjustizverwaltung sein. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Noch eine Zusatz-
frage? — Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe auf die Fragen V/2 und V/3 — des Herrn 
Abgeordneten Dr. Schneider (Saarbrücken) —: 

Sind der Bundesregierung die Dokumentationen über Morde, 
Kriegsverbrechen. bzw. Verbrechen gegen die Menschlichkeit an 
Millionen Deutschen bekannt, die im Jahre 1945 in der Tschecho-
slowakei begangen worden sind? 

Ist die Bundesregierung bereit, eine Zusammenstellung der in 
Frage V/2 genannten Dokumentationen an die Tschechoslowakei 
zu übergeben mit dem Antrag, die Schuldigen in gleicher Weise 
zu bestrafen, wie dies im umgekehrten Fall in der Bundesrepu-
blik geschieht? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort liegt 
noch nicht vor. Sie wird nach Eingang im Sitzungs-
bericht abgedruckt. 

Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. 

Zuerst die Frage VIII/1 — des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Mommer — : 

Was tut die Bundesregierung gegen die drohende Brotpreis-
erhöhung? 

Herr Bundesminister, ich darf bitten. 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Die Bundesregierung hatte 
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durch eine Stabilisierung der Mehlpreise mit Hilfe 
öffentlicher Mittel versucht, Einfluß auf die Brot-
preisgestaltung zu nehmen. Das Ergebnis war, daß 
sich die Mehlpreise 1961 nicht mehr erhöht haben. 
Diese Subventionen wurden ab Januar 1965 einge-
stellt, nachdem der Bundestag die Bereitstellung der 
dafür benötigten Mittel abgelehnt hatte. 

Daß sich in der Zwischenzeit die Brotpreise trotz-
dem wiederholt erhöht haben, ist auf Fakten zu-
rückzuführen, auf die die Bundesregierung keinen 
Einfluß nehmen kann. Der Brotgetreidepreis hat sich 
nicht erhöht. Es haben aber Lohnerhöhungen, Inve-
stitionskosten für Rationalisierungsmaßnahmen, die 
durch den Arbeitskräftemangel bedingt waren, Ver-
vollkommnung der technischen Einrichtungen und 
Preiserhöhungen für sonstige Roh- und Hilfsstoffe 
zu Kostensteigerungen im Backgewerbe geführt. Je-
der Backbetrieb hat die Preise für seine Erzeugnisse 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Kosten 
in eigener Verantwortung zu kalkulieren. Im übri-
gen würden behördliche Preisregelungen, wie die 
Verhältnisse während der Zwangsbewirtschaftung 
gezeigt haben, immer weitere Zwangsmaßnahmen 
und Eingriffe erforderlich machen, ohne daß dadurch 
ein Nutzen für den Verbraucher entstünde. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Minister, ist sich die 
Bundesregierung bewußt, daß der Brotpreis ein be-
sonderer Preis ist und seine Erhöhung eine Lawine 
ins Rollen bringen kann und dies dann doch der 
Politik der Bundesregierung widersprechen würde, 
die angeblich die Preise stabilisieren will? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Kollege Dr. Mommer, 
die Bundesregierung ist sich durchaus bewußt, daß 
der Brotgetreidepreis eine Rolle spielt. Wir wissen 
aber auch, daß er nicht mehr die Rolle spielt, die er 
einmal gespielt hat. Daß das Anhalten des Brot-
getreidepreises in irgendeiner Form von uns ge-
wünscht wird, ist unbestritten. Die Möglichkeiten 
sind aber so eng, daß wir nichts weiter in der Ange-
legenheit tun können. 

Dr. Mommer (SPD): Herr Minister, wie hoch 
war die Mehlsubvention im abgelaufenen Jahr? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich darf so antworten, daß 
rein rechnerisch der Wegfall der  Zuwendungen eine 
Verteuerung bei Weizenmehl um 3 DM, bei Rog-
genmehl um 50 Pf je Doppelzentner ausmachen 
würde. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Ehnes. 

Ehnes (CDU/CSU) : Herr Minister, darf ich Ihre 
Antwort so auffassen, daß sich der Brotpreis, der 
sich bei gleichgebliebenem Getreidepreis erhöht hat, 
anders gestalten würde, wenn die Getreidepreise  

gesenkt würden? Ich meine, wird sich der Brotpreis 
senken, wenn der Brotgetreidepreis sinkt? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Kollege Ehnes, ich darf 
hier ein Beispiel anführen, den Preis für die Bröt-
chen. Hier beträgt der Wertanteil des Mehls etwa 
2,5 Pf. Wenn am 1. Juli 1967 der Weizenpreis von 
475 auf 425 DM heruntergeht, also um rund 10 % 
gesenkt wird, dürfte sich der Wertanteil des Mehls 
am Brötchen um 0,25 Pf ermäßigen. Ich glaube nicht, 
daß das zu einer Herabsetzung der Brötchenpreise 
führen wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeorneter Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Herr Minister, wie hoch ist 
der Lohnanteil am Brotpreis? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich kann Ihnen hierüber 
keine detaillierten Auskünfte geben, Herr Kollege. 
Ich darf es schriftlich machen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage? — Bitte sehr! 

Matthöfer (SPD) : Herr Minister, würden Sie in 
Ihre schriftliche Antwort die Produktivitätsentwick-
lung bei der Broterzeugung und den Zusammenhang 
von Lohnerhöhung und Produktivitätsentwicklung 
sowie deren Verhältnis zur Preissteigerung mit ein-
beziehen? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Wir werden versuchen, 
Ihnen eine möglichst genaue Kalkulation des der-
zeitigen Brotpreises an die Hand zu geben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Anders. 

Anders (SPD) : Herr Minister, ich habe Sie doch 
richtig verstanden: bei der Senkung des Getreide-
preises von 4,75 auf 4,25 DM macht der Anteil für 
ein Brötchen 0,25 Pf aus? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ja. 

Anders (SPD) : Halten Sie es dann für vertretbar, 
daß heute bei einer Erhöhung des Getreidepreises 
um 3 DM pro Doppelzentner — das sagten Sie wohl 
eben — der Brötchenpreis um 1 Pf in die Höhe 
geht, nämlich von 9 auf 10 Pf, also um mehr als 10 %, 
und daß der Brotpreis für ein Drei-Pfund-Brot von 
1,05 auf 1,20 DM, also um mehr als 10 %, erhöht 
wird? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich darf zunächst einmal 
feststellen, daß der Fortfall der Subvention auf 



8850 	Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 176. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 1. April 1965 

Bundesminister Schwarz 
Wunsch des Parlaments erfolgt ist, so daß der Fort-
fall dieser Verbilligungsaktion nicht im Sinne des 
Wollens der Bundesregierung gelegen hat. Weiter 
darf ich aber darauf hinweisen, daß die weiteren 
Kostensteigerungen die Brotpreiserhöhung hervor-
gerufen haben. In jedem Falle hat sich aber bisher 
durch den Fortfall der Subvention keine Mehlpreis-
erhöhung ergeben. Das war eine rechnerische Aus-
wertung, die sich auf Grund des Fortfalls der Sub-
vention theoretisch ergeben würde. Sie ist in der 
Praxis aber bisher nicht wirksam geworden, weil 
die Konkurrenz der Mühlen untereinander so groß 
ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Anders (SPD) : Herr Minister, dann sind Sie an-
scheinend nicht darüber im Bilde, daß die Brot- und 
die Brötchenpreise ab Montag dieser Woche wieder 
in die Höhe gegangen sind, und zwar um die Be-
träge, die ich Ihnen genannt habe, wenigstens bei 
uns in Nordrhein-Westfalen. Wäre es Ihnen mög-
lich, uns einmal demnächst hier eine Kalkulation 
für ein Drei-Pfund-Brot vorzulegen, oder sollen wir 
deswegen eine besondere Anfrage stellen? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich bin gern bereit, eine 
solche Kalkulation vorzulegen. 

Anders (SPD) : Ich danke Ihnen. 

(V o r sitz: Präsident D. Dr. Gerstenmaier.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Müller. 

Müller (Worms) (SPD) : Herr Minister, wenn ich 
Sie recht verstanden habe, legten Sie bzw. die Bun-
desregierung Wert darauf, daß die Subventionen zur 
Verbilligung des Getreides auch über den 31. De-
zember 1964 hinaus gezahlt werden. Ich frage des-
halb: Aus welchem Grund hat die Regierung davon 
abgesehen, in den neuen Etat entsprechende Mittel 
einzusetzen? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Nachdem die Frage sehr 
eingehend geprüft worden war und auch im Haus-
haltsausschuß sehr stark Meinungen gegen eine 
weitere Verlängerung der Subvention laut gewor-
den waren, hat die Bundesregierung davon abge-
sehen, ihrerseits weitere Anstrengungen zu unter-
nehmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Peters. 

Peters (Poppenbüll) (FDP) : Herr Minister, ist 
Ihnen bekannt, daß im Haushaltsausschuß die Ab-
geordneten der Sozialdemokratie der Entschließung 
zugestimmt haben, daß die Subvention Ende 1964 
auslaufen sollte? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Das ist mir bekannt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zweite und 
letzte Zusatzfrage Herr Abgeordneter Müller 
(Worms). 

Müller (Worms) (SPD) : Herr Bundesminister, ist 
nicht in Ihrer Antwort ein gewisser Widerspruch 
insofern festzustellen, als Sie einmal sagten, die 
Bundesregierung habe Wert darauf gelegt, die Sub-
ventionen weiter zu zahlen, und als auf der anderen 
Seite im Etat keine entsprechenden Mittel vorge-
sehen worden sind? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Kollege, dieser Wider-
spruch ist in meiner Aussage nicht so zum Aus-
druck gekommen, wie Sie es jetzt darstellen. Ich 
habe gesagt, daß die Bundesregierung ihrerseits 
keine Anstrengungen unternehmen wollte, nachdem 
der Haushaltsausschuß so entschieden hatte. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Da-
men und Herren, die Fragestunde ist beendet. 

Ich rufe auf Punkt 2 der Tagesordnung: 

Eidesleistung des Bundesministers der Justiz. 

Ich gebe dem Hause bekannt, daß mir der Herr 
Bundespräsident mit Schreiben vom 29. März 1965 
mitgeteilt hat, daß er auf Vorschlag des Herrn Bun-
deskanzlers den Herrn Abgeordneten Dr. Karl 
Weber (Koblenz) zum Bundesminister der Justiz 
ernannt hat. 

Ich bitte den Herrn Bundesminister, zur Eideslei-
stung heranzutreten und den nach Art.56 des Grund-
gesetzes für die Übernahme des Amtes vorgeschrie-
benen Eid zu leisten. — Herr Bundesminister, ich 
spreche den Eid vor und bitte Sie, ihn mit den Wor-
ten „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe" zu be-
kräftigen: 

(Die Abgeordneten erheben sich.) 

Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des 
deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen meh-
ren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz 
und die Gesetze des Bundes wahren und ver-
teidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen 
und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 

Sind Sie bereit, den Eid zu leisten? — 

Dr. Weber, Bundesminister der Justiz: Jawohl! 
— Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke 
Ihnen. Ich spreche Ihnen den Glückwunsch des Hau-
ses aus und wünsche Ihnen Gottes Segen zu Ihrer 
Amtsführung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß der 
Herr Bundesminister der Justiz damit den im Grund- 
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I Besetz für die Übernahme seines Amts vorgeschrie-
benen Eid vor dem Deutschen Bundestag geleistet 
hat. Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Beseitigung von Härten in den gesetz-
lichen Rentenversicherungen (Drucksache IV/ 
2572) ; 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
(Drucksache IV/3240), 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für So-
zialpolitik (20. Ausschuß) (Drucksachen IV/ 
3233, zu IV/3233). 

(Erste Beratung 138. Sitzung) 

Ich frage zunächst den Berichterstatter des Haus-
haltsausschusses, Herrn Abgeordneten Dr. Götz, ob 
er das Wort wünscht. — Er verzichtet. Berichterstat-
ter des Ausschusses für Sozialpolitik ist Herr Abge-
ordneter Ollesch. Wünscht der Herr Berichterstatter 
das Wort? — Als Berichterstatter hat der Herr Ab-
geordnete Ollesch das Wort. 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ihnen liegt der Entwurf 
eines Gesetzes zur Beseitigung von Härten in den 
gesetzlichen Rentenversicherungen und zur Ände-
rung sozialrechtlicher Vorschriften vor, der im so-
zialpolitischen Ausschuß eingehend beraten wurde. 
Mit dem Entwurf werden die im Jahre 1957 neu 
gestalteten Grundsätze unserer sozialen Rentenver-
sicherungen nicht verändert. Wie der Name sagt, 
sollen durch diesen Entwurf die Härten beseitigt 
werden, die sich bei der  Durchführung des Reform-
gesetzes vom Jahre 1957 gezeigt haben. Darüber 
hinaus bringt die Novelle zahlreiche wesentliche 
Verbesserungen, die im einzelnen im Bericht nieder-
gelegt sind. 

Von der Vielzahl der Verbesserungen möchte ich 
besonders erwähnen: 

1. Durch die Erhöhung der Renten bei Sachbezugs-
entlohnungen werden sich fühlbare Verbesserungen 
für die betroffenen Personen zeigen. 

2. Bei der Verbesserung der Witwenrenten ist 
sichergestellt, daß nunmehr jede Witwe eine Rente 
in Höhe von sechs Zehnteln der Mannesrente erhält. 

3. Die Bewertung der beitragslosen Zeiten wird 
sich insbesondere für die weiterarbeitenden berufs-
unfähigen Rentner, für Frühinvalide, für Teilzeit- 
und Halbtagsbeschäftigte günstig auswirken. 

4. Die Voraussetzungen für die Anrechnung von 
Ausfall- und Zurechnungszeiten sowie die freiwillige 
Weiterversicherung sind erleichtert worden. 

5. Bemerkenswerte Verbesserungen wurden bei 
der Anrechnung von Ersatzzeiten und Ausfallzeiten 
vorgenommen. 

6. Die Änderung der pauschalen Ausfallzeit wird 
für viele ältere Versicherte wesentliche Vorteile 
bringen. 

7. Erweitert ist ferner der Schutz für Deutsche im 
Ausland durch die Rentenversicherung. Insbeson-
dere kommt diese Ergänzung den von der deutschen 
Industrie ins Ausland entstandten jungen Fachkräf-
ten wie auch den Entwicklungshelfern zugute. 

8. Erwähnenswerte Verbesserungen sind für Ver-
triebene und Flüchtlinge vorgesehen. 

9. Beschlossen wurde ferner im Ausschuß, den 
Arbeitgeberbeitrag bei weiterbeschäftigten Rent-
nern zu streichen. 

10. Die Pflichtversicherungsgrenze in der Ange-
stelltenversicherung wurde von 15 000 DM jährlich 
auf 21 600 DM jährlich erhöht. 

11. Die im Regierungsentwurf vorgesehene Pflicht-
versicherungsgrenze in der Rentenversicherung der 
Arbeiter wurde im Ausschuß gestrichen. 

Die übrigen Einzelheiten bitte ich dem Bericht zu 
entnehmen. 

Ich darf Sie sodann bitten, dem Bericht des Ab-
geordneten Ollesch — zu Drucksache IV/3233 — 
folgenden Teil, der die finanziellen Auswirkungen 
betrifft, anzufügen: 

III. Finanzieller Teil 

Aus dem Gesetzentwurf ergeben sich für die 
gesetzliche Rentenversicherung in der Fassung 
der Beschlüsse des Sozialpolitischen Ausschus-
ses des Deutschen Bundestages jährliche Mehr-
ausgaben von 599,5 Millionen DM. Davon ent-
fallen 29 Millionen DM auf die knappschaftliche 
Rentenversicherung. 

Außerdem sind infolge des Wegfalls der Ar-
beitgeberbeiträge für beschäftigte Rentner usw. 
Mindereinnahmen in Höhe von 200 Millionen 
DM zu erwarten. 

Der gesamte Mehraufwand beläuft sich somit 
auf rund 800 Millionen DM. Das sind 300 Millio-
nen DM mehr, als in  der  finanziellen Begrün-
dung der Regierungsvorlage — Bundestags-
drucksache IV/2572 — ausgewiesen wurden. 
Von dem Mehraufwand von 500 Millionen DM 
in der Regierungsvorlage entfielen 15 Millionen 
DM auf die knappschaftliche Rentenversiche-
rung. 

Die Mehreinnahmen aus der Erhöhung der 
Pflichtversicherungsgrenze betragen 640 Mil-
lionen DM im Jahr. 

Ich bitte, Herr Präsident, diese Ergänzung in das 
Protokoll aufzunehmen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, noch fol-
gende Änderungen in der Drucksache zu Drucksache 
IV/3233. vorzunehmen.. Die Änderungen sind not-
wendig, weil es bei der Drucklegung Übertragungs-
fehler gegeben hat. 

Auf dem Deckblatt zum Schriftlichen Bericht muß 
in Zeile 5 der Überschrift statt der Worte „über 
die" eingesetzt werden „zur" ; es muß also heißen: 
„Entwurf eines Gesetzes zur Beseitigung von Här-
ten in den gesetzlichen Rentenversicherungen". 
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Ferner bitte ich Sie, auf Seite 8 des Berichts — zu 

Drucksache IV/3233 — unter der Überschrift „Zu 
§ 22" in der siebenten Zeile von unten die Worte 
„an der Spitze eines Unternehmens" zu streichen. 
Durch diese Worte könnte eine Sinnentstellung der 
Auffassung des Ausschusses entstehen. Denn der 
Ausschuß war der Meinung, daß leitende Ange-
stellte in die Leistungsgruppe 1 einbezogen werden 
sollten, auch wenn sie nicht an der Spitze eines 
Unternehmens stehen. 

Sodann ist eine Änderung auf der Seite 74 der 
Drucksache IV/3233 vorzunehmen. Dort muß es 
unter den Beschlüssen des 20. Ausschusses zu § 8 
in c 1) heißen „Artikel 4 § 1 b" an Stelle von „Ar-
tikel 4 § 2", und zwar entsprechend der Eintei-
lung in §§ 1 a, 1 b, 1 c auf der Seite 72. 

Weiterhin ist auf der Seite 75 unter Buchstabe c 2 ) 
gegen Schluß der Zusammenstellung an Stelle von 
„Artikel 3 a Nr. 2" zu schreiben „Artikel 3 a Nr. 1 b" 
und an Stelle von „Artikel 4 § 1" „Artikel 4 § 1 a". 

Das sind keine materiellen Änderungen; sie sind 
vielmehr notwendig geworden, weil die Durchnume-
rierung der Artikel auf dieser Seite übersehen 
wurde. Ich darf Sie bitten, diese Änderungen vor-
zunehmen. 

Damit bin ich mit meinem Bericht am Ende. Ich 
bitte Sie, das Gesetz zur Beseitigung von Härten in 
den gesetzlichen Rentenversicherungen in der vom 
Ausschuß für Sozialpolitik vorgelegten Fassung an-
zunehmen. 

(Beifall.) 

Präsident D.  Dr. Gerstenmaier: Meine Da-
men und Herren, das Kapitel III wird dem Bericht 
angefügt; es erscheint im Protokoll. Das andere sind, 
wenn ich recht verstanden habe, redaktionelle Än-
derungen. 

Zweite Lesung! Abgestimmt wird nicht über die 
einzelnen Artikel, sondern über die mit einem 
schwarzen Rhombus versehenen Nummern. Dazu 
sind dann auch die Änderungsanträge eingebracht. 
Es liegen hier fünf Änderungsanträge und ein Ent-
schließungsantrag vor. 

Ich rufe jetzt Art. 1 § 1 auf. Jetzt kommt es auf die 
Nummern an: 01,— 02,— 03,— 04,— 05,— 1,— 2,- 
3 a,— 3 b,— 3 c,— 4. Soweit liegen Änderungs

-

anträge nicht vor. Wird dazu das Wort gewünscht? 
— Keine Wortmeldungen. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Das ist einstimmig 
angenommen. 

Jetzt Nr. 5 auf Seite 7 links unten. Dazu liegt der 
Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf Umdruck 
612 *) Ziffer 1 vor. Wird dazu das Wort gewünscht? 
— Bitte sehr! 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Auf Umdruck 612 legen wir Ihnen 
einen Änderungsantrag zu § 1233 vor, der zum Ziele 
hat, die gesetzliche Rentenversicherung zu öffnen, 

*) Siehe Anlage 2  

ohne daß dabei die Voraussetzung erfüllt sein muß, 
daß der zu Versichernde eine Pflichtbeitragszeit von 
60 Monaten innerhalb von zehn Jahren nachweisen 
kann. Mit diesem Antrag wollen wir zwei Gesichts-
punkten Rechnung tragen. 

1. Es wird für die höher verdienenden Angestell-
ten immer schwieriger, die Voraussetzung unserer 
gesetzlichen Rentenversicherung für die freiwillige 
Weiterversicherung zu erfüllen. 60 Monate inner-
halb von zehn Jahren stellen einen zu langen Zeit-
raum dar. Die Angestellten wachsen zu schnell aus 
der Versicherungspflicht heraus. Die Versicherungs-
pflichtgrenze soll zwar jetzt wesentlich angehoben 
werden, und zwar von 1250 DM im Monat auf 
1800 DM im Monat. Bei den fortschreitenden Ge-
halts- und Lohnerhöhungen wird sich das Problem 
der freiwilligen Weiterversicherung für die Ange-
stellten aber in ganz kurzer Zeit erneut stellen. 

2. Wir haben darüber hinaus einen Weg gesucht, 
auch anderen Personengruppen die Möglichkeit der 
freiwilligen Versicherung zu eröffnen. Ich könnte 
mir vorstellen, daß gerade innerhalb der CDU die-
sen Gedankengängen nicht unbedingt entgegenge-
wirkt wird. Erst kürzlich hat ja der Herr Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung auf dem 
Bundesparteitag der CDU in Düsseldorf die Öffnung 
der gesetzlichen Rentenversicherung auch für Selb-
ständige gefordert. Herr Minister Blank hat dabei 
allerdings einschränkend erwähnt, daß noch Erhe-
bungen über den Weg angestellt werden müßten. 
Wir zeigen ihm diesen Weg auf. 

Falls Sie, meine Damen und Herren von der CDU/ 
CSU, einwenden sollten, daß durch Manipulationen 
an der Beitragshöhe Mißbrauch mit der gesetzlichen 
Rentenversicherung getrieben werden könnte, hal-
ten wir Ihnen entgegen, daß wir versucht haben, 
mit der 1/12-Bestimmung nach § 1256 Abs. 1 c des 
Angestelltenversicherungsgesetzes diesen Versu-
chen einen Riegel vorzuschieben. Der Hinweis auf 
§ 1256 beinhaltet, daß ein gewisser Mindestbeitrag, 
der sich nach den Bestimmungen des Handwerker-
versicherungsgesetzes regelt, für einen Zeitraum 
von 60 Monaten entrichtet werden muß. 

Ich glaube, daß Sie mit der Annahme dieses An-
trags ein ständiges Petitum der betroffenen Ange-
stellten und weiterer Bevölkerungskreise in unse-
rem Lande erfüllen. Ich darf Sie also bitten, dem 
Änderungsantrag Umdruck 612 Ziffer 1 Ihre Zustim-
mung zu geben.  

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Horn. 

Horn (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dem 
Antrag der Freien Demokratischen Partei nicht zu-
stimmen zu können. 

(Zuruf von der FDP: Noch nicht!) 

Wir sind zwar mit Ihnen der Meinung, daß dieses 
Thema zur Erörterung ansteht; aber hier und heute 
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sind wir nicht in der Lage, einer Entscheidung vor-
zugreifen, die demnächst einmal zu treffen sein 
wird. 

Gestatten Sie mir einen Rückblick auf die Renten-
reform von 1956. Damals haben wir bewußt aus der 
Invaliden- und der Angestelltenversicherung wie-
derum saubere Arbeitnehmerversicherungen machen 
wollen, Wir haben das dadurch getan, daß wir die 
bis dahin möglich gewesene Selbstversicherung be-
seitigt und für die neue Rentengesetzgebung nicht 
mehr zugelassen haben. 

Wenn wir heute dem Antrag der FDP unsere 
Zustimmung geben wollten, würden wir von die-
sem Prinzip, das wir damals neu verankert haben, 
wieder abweichen. 

(Zuruf rechts: Wäre das schlimm?) 

Ich wiederhole: die Angelegenheit steht in der 
öffentlichen Diskussion; aber solange das Ergebnis 
der Arbeiten der Sozialenquete nicht vorliegt, so-
lange die Ergebnisse der versicherungsmathema-
tischen Bilanz, die wir demnächst zu erwarten 
haben, nicht vorliegen und wir infolgedessen noch 
kein klares Bild von der Rentenversicherung haben, 
so lange können wir keine Folgerungen ziehen, die 
Tür und Tor öffnen. Wir meinen, daß über den brei-
ten Rahmen, den die Freien Demokraten heute schon 
abstecken wollen, noch sehr ernsthaft diskutiert 
werden muß. Da gibt es viele Fragen zu erörtern, 
die zur Zeit nicht zur Entscheidung reif sind. Da 
werden wir uns nach gründlichem, genauem Studium 
der Sozialenquete an der versicherungsmathema-
tischen Bilanz demnächst — und sicherlich nicht 
mehr in diesem Bundestag, sondern im nächsten 
Parlament — mit diesen Dingen sehr eingehend b e-
schäftigen müssen. Nach diesen neuen Erkenntnis-
sen aus den eben erwähnten beiden Vorlagen, die 
auf das Parlament zukommen, wird der Bundestag 
die Folgerungen zu ziehen haben, und die Christ-
lich-Demokratische und die Christlich-Soziale Union 
werden nicht zögern, diese Folgerungen dann auch 
nach gewissenhafter Erkenntnis zu ziehen. 

Ich muß das Hohe Haus bitten, die Anträge der 
FDP abzulehnen, weil nach unserer Überzeugung 
heute die Voraussetzungen für die Annahme dieser 
Anträge noch nicht gegeben sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weite-
ren Wortmeldungen zu diesem Änderungsantrag 
der FDP auf Umdruck 612 Ziffer 1. Ich lasse abstim-
men. Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Änderungsantrag Umdruck 612 Ziffer 1 ist ab-
gelehnt. 

Ich lasse abstimmen über die Nr. 5 auf Seite 7. 
Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte ein Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei Ent-
haltungen angenommen. 

Dann, meine Damen und Herren, geht die Sache 
weiter mit der Nr. 6. Kein Änderungsantrag. Wird 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-

wünscht. Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Angenommen. 

Jetzt kommt Nr. 7. Dazu liegt ein Änderungsan-
trag der Fraktion der SPD auf Umdruck 606 *) Zif-
fer 1 vor. Wird das Wort zur Begründung ge-
wünscht? — Bitte sehr, Herr Abgeordneter Büttner! 

Büttner (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe für die Fraktion der SPD einen 
Teil der Anträge auf Umdruck 606 zu begründen. 
Zu Ziffer 1: § 1249 erhält folgende Fassung: „Auf 
die Wartezeit werden alle Versicherungszeiten an-
gerechnet." Den gleichen Inhalt haben die Anträge 
in Ziffer 6, die sich auf das Angestelltenversiche-
rungsgesetz beziehen, und in Ziffer 9, die sich auf 
das Reichsknappschaftsgesetz beziehen. Es handelt 
sich also um Anträge gleichen Inhalts, die ich zu-
sammen begründen möchte. 

Der § 1249 der Reichsversicherungsordnung hat 
zum Inhalt, daß die vor dem 1. 1. 1924 entrichteten 
Beiträge angerechnet werden können, wenn für die 
Zeit nach dem 31. 12. 1923 ein Beitrag bis zum 
30. 11. 1948 entrichtet ist. Wir wollen heute über 
ein Gesetz zur Beseitigung von Härten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung entscheiden. Das 
hätte in diesem Gesetz eigentlich der § 1 sein müs-
sen. Viele ältere Menschen, die bis zur Inflation 
versicherungspflichtig tätig gewesen sind und Bei-
träge entrichtet haben und dann oft aus nicht in der 
Person liegenden Gründen die versicherungspflich-
tige Tätigkeit aufgegeben haben und deshalb nicht 
in der Lage waren, Beiträge zur Rentenversicherung 
zu entrichten, gehen ihrer Ansprüche aus den bis 
zum 31. 12. 1923 entrichteten Beiträgen verlustig. 
Es handelt sich nicht um allzuviele Fältle, aber die 
Fälle, die uns bekanntgeworden sind, stellen Härten 
in einem besonderen Ausmaß dar, so daß wir hier 
und heute diesen Notstand beseitigen müssen. 

Ältere Menschen haben Beiträge gezahlt, ja, oft 
die Wartezeit zur Rentenversicherung erfüllt, ohne 
daß sie jetzt einen Anspruch geltend machen kön-
nen, weil sie eben die Voraussetzung, bis zum Stich-
tag am 30. November 1948 einen Beitrag nach der 
Inflation entrichtet zu haben, nicht erfüllt haben. 
Das ist eine Härte. Dieses alte Recht gilt es zu be-
seitigen. 

Deshalb bitte ich Sie recht herzlich, unserem An-
trag zuzustimmen und sich darüber hinaus dafür 
einzusetzen, daß die geänderte Bestimmung — wie 
es aus den Ziffern 12 und 15 unseres Antrags Um-
druck 606 hervorgeht — auch für die laufenden 
Fälle angewendet wird. Das heißt, wenn rechtskräf-
tig abgelehnt worden ist, dann sollen die Leute 
doch in den Genuß von Leistungen aus Beiträgen 
kommen können, ,die sie bis zum 31. Dezember 1923 
entrichtet haben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Exner. 

*) Siehe Anlage 3 
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Exner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wir von der CDU/ 
CSU-Fraktion können diesem Antrag der SPD auf 
Umdruck 606 aus folgenden Gründen nicht zustim-
men. Wie Sie alle wissen, beruht unsere gesetzliche 
Rentenversicherung auf zwei grundsätzlichen Ele-
menten, einmal auf dem Sozialversicherungsprinzip 
und zum anderen auf der Solidargemeinschaft aller 
Versicherten. 

Der Herr Vorredner hat soeben ausgeführt, es sei 
eine Härte, wenn der Versicherte, der in dem Zeit-
raum von 1923 bis 30. November 1948 keinen Bei-
trag entrichtet hat, den Anspruch verliere, den er 
aus Beiträgen erwirkt hat,  die er in der Zeit vor 
1924 an die Rentenversicherung gezahlt hat. Dem 
muß man entgegenhalten, daß das insofern keine 
Härte ist und auch keine Härte sein kann, als der 
Betreffende über 20 Jahre keine Beziehung und 
keinen Kontakt mit seiner Versicherung gehabt hat. 
Wenn jemand über 24 Jahre lang nicht einen ein-
zigen Beitrag an seine Versicherung gezahlt hat, 
dann kommt darin zum Ausdruck, daß es mit seinem 
Willen zu Solidarhaftung, mit seinem Solidarbe-
wußtsein gegenüber der Versicherungsgemeinschaft 
nicht allzu gut bestellt ist. Von daher gesehen kann 
man nicht mit guten Gründen sagen, daß es für den 
Betreffenden eine Härte bedeute, wenn er diesen 
Anspruch heute nicht haben soll. 

Hinzu kommt etwas anderes, meine Damen und 
Herren. Wenn wir dem Antrag der SPD stattgäben, 
so würde es im Endeffekt doch bedeuten, daß einem 
Personenkreis Ansprüche gegenüber den Renten-
versicherungsträgern zugebilligt würden, der dann 
zwar eine Leistung bekäme, aber, weil diese Leistun-
gen wiederum sogenannte Mindestrenten sein wür-
den, sehr wahrscheinlich sagen würde: Nun haben 
wir eine so kleine Rente, daß sie nicht dazu aus-
reicht, unser Existenzminimum zu bestreiten. 

Ich glaube also, wenn wir dem Antrag der SPD 
zustimmten, würde auf lange Sicht mehr Unrecht 
und aufs neue wieder eine Härte mehr geschaffen 
werden. Ich darf darauf verweisen, daß der vorige 
Bundestag auf Veranlassung der Bundesregierung 
für diese Fälle das sogenannte Sozialhilfegesetz ver-
abschiedet hat. 

(Aha-Rufe von der SPD.) 

Das Sozialhilfegesetz ist gerade für diesen Personen-
kreis gedacht. Personen also, die keine Aufnahme 
in die Solidargemeinschaft unserer Sozialversiche-
rung finden können, weil sie die entsprechenden 
Voraussetzungen nicht erfüllen, haben einen An-
spruch darauf, sich auf dem Wege der Sozialhilfe 
jene Leistungen zu verschaffen, die sie für die Be-
streitung ihres Lebensunterhalts benötigen. 

Der Personenkreis, der, wenn wir dem Antrag der 
SPD zustimmten, in die Leistungsberechtigung ge-
genüber der Rentenversicherung einbezogen würde, 
ist nicht gerade ein typischer Personenkreis für die 
Rentenversicherung überhaupt. Auch von daher ge-
sehen kann man dem Antrag nicht stattgeben. 

Mein Herr Vorredner hat gesagt, daß der Per-
sonenkreis, der dafür in Betracht käme, nicht allzu 
groß sei. Meine Damen und Herren, wenn Sie genau  

hinschauen, werden Sie feststellen, daß den Renten-
versicherungsträgern durch die Gewährung dieser 
Ansprüche doch ganz beträchtliche Belastungen auf-
gebürdet würden. Wir müssen uns daher eigentlich 
darüber wundern, daß Sie diesen Antrag überhaupt 
eingebracht haben. 

Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, daß 
die Regelung, wie sie jetzt verankert ist, schon sehr 
großzügig ist. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Auf der anderen Seite würde die Regelung, die Sie 
beantragen, eine beträchtliche Aushöhlung des Ge-
dankens der Solidarhaftung in der Rentenversi-
cherung darstellen. 

(Abg. Ruf: Es gibt Grenzen der Großzügig-
keit!) 

Die CDU/CSU ist daher nicht gewillt, Ihrem An-
trag zuzustimmen, und ich bitte das Hohe Haus, sich 
dieser Auffassung anzuschließen. Im übrigen gilt 
das, was ich hier vorgetragen habe, für alle Anträge 
zu den entsprechenden Bestimmungen in den übri-
gen Zweigen der Rentenversicherung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Exner, haben Sie gerade Ihre Jungfernrede 
gehalten? 

(Zurufe: Jawohl!) 

Das wollen wir doch festhalten! 

(Beifall in der Mitte. — Abg. Dr. Schellen

-

berg: Das wäre eines besseren Zweckes 
würdig gewesen!) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Der Feststellung 
des Herrn Kollegen Exner, daß die jetzige Regelung 
sehr großzügig ist, kann ich für die Freie Demokra-
tische Partei nur zustimmen. Aber gerade deshalb, 
meine sehr verehrten Damen und meine Herren von 
der CDU/CSU, kann man die Kleinlichkeit, mit der 
Sie an dieser Bestimmung festhalten, nicht ganz 
verstehen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Wie ist es denn in der Praxis? Wer bis 1920, 21, 
22 oder 23 unselbständig war und sich trotz der 
schwierigen Situation damals selbständig machen 
konnte und damit die Verbindung zur Versicherung 
verloren hat, dann die ganze Zeit über selbständig 
war, schließlich seine Selbständigkeit wieder ver-
loren hat, aber nicht vor 1948 — auf Grund der 
ganzen damaligen Situation — wieder in die Situa-
tion des Unselbständigen zurückkehren konnte, dem 
sind, wenn er zwischen 1923 und 1948 keine Beiträge 
geleistet hat, alle Beiträge, die er vorher gezahlt 
hat, verloren. Hat er aber aus einem irgendwie 
gearteten Zufall einmal in diesem Zeitraum von 25 
Jahren einen Beitrag von 40 Pfennig gezahlt, dann 
sind diese alten Beiträge wieder aufgelebt. 

Es ist nicht ganz verständlich, daß wegen des 
Fehlens dieser 40-Pfennig-Beitragsmarke viele alte 
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Leute — es handelt sich um viele alte Leute - zum 
Teil um 70-, 75jährige, insgesamt aber doch nur um 
einen ganz kleinen Kreis — keinen Rentenanspruch 
haben sollen. 

Der Hinweis auf das Bundessozialhilfegesetz zieht 
ebenfalls nicht. Diese Menschen sind ja nicht abso-
lut auf die Rente angewiesen, die dann auflebt. Es 
ist für sie bedrückend, daß sie wegen des einen feh-
lenden Beitrages überhaupt keine Rente bekommen, 
während ihr Alterskollege in einer ähnlichen Situa-
tion durch ein, zwei oder drei Zufallsbeiträge eine 
Rente hat und trotzdem noch für ihn eine zusätzliche 
Leistung aus dem Bundessozialhilfegesetz entsteht. 

Wir sind überzeugt, daß es bei Annahme dieses 
Antrages nicht zu einer großen Entlastung der Ge-
meinden und damit zu einer großen Belastung der 
Versicherungsanstalten kommt. Auch wir sind der 
Meinung, daß dieses kleine Unrecht, das durch die 
großzügige Ausdehnung und Handhabung des Ren-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes im Jahre 
1957 entstand und als solches empfunden wird, be-
seitigt werden sollte. Es handelt sich, wie gesagt, 
um einen kleinen Kreis alter Menschen, denen es 
wirklich eine Beruhigung und eine Befriedigung ist, 
wenn sie nun tatsächlich wie ihre Kollegen, die in 
der Zeit von 1923 bis 1948 den Zufallsbeitrag gelei-
stet haben, auch etwas aus der gesetzlichen Renten-
versicherung bekommen. Wir Freien Demokraten 
werden diesem Antrag die Zustimmung geben. 

(Beifall bei der FDP und SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Ruf!  

(Abg. Dr .Schellenberg: Sie sind doch so 
sehr für die Versicherungsgerechtigkeit! — 

Abg. Ruf: Eben deswegen!) 

Einen Augenblick, Herr Kollege Ruf, sprechen Sie 
kürzer oder länger? 

(Abg. Ruf: Ganz kurz, wie immer!) 

— Das hat  einen technischen Grund. Ich muß nämlich 
rechtzeitig die Abstimmung, die jetzt fällig wird, 
ausläuten, sonst gibt es einen Hammelsprung. 

(Abg. Ruf: Herr Präsident, ich wäre sehr 
dankbar, wenn der Schriftführer läuten 

würde! — Heiterkeit.) 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Von Unrecht kann hier 
überhaupt nicht die Rede sein. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU. — Wider

-

spruch bei der SPD.) 

Ich darf daran erinnern, daß wir bis zur Renten-
reform des Jahres 1957 eine Bestimmung hatten, wo-
nach die Versicherten gehalten waren, Jahr für Jahr 
für die Erhaltung ihrer Anwartschaft zu sorgen, und 
zwar 26 Wochenbeiträge oder 6 Monatsbeiträge zu 
zahlen. Wenn sie das nicht getan haben, sind sie bis 
zum Jahre 1957 jeder Anwartschaft verlustig ge-
gangen. 

(Abg. Arndgen: Sehr richtig!) 

Wir haben diese Bestimmung bezüglich der Erhal-
tung der Anwartschaft im Jahre 1957 beseitigt und 
haben lediglich zu den Anwartschaften aus der Zeit 
vor 1924 gesagt: Wenn diese Anwartschaften wie-
deraufleben sollen — sie waren ja schon längst ver-
fallen —, dann soll der Betreffende in der Zeit von 
1924 bis November 1948 mindestens einen einzigen 
Beitrag gezahlt haben. 

(Abg. Arndgen: Eine großzügige Regelung!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war 
wahrhaftig eine sehr großzügige Regelung, die wir 
damals getroffen haben. 

Es gibt Grenzen der Großzügigkeit. Der Personen-
kreis, der hiervon betroffen ist, hat doch seit dem 
Jahre 1923 im Traum nicht mehr daran gedacht, daß 
er jemals aus den Beiträgen aus der Vorkriegszeit, 
aus der Kriegszeit, aus der Vorinflationszeit eine 
Rente erhalten würde. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte 
Sie dringend, diesen Antrag der SPD abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine wei-
tere Wortmeldung. 

Abstimmung über den Änderungsantrag der Frak-
tion der SPD auf Umdruck 606 Ziffer 1 zu Nr. 7. Wer 
zuzustimmen wünscht, den  bitte  ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — 

Die  Abstimmung muß durch Aufstehen wiederholt (J 
werden. Wer dafür ist, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. — Gegenprobe! — Ich halte das für die 
Mehrheit, aber mein Präsidium will anders. Ham-
melsprung, meine Damen und Herren! — 

Ich gebe das Ergebnis der Auszählung bekannt. 
Zur Abstimmung stand der Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD Umdruck 606 Ziff. 1. Mit Ja haben 
gestimmt 175 Mitglieder des Hauses, mit Nein 
haben gestimmt 169. Dieser Änderungsantrag ist 
angenommen. 

(Unruhe.) 

Meine Damen und Herren, ich bitte, Platz zu neh-
men. 

(Anhaltende Unruhe.) 

Aber, meine Damen und Herren, so kann man doch 
nicht weitermachen. Bitte nehmen Sie doch Platz! 
Das Haus hat schon aufwühlendere Entscheidungen 
getroffen und mußte dennoch weitermachen. 

Nr. 7 — auf Seite 8 — stelle ich in der so geänder-
ten Fassung zur Abstimmung. Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Jetzt unterstelle ich, daß das exakt die 
gleiche Mehrheit ist wie beim Hammelsprung. Des-
halb ist Nr. 7 in der geänderten Fassung angenom-
men. 

Nr. 8, — 9, — 10, — 11! Dazu keine Änderungs-
anträge. Wortmeldungen? — Keine Wortmeldun-
gen. Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte ein 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier 
Handzeichen. — Gegenprobe! Enthaltungen? — Bis 
Nr. 11 einschließlich angenommen. 

Nr. 12! 
(Abg. Dr. Schellenberg: Ich bitte, absatz

-

weise abzustimmen!) 

— Herr Kollege Schellenberg, da wollen Sie absatz-
weise abgestimmt haben; das heißt also, nach den 
Buchstaben a), b), c) usw; 

(Abg. Dr. Schellenberg: Ja!) 

noch weiter können wir nicht gut unterteilen. 

Nr. 12! Hierzu liegt ein Änderungsantrag der 
Fraktion der FDP — Umdruck 610 *) Ziffer 1 — vor. 
Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — Herr 
Abgeordneter Ollesch! 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Auf Umdruck 610 haben 
wir Ihnen unter Ziffer 1 einen Änderungsantrag zu 
Art. 1 § 1 Nr. 12 vorgelegt, der sich mit der Frage 
der Rentenkappung, also der Höchstrentenbegren-
zung, beschäftigt. Sie kennen alle das Problem und 
wissen, daß es besonders in der Angestelltenver-
sicherung für die Angestellten, die sich freiwillig 
versichert haben, schmerzlich ist. Die Höchstrente, 
die erreicht werden kann, beträgt 200 % der in dem 
Versicherungsjahr geltenden allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage und entspricht der Beitragsbemes-
sungsgrenze, die ebenfalls das Doppelte der allge-
meinen Bemessungsgrundlage ausmacht. 

Wenn man die Rentengewährung von der Höhe 
der gezahlten Beiträge und von der Beitragsdauer 
abhängig macht — und nach den Bestimmungen 
unseres Rentensystems errechnet sich die Rente 
nach diesen beiden Kriterien —, dann vermag ich 
nicht einzusehen, daß einem bestimmten Personen-
kreis die so errechnete Rente nicht in voller Höhe 
gewährt wird, sondern daß sie nur 200 % der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage erreichen kann und 
die darüber hinaus erworbenen Ansprüche gestri-
chen werden. Wir kennen keine Mindestgrenze und 
zahlen auch kleine Renten nach diesen beiden Kri-
terien, nach der Höhe der Beiträge und der Beitrags-
dauer, obschon durch die Härtenovelle eine Mil-
derung auf dem Gebiet der Kleinst- und Klein-
renten durch die Bestimmungen erreicht wird, die 
wir im Laufe des heutigen Tages sicherlich noch 
annehmen werden. Wenn ich aber den Begriff der 
Mindestrente nicht kenne, dann ist es unlogisch, 
wenn ich den der Höchstrente aufrechterhalte. 

Nun wird uns dieses Problem nicht bis in alle 
Zeiten beschäftigen. Der Personenkreis wird kleiner. 
Es wird in der nächsten Zukunft auch in der Ange-
stelltenversicherung — vornehmlich dort tritt das 
Problem auf — keine persönlichen Bemessungs

-

grundlagen über 200 % geben, so daß die finan-
ziellen Bedenken, die der Abschaffung der Höchst-
rentenbestimmung entgegenstehen, nicht so schwer-
wiegend sein können. Ich sehe einen Antrag vor uns 
auf den Tischen liegen, der von 'den Fraktionen der 

*) Siehe Anlage 4  

CDU/CSU und 'der SPD gestellt wird. Auch dieser 
Antrag nimmt sich dieser Frage an, führt allerdings 
nicht in vollem Umfang zu einer Befriedigung der 
Beteiligten, sondern ist als eine Art Trostpflaster 
gedacht, da man den vollen Schritt zur Beseitigung 
der Höchstrentenbestimmung anscheinend nicht ge-
hen will. 

Ich darf Sie also im Interesse der Ehrlichkeit un-
serer Rentengesetzgebung nach allen Seiten hin bit-
ten, diese draußen schwer verständliche Höchst-
rentenbestimmung durch Zustimmung zu unserem 
Antrag zu streichen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Kühn. 

Kühn (Hildesheim) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine verehrten Damen und Herren! Namens der 
Fraktion der CDU/CSU bitte ich, den Antrag der 
FDP abzulehnen. Ich nehme an, daß ich in diesem 
Fall auch für die SPD sprechen kann; denn die SPD 
trägt ja diesen Antrag, der in der Sache von unseren 
beiden Fraktionen gestellt ist, mit. 

Es ist richtig, es handelt sich hier um ein Problem, 
das uns seit 1957, seit dem Inkrafttreten der Renten-
neuregelungsgesetze, immer wieder beschäftigt hat. 
Es ist gar keine Frage, daß sich der betroffene Per-
sonenkreis — wenn er auch nicht sehr zahlreich ist 
— immer wieder mit Eingaben an jeden einzelnen 
von uns und 'an  die  Fraktionen gewendet hat. Es ist 
gar keine Frage, daß insbesondere .aus den Reihen 
meiner Fraktion — seitens der Fraktion selber, sei-
tens  des  damaligen Vorsitzenden unseres Arbeits-
kreises, des Kollegen Horn, aber auch von Frau 
Kalinke und von anderen — immer wieder darauf 
hingewiesen worden ist, daß dieses Problem noch 
einmal besprochen werden müßte. 

Das ist richtig. Aber, meine Damen und Herren, 
wir müssen davon ausgehen - und  das bitte ich, 
Herr Kollege Ollesch, doch auch zu berücksich-
tigen —, daß, wenn wir hier eine Regelung ver-
suchen, diese Regelung selbstverständlich im Rah-
men des Systems der Rentenneuregelungsgesetze 
bleiben muß. 

Hier ist, wenn ich es richtig sehe, zweierlei zu 
beachten. Einmal können nach den Rentenneurege-
lungsgesetzen in der Zukunft — Sie haben selber 
darauf hingewiesen — .solche höheren Renten nicht 
mehr entstehen. Es wird in Zukunft bei den 200 % 
der Beitragsbemessungsgrenze sein Bewenden ha-
ben. Aus der Vergangenheit heraus würden wir hier 
also etwas honorieren, was den jetzigen Versicher-
ten, die ja nach dem modifizierten Umlagesystem, 
das wir hier haben, die Leistungen tragen, der Sache 
nach selber nicht mehr zukommt. 

Ich halte es nicht für sehr sinnvoll, daß man hier 
in der Breite und in der Weite, wie Sie es vor-
schlagen, Leistungen auf Kosten derjenigen zubil-
liegt, die diese Leistungen selber nicht mehr erreichen 
können. Dies ist, glaube ich, nicht sehr sinnvoll und 
kann wohl nicht gut zugemutet werden. Ja, man 
kann sogar fragen, ob hier nicht unter Umständen 
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eine ungerechtfertigte Bevorzugung dieses Perso-
nenkreises eintritt. 

Es kommt folgende Überlegung hinzu. Durch die 
Dynamisierung, die die Rentenneuregelungsgesetze 
gebracht haben, haben sich alle diese Renten — in 
aller Regel jedenfalls — so entwickelt, daß sie bei 
weitem das überholt haben, was die gleichen Ren-
tenbezieher hätten, wenn wir beim alten System 
geblieben wären. Das alte System aber haben wir 
abgelehnt, und daraus muß man die Konsequenz zie-
hen. 

Wir haben daher einen anderen Weg beschritten. 
Herr Präsident, wenn Sie gestatten, möchte ich nun 
gleich den Antrag unserer Fraktion mit begründen. 
Das ist, glaube ich, sinnvoller, als wenn wir das 
nachher noch einmal tun. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Vielen Dank!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Bitte! 

Kühn (Hildesheim) (CDU/CSU) : Wir sind hier 
einen anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt: 
Jawohl, wir wollen deutlich machen, daß wir den 
Vorwurf nicht leicht nehmen, hier würde etwas ab-
geschnitten, für das man in der Vergangenheit Lei-
stungen über das hinaus erbracht hat, was auf 
Grund der prozentualen Beitragsbemessung zu zah-
len war. Das ist sicher richtig. Aber wir haben ge-
glaubt, daß wir dabei einen Weg finden müssen, der 
innerhalb des Systems .bleibt, das wir hier für un-
sere Renten gewählt haben und der auch hinsichtlich 
der Größenordnung so gestaltet wird, daß den be-
rechtigten Ansprüchen entsprochen wird. 

(Vorsitz: Vizepräsident Schoettle.) 

Wie sehen diese berechtigten Ansprüche aus? 
Man muß, glaube ich, von der Rentenerwartung die-
ses Personenkreises im Jahre 1957 ausgehen. Wenn 
man dann von 1957 an die Zeit berücksichtigt, in 
der überhaupt die Möglichkeit einer solchen Hö-
herversicherung gegeben war, nämlich von 1951 bis 
1957, gewinnt man dadurch die Zeitspanne, in der 
überhaupt nur Ansprüche für eine solche Leistung 
erworben werden konnten. Daher haben wir Ihnen 
unseren Vorschlag unterbreitet. Er trägt dem Rech-
nung. Wir wollen damit deutlich machen, daß auch 
wir der Meinung sind, daß derjenige belohnt wer-
den muß, der eine Sonderleistung von sich aus über 
das, was ihm auferlegt ist, hinaus für sein Alter 
erbracht hat. Aber so, wie die FPD es vorschlägt, 
können wir es nicht machen. Lassen Sie es mich — 
vielleicht etwas überspitzt — so sagen: Wir geben 
damit denjenigen, die finanziell in der Lage waren, 
eine solche Sonderleistung für sich zu finanzieren, 
.heute die Leistungen auf Kosten derjenigen, die zu 
der Zeit gar nicht die Möglichkeit dazu gehabt 
hätten. Das wäre sicherlich nicht im Sinne einer 
guten Sozialgesetzgebung. 

Aus diesem Grunde, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, bitten wir Sie, den Antrag der FDP ab-
zulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abge

-

ordneten der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ollesch. 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Kollege Kühn, Sie 
haben sicherlich recht, wenn Sie sagen, daß der 
Kreis der Betroffenen die Renten von denen erhält, 
die heute nicht mehr in den Genuß dieser hohen 
Renten kommen können. Das liegt an unserem 
Finanzierungssystem der Rentenversicherung. Des-
wegen kann man aber doch diesen betroffenen Kreis 
nicht benachteiligen, weil unser Rentensystem so 
konstruiert ist, daß eine nachfolgende Generation 
die Leistungen für die vorhergehende aufzubringen 
hat. 

(Beifall bei der FDP. — Zurufe von der 
Mitte.) 

Dieser Personenkreis hat die Höherversicherung 
zum Teil auf Anraten ihrer Versicherungsanstalten 
und in der Erwartung betrieben, mit dieser Höher-
versicherung eine besonders hohe Rente zu erhal-
ten. 

(Zuruf von der FDP: Sehr richtig! — Abg. 
Kühn [Hildesheim] : Aber niemals in der 

Höhe, wie er sie heute bekommt!) 

— Herr Kollege Kühn, daran trägt der einzelne 
Versicherte- keine Schuld; das ist eine Folge des 
Systems, und diese Folge hätte bei der Neuregelung 
der Rentengesetzgebung im Jahre 1957 ja auch über-
dacht werden sollen. Ich meine, wenn man schon 
Mindestrenten nicht gelten läßt, weil man auf Bei-
tragsleistung und Versicherungsjahre abstellt, kann 
man andererseits auch keine Höchstrenten, also 
keine Begrenzung der Renten, einführen. Das ist 
doch unlogisch und wird von dem Kreis der Betrof-
fenen, der — wie ich Ihnen schon sagte — immer 
kleiner wird, im vorgerückten Alter steht und diese 
Unlogik einfach nicht versteht, als sehr schmerzlich 
empfunden. Es geht gar nicht um Renten in Höhe 
von 1500 DM. Darunter fallen ja auch die Renten 
für die Witwen, die auch heute noch so gering sind, 
daß sie gerade für ein normales Leben ausreichen 
oder sogar kurz darunter liegen.- Auch dort wirkt 
sich die Rentenkappung aus. 

Meine Damen und Herren, im Interesse der Ehr-
lichkeit unserer Argumente in der Rentenversiche-
rung bitte ich Sie nochmals — da Sie ja den kleinen 
Schritt schon gehen wollen, weil Sie das Unrecht 
oder das Quälende doch einsehen — — 

(Abg. Kühn [Hildesheim] : Den richtigen 
Schritt wollen wir gehen!) 

— Sie gehen ja den Schritt. In allen Briefen, die 
einzelne Abgeordnete aus diesem Hause geschrie-
ben haben, aber auch in allen Briefen, die nicht nur 
von den Abgeordneten, auch im Auftrag der Frak-
tionen geschrieben wurden, ist diesen Petenten 
immer wieder versprochen worden, daß — weil 
dieses Unrecht gesehen werde — versucht werde, 
es bei einer Novellierung aus der Welt zu schaffen. 
Hier und heute haben Sie dazu Gelegenheit. 
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Ich darf Sie nochmals bitten, unserem Antrag, der 

den vollen Schritt geht, zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Killat. 

Killat (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich bitte auch namens 
meiner Fraktion, den FDP-Antrag abzulehnen und 
den gemeinsamen Antrag auf Umdruck 607 *) anzu-
nehmen. 

Herr Kollege Ollesch, die Ablehnung Ihres Vor-
schlages hat zwei bedeutsame Gründe. Erstens 
haben die Versicherten bis zur Rentenreform einen 
wesentlich geringeren Beitrag gezahlt, als es nach 
der Rentenreform mit 14 % der Lohnsumme der 
Fall ist. Sie wissen, daß die Beiträge früher im 
Schnitt 5,6 % der Lohnsumme betragen haben. Das 
heißt, die neuen, höheren Renten können überhaupt 
nur dadurch finanziert werden, daß die Versicherten 
heute bereit sind, einen Beitrag bis zum Zweiein-
halbfachen dessen zu leisten, was früher einmal ge-
zahlt worden ist. 

Sodann muß ich Sie von dem Irrtum befreien, daß 
die neuen Rentner mit ihren Beiträgen nach 1957 
überhaupt noch auf eine Rente kommen, die 200 % 
des Durchschnittseinkommens erreicht. Nach den 
vorliegenden Werteinheitstabellen kann ein Ver-
sicherter mit einem Höchstbeitrag 1962 beispiels-
weise nur noch eine Steigerung bis zu 155 % des 
Durchschnittseinkommens erreichen. Es wäre also 
gegenüber den heutigen Beitragszahlern, aber auch 
den möglichen Leistungsansprüchen mehr als unge-
recht, hier nun etwa eine Rente zu gewähren, die 
bei 300 % oder darüber liegt. 

Ich will Ihnen noch einen weiteren Hinweis geben. 
Sie sagten in Ihrer Begründung, für einmal gezahlte 
Beiträge müsse doch das zustehende Äquivalent ge-
zahlt werden. Ihr Irrtum beruht darauf, daß Sie der 
Auffassung sind, daß alle Beiträge zu gleichen Wert-
maßstäben in Ansatz gekommen sind, wie es heute 
der Fall ist. Bis zur Rentenreform sind die höheren 
freiwilligen Beitragsklassen in der Angestelltenver-
sicherung prozentual gesehen erheblich günstiger 
bewertet worden als die Pflichtbeiträge. Während 
die Pflichtbeiträge im Schnitt mit 12,5 % Steige-
rungsbetrag bewertet worden sind, sind die dar

-

überliegenden freiwilligen Beiträge mit 14 bis 16 % 
des Steigerungsbetrags in Rechnung gestellt wor-
den. Das ist doch eine Überbewertung, die wir 
heute, auf der jetzigen Basis nicht mehr beibehalten 
können. 

Deshalb bitten wir um Ablehnung des Antrags 
der FDP und Zustimmung zu dem Antrag Um-
druck 607. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Stingl. 

*) Siehe Anlage 5 

Stingl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich will nur wenige Worte sagen. Herr 
Kollege Ollesch, man kann sicherlich in einer Ma-
terie dieser oder jener Auffassung sein. Aber daß 
dies ein Unrecht ist, kann sicherlich nicht gesagt 
werden. 

Wir haben 1957 bei der Neuordnung der Renten-
versicherung in einer sehr großzügigen Weise die 
früheren Einkommensverhältnisse zugrunde gelegt. 
Der Beitrag ist nicht mehr in derselben Funktion er-
halten geblieben, die er in der früheren Rentenver-
sicherung hatte, sondern der Beitrag ist heute ein 
Gradmesser dafür, welcher Lebensstandard gewis-
sermaßen in die Versicherung eingegangen ist. Nun 
legen wir heute in der Rentenversicherung einen 
Lebensstandard zugrunde, der bis zum Doppelten 
des Einkommens aller Versicherten reicht. Wir ver-
langen heute von den Versicherten 14 % Beitrag. 
Das hat es in der Geschichte der Rentenversicherung 
nie gegeben. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Diesen Beitrag von 14 % des Einkommens hat über-
haupt zu keinem Zeitpunkt jemand gezahlt, auch 
der nicht, der die meiste Überversicherung in sei-
nem Leben bezahlt hat. Das ist die prozentuale 
Rechnung. Das gilt aber auch nominell. Es gibt nie-
manden in der ganzen Zeit der Rentenversicherung, 
der einen so hohen Beitrag — nämlich 168 DM — 
bezahlt hat, wie wir ihn heute den Versicherten ab-
nehmen. Für einen Versicherten, der heute für ein 
Einkommen von 1000 DM einen Beitrag von 140 DM 
zu bezahlen hat, ist es schlechterdings unvorstell-
bar, daß er Renten von Leuten finanzieren soll, die 
aus einem viel niedrigeren Einkommen zu einem 
viel geringeren Prozentsatz und damit mit einem 
viel geringeren Beitrag versichert waren. Das ist 
schlechterdings unzumutbar. 

Was dabei berücksichtigt werden muß, ist in dem 
Antrag der CDU/CSU und der SPD enthalten. Es 
geht darum, daß der Betreffende damals mehr als 
seine Pflicht getan hat, daß er mehr gezahlt hat, als 
er zu bezahlen verpflichtet war. Da müßte man das, 
was er mehr bezahlt hat, von den Beiträgen derer 
decken lassen, die heute mehr bezahlen, als es ihre 
Pflicht ist, nämlich aus den Beiträgen der Höherver-
sicherung von heute. Deshalb haben wir Ihnen vor-
geschlagen, daß wir rückwirkend — natürlich mit ge-
wissen Pauschalierungen — diese Überversiche-
rung  in ein der heutigen Höherversicherung gleich-
wertiges Institut verwandeln. 

Dabei vergessen Sie bitte eines nicht, meine Her-
ren Kollegen von der FDP. Die Versicherten von 
damals haben gegenüber den heutigen Versicherten 
noch den großen Vorteil, daß wir bei ihnen die 
200 % ausdehnen auf die Lehrzeit und auf alle Zei-
ten, in denen sie weniger als 200 % verdienten, was 
einem heutigen Versicherten nicht passiert, obwohl 
er höhere Beiträge bezahlt. Wir bitten Sie also, hier 
das Maß zu halten, das auch in der Rentenversiche-
rung notwendig ist. Unrecht ist keinem geschehen; 
denn er ist von seinem damaligen Lebensstandard 
auf den heutigen in der Versicherung gehoben. Wir 
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beseitigen nicht ein Unrecht, sondern wir tun etwas 
zusätzlich Gutes. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abge

-

ordneten der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort wird wei-
ter nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung 
über  den  Änderungsantrag der Fraktion der FDP 
auf Umdruck 610 Ziffer 1. Wer dem Antrag zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Die 
Gegenprobe! — Das letzte ist die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt über die Nr. 12 ab. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Absatzweise, Herr 
Präsident!) 

— Jawohl, wir stimmen nach den Buchstaben ab. 

Nr. 12 Buchstabe a entfällt. 

Nr. 12 Buchstabe b! Wer zustimmt, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das ist ein-
stimmig beschlossen. 

Nr. 12 Buchstabe c! Wer zustimmt, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das erste 
war die Mehrheit; Nr. 12 Buchstabe c ist angenom-
men. 

Nr. 12 Buchstabe d! Wer zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Keine 
Gegenstimmen; einstimmig beschlossen. 

Ich rufe auf die Nr. 12 a. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Frau Abgeordnete Korspeter. 

Frau Korspeter (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir sehen uns leider außer-
stande, dem § 1255 a unsere Zustimmung zu geben. 
Ich möchte im Auftrag meiner Fraktion unsere ab-
lehnende Haltung begründen. 

Der § 1255 a regelt die Neubewertung der bei-
tragslosen Zeiten. So ist z. B. für Zeiten der Krank-
heit, der Arbeitslosigkeit und des Rentenbezuges 
eine individuelle Bewertung entsprechend den bis-
her zurückgelegten Versicherungs- und Ausfallzei-
ten vorgesehen. Für die Schul-, Fachschul- und 
Hochschulzeiten richtet sich die Bewertung nach 
Tabellenwerten bzw. nach Leistungsgruppen; diese 
Leistungsgruppen sind in der Anlage 2 zu § 1255 a 
festgelegt. Bedauerlicherweise ergibt sich bei diesen 
Leistungsgruppen trotz unseres Einspruchs bei den 
Ausschußberatungen eine unterschiedliche Höhe bei 
den männlichen und bei den weiblichen Versicher-
ten, die eindeutig — eindeutig! — zuungunsten der 
weiblichen Versicherten geht, und zwar zum Teil 
bis zu 30 %. 

Zur Begründung dieser Unterschiedlichkeit in den 
Tabellenwerten wurde von den Vertretern einer 
solchen Regelung darauf hingewiesen, daß die 
Frauen laut Statistik weniger verdienten als die 
Männer und daß deshalb diese unterschiedlichen 
Tabellenwerte nicht nur berechtigt, sondern durch-
aus auch notwendig seien. 

Wir meinen, daß diese Begründung ein Schein-
argument in sich birgt. Denken Sie bitte daran: es 
handelt sich bei diesen beitragslosen Zeiten um die 
Schul-, Fachschul- und Hochschulausbildung, also 
um eine qualifizierte Ausbildung, die auch eine qua-
lifizierte berufliche Tätigkeit nach sich zieht, die vor 
,allem dann auch eine gleiche Entlohnung wie bei 
den Männern erfordert und in den meisten Fällen 
wohl auch zur Folge hat.  

Man kann auch nicht argumentieren, daß die 
Löhne und Gehälter der Frauen in der Vergangen-
heit niedriger lagen und man deshalb an der schlech-
teren Bewertung der Frauenarbeit durch diese Lei-
stungsgruppen festhalten muß, weil das Gesetz 
schließlich auch in die Zukunft wirkt. Wir können 
die Lohnunterschiede der Vergangenheit mit diesem 
Gesetz nicht in die Zukunft hineintragen. Wir ver-
suchen z. B. in diesem Gesetz ganz bewußt Korrek-
turen für die Empfänger von Sachbezügen vorzu-
nehmen, wollen also bestehendes Unrecht für diese 
Gruppen beseitigen. Das ist gut und begrüßenswert. 
Für die Frauen aber, die schon immer unter dem 
Unrecht gelitten haben, daß ihre Arbeit schlechter 
bewertet, schlechter entlohnt wurde als die der 
Männer, wollen Sie dieses Unrecht durch die Unter-
schiedlichkeit in den Leistungsgruppen gesetzlich 
verankern und damit die Alterssicherung der Frauen 
negativ beeinflussen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Sehr wahr!) 

Im Grunde legen die Verfechter einer solchen Re-
gelung damit fest, daß die Ausbildung eines jungen 
Mädchens geringer bewertet wird als die Ausbil-
dung eines jungen Mannes, und wir meinen: damit 
kann man sich nicht einverstanden erklären. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sie selbst, meine Herren und Damen von der 
CDU/CSU, haben während der Beratungen im Aus-
schuß zugeben müssen, daß ein entscheidender Feh-
ler der vorgesehenen Regelung darin liegt, daß hier-
bei Durchschnittsverdienste genommen, daß diese 
Durchschnittsverdienste auf alle Frauen übertragen 
wurden und daß dadurch die Frauen, die das gleiche 
verdienen wie die Männer, eindeutig benachteiligt 
werden. Das können wir nicht tun. Wir können nicht 
in einem Gesetz, das Härten beseitigen soll, nun für 
die Frauen in die Zukunft hinein neue Härten ver-
ankern. Darüber hinaus befürchten wir — auch das 
ist ein schwerwiegendes Argument, und ich bitte 
.Sie, es sich zu Herzen zu nehmen —, daß eine solche 
Regelung gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt, 
weil diese unterschiedliche Behandlung die Verfas-
sung verletzt. 

Aus diesen Gründen sehen wir uns veranlaßt, 
gegen den § 1255 a zu stimmen, und wir wären sehr 
froh, meine Herren und Damen von der Regierungs-
koalition, wenn Sie unseren Argumenten folgen und 
ebenfalls diesen Paragraphen ablehnen würden. 

(Beifall bei der  SPD.)  

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Stingl. 
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Stingl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich kann dem letzten Ratschlag von 
Frau Korspeter leider nicht folgen, sondern muß ihr 
sagen, daß wir dem § 1255 a zustimmen werden. 

Frau Kollegin Korspeter, Sie haben eine beson-
dere Nuance dieses Paragraphen behandelt. Darauf 
wird Frau Kalinke noch eingehen. Aber da der 
§ 1255 a nun einmal zur Diskussion steht, ist es 
vielleicht zweckmäßig, zu seiner Konstruktion über-
haupt ein paar Worte zu sagen. 

Wir sind in der Situation, daß wir etwas regeln 
müssen, was an sich keine festen Werte für die 
Rentenberechnung hat. Wie soll denn die Schulzeit 
des einzelnen bewertet werden? Wie werden seine 
Krankheit und ähnliches bewertet? Wie werden 
Ersatzzeiten in der Rentenversicherung bewertet? 
Das heutige Recht ist nach unser aller Auffassung 
zwar gut, aber dennoch gibt es Fälle, in denen die-
ses heutige Recht zu Unrecht werden kann, nämlich 
dann, wenn jemand in einem längeren Versiche-
rungsverlauf sehr viele solcher Zeiten und am Ende 
seines Lebens nur Teilzeitbeschäftigung hat oder 
sehr geringe freiwillige Beiträge gezahlt hat. In 
Parenthese gesagt: Bei den freiwilligen Beiträgen 
kann er sich danach richten, aber 'bei Teilzeitbe-
schäftigung und ähnlichem kann er es nicht. Bei der 
Härtenovelle waren wir gezwungen, eine neue 
Regelung zu finden. Die Bundesregierung hat uns 
damals vorgeschlagen, alle diese Zeiten mit dem 
Durchschnittsentgelt aller Versicherten zu bewer-
ten. Dagegen erhob sich in der Diskussion ein gro-
ßer Sturm, und wir alle miteinander waren bei den 
Beratungen durchaus der Meinung, daß das zwar 
eine einfache, aber dafür auch ungerechte Regelung 
sei. Nach langen Überlegungen haben wir jetzt die 
vorliegende Regelung gefunden, die für die Ver-
gangenheit den Durchschnitt bringt, den man sich 
bis zum 31. 12. 1964 erdient hat. Aber für die Zu-
kunft werden diese Ausfall- und Ersatzzeiten so 
gewertet, daß man den im Zeitpunkt der Ausfall-
zeiten errungenen Lebensstandard für diese Zeiten 
bekommt, also den vom 31. 12. des Vorjahres. Das 
heißt, es kann nicht mehr vorkommen, daß jeman-
dem für eine Zeit der Krankheit im Jahre 1965 mehr 
angerechnet wird, als wenn er nicht krank gewor-
den wäre und weiter seine Beiträge in einem viel-
leicht niedrigeren Einkommensniveau gezahlt hätte. 

Diese Regelung ist individueller. Jede indivduelle 
Regelung bringt eine Komplizierung mit sich, und 
ich freue mich, daß ich gehört habe, daß Herr Heu

-

beck, der uns ja sonst immer sehr kritisiert —

(Abg. Dr. Schellenberg: Verdächtig, wenn er 
zustimmt!) 

— Herr Kollege Schellenberg, in diesem Falle stim-
men wir ja gemeinsam. Es handelt sich im Augen-
blick noch nicht um die von Frau Kollegin Korspeter 
aufgeworfene Frage. 

Herr Heubeck sagt, daß das in der Tat die mög-
lichst individuelle und gerechte Regelung sei, und 
auch die Sachverständigen, die wir noch einmal 
gehört haben, haben uns bestätigt, daß, wenn man 
individuell sein wolle, das die denkbar 'beste Lösung 
sei. 

Nun geht der Angriff der Frau Kollegin Korspeter 
gegen etwas anderes, nämlich gegen die Bewertung 
der Schulzeiten. Meine Damen und Herren, Sie 
werden unschwer erkennen, daß wir für die Schul-
zeit eben noch keinen Beziehungspunkt haben, weil 
ja jemand, der eine Schulzeit durchmacht, erst hin-
terher ins Arbeitsleben eintritt. Jetzt können wir 
natürlich nur folgendes tun. Wir könnten die Schul-
zeiten mit einem für alle gleichen Wert versehen. 
Das ist ungerecht. Was wir vorschlagen, ist dies: 
Die Schulzeiten werden mit dem Wert versehen, 
der sich als Durchschnitt aus der Lebenserwartung 
der aus diesen Schulzeiten kommenden Versicher-
ten ergibt. Da kommt natürlich das Problem der 
Durchschnittswerte und der Statistiken. Aber der 
Gesetzgeber ist in der Versicherung gehalten, wenn 
er nicht alles nivellieren will, die bestehenden Ver-
hältnisse anzuerkennen. Wenn das Gefälle zwischen 
den Verdienstmöglichkeiten von Mann und Frau 
verschwindet, wird man natürlich auch hier die 
Konsequenzen zu ziehen haben. Solange uns keine 
anderen Größen zur Verfügung stehen, müssen wir 
bei diesem System bleiben. Ich bitte Sie also, auch 
für diesen § 1255 a, der neu eingeführt werden soll, 
zu stimmen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat die 
Frau Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Ich möchte der Kollegin 
Korspeter hier so antworten, wie wir es bereits im 
Ausschuß getan haben. Ich bedauere mit Ihren Kol-
leginnen und den unseren, daß in einer Bezugnahme 
auf Durchschnitts-Werte die Frauen immer zu kurz 
kommen, weil die Bruttoarbeitsverdienste der weib-
lichen Versicherten leider niedriger sind als die 
Durchschnittsverdienste der männlichen Versicher-
ten. Ich glaube aber, daß Sie Unrecht haben, wenn 
Sie meinen, daß hier der Gleichheitsgrundsatz in 
irgendeiner Weise angetastet werde. Sie würden 
mit einer Klage unter Bezugnahme auf den Gleich-
heitsgrundsatz deshalb nicht durchkommen, weil es 
sich hier ja nicht darum handelt, daß individuelle 
Leistungen in Beiträgen durch individuelle Leistun-
gen in der Rente ausgeglichen werden; es geht also 
nicht um das Prinzip von Leistung und Gegen-
leistung, auf individueller Versicherungsbasis, son-
dern es geht hier um eine Berücksichtigung von 
Durchschnitts- und Bruttoarbeitsverdiensten. Weil 
die Durchschnittsverdienste der Frauen bekanntlich 
leider, so sehr wir das bedauern, niedrig liegen — 
Sie und ich kennen die Gründe — und weil es bei 
der Berücksichtigung von Durchschnittswerten in 
keiner Tabelle die Möglichkeit individueller Ge-
rechtigkeit gibt, ist diese Formulierung des Geset-
zestextes, wie uns auch die Sachverständigen be-
stätigt haben, leider der einzig mögliche Weg. 

Ich bedauere nur, daß Sie nicht einen Änderungs-
antrag eingebracht haben, in dem Sie darlegen, wie 
wir bei der gegebenen Rentenformel und der Ge-
setzeslage gerechter verfahren könnten. Ich bekenne 
ehrlich, daß ich von einem solchen Änderungsantrag 
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Frau Kalinke 
von Ihnen nichts weiß. Sie sollten sagen, wie wir es 
anders regeln könnten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Killat. 

Killat (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich glaube, die Bestimmun-
gen der §§ 1255 und 1255 a über die neue Bewertung 
der beitragslosen Zeiten werden uns noch außer-
ordentlich zu schaffen machen. Es stimmt zwar, daß 
gewisse Härten beseitigt werden. Auf der  anderen 
Seite werden aber neue Härten geschaffen. 

Auf den Punkt der ungleichen Bewertung der Ein-
kommen bei Männern und Frauen  'will  ich nicht 
mehr eingehen. Aber Herr Kollege Stingl hat auf 
die unterschiedliche Bewertung von Hochschul-, 
Fachschul- und sonstiger Schulausbildung und Lehr-
zeit Bezug genommen. Hier, so müssen wir schon 
sagen, haben wir größte Bedenken, eine Berufs-
oder Schulausbildung unterschiedlich in Ansatz zu 
bringen, ohne daß man weiß, wie sich bei dem ein-
zelnen Versicherten in .dem 'späteren Arbeitsleben 
das Einkommen auf Grund dieser Ausbildung tat-
sächlich gestalten wird. Hier wird einfach die bes-
sere oder die mögliche bessere Berufsausbildung 
wesentlich höher bewertet, ohne daß damit- die Ga-
rantie gegeben ist, daß im späteren Arbeitsleben 
diese bessere Ausbildung auch zu Buche schlägt. 

Die andere Frage ist: Wie steht es mit der Bewer-
tung der Ausfall- und Ersatzzeiten bei Krankheit, 
Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit usw. Auch hier 
wird eine grundsätzliche Änderung in der Weise 
vorgenommen, daß nicht mehr wie bisher das 
erarbeitete Durchschnittseinkommen ,des Arbeits-
lebens zugrunde gelegt wird, sondern daß für jedes 
Kalenderjahr ein besonderer Ansatz vorgenommen 
wird, so daß es bei Saisonarbeitern mit sehr viel 
Ausfallzeit vorkommen könnte, daß 20, 30 oder 40 
Jahresberechnungen notwendig sind, um zu ermit-
teln, mit welchen Werten jeweils eine beitragslose 
Zeit anzusetzen ist. 

Alle Berufe, die eine aufsteigende Linie haben, 
werden durch diese neue Art der Berechnung der 
beitragslosen Zeiten benachteiligt, insbesondere die 
Angestellten, weil nicht mehr ihr höheres Lebens-
durchschnittseinkommen, sondern die jeweils in je-
dem Jahr anfallenden beitragslosen Zeiten zu den 
bis dahin erreichten Einkommen in Ansatz gebracht 
werden. Das ist gegenüber der  bisherigen Regelung 
ein erheblicher Nachteil. Wir befürchten für große 
Teile der  Angestelltenschaft, aber auch der  Fach-
arbeiterschaft, Nachteile. 

Nun, Frau Kollegin Kalinke, ein Wort dazu, war-
um wir im Augenblick keinen Antrag gestellt haben. 
Die Regierung hat Vorschläge unterbreitet, die in 
dieser Form nicht zu akzeptieren waren. Sie haben 
im weiteren Verlauf der Beratungen erneute Vor-
schläge in einer Vielfalt und einem Ausmaß ge-
bracht, daß selbst die Fachleute der Sozialversiche-
rungsträger, hier also der Rentenversicherungs-
träger, erklärt haben, daß sie größte Schwierigkeiten  

bei der Anwendung dieser neuen Berechnungs-
methoden sähen; sie haben darauf aufmerksam ge-
macht, daß insbesondere durch das, was vielleicht 
noch maschinell zu bewältigen ist, eine — von den 
Versicherten her gesehen — große Rechtsunsicher-
heit eintreten wird. Dann wäre nämlich niemand 
mehr in der Lage — das werden Sie selbst zugeben; 
ich für meine Person jedenfalls gebe das zu —, einen 
Rentenbescheid mit solchen Zahlenwerten, die man 
zwar 'elektronisch noch ermitteln kann, zu prüfen. 
Das hätte zur Folge, daß die Versicherten nicht mehr 
feststellen könnten, ob ihr Rentenbescheid stimmt 
oder nicht. 

Wir alle sind gemeinsam daran interessiert, daß 
die Härtenovelle noch von diesem Bundestag ver-
abschiedet wird. Wegen dieses Zeitdrucks waren wir 
bei den  Mitteln, die uns zur Verfügung standen, 
nicht in der Lage, einen anderen Vorschlag zu unter-
breiten. Die Rentenversicherungsträger haben be-
stimmte Vorschläge gemacht, doch wurden diese 
nicht aufgegriffen. 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Frage der Abgeordneten Frau Kalinke? 

Killat (SPD) : Bitte! 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Sind Sie der Mei-
nung, Herr Kollege Killat, daß man bei einer Formel 
oder Tabelle, die sich auf Durchschnittswerte be-
zieht, einmal von Durchschnitten und ein andermal 
von individuellen Merkmalen ausgehen kann? Hal-
ten Sie das überhaupt für möglich? Stimmen Sie mir 
darin zu, daß auch die Versicherungsträger — mit 
denen Sie doch sicher genauso gesprochen haben, 
wie ich das getan habe — keinen Vorschlag für ein 
gerechteres Verfahren machen können, es sei denn, 
man nähme eine völlig individuelle Berechnung vor? 
Das letztere würde bedeuten, daß wir das ganze 
Gesetz von Grund auf ändern müßten. Bitte, sagen 
Sie zu diesem Punkt etwas! 

Killat (SPD) : Sehr geehrte Frau Kollegin, die 
Beantwortung fällt mir leicht. Wir hatten bisher eine 
individuelle Bewertung. Dort, wo Schwierigkeiten 
aufgetreten waren, beruhten sie im wesentlichen 
darauf, daß beispielsweise bei den freiwillig Ver-
sicherten mit einer Manipulation der Beitragslei-
stung gearbeitet wurde und so die Möglichkeit be-
stand, daß sich geringere Leistungen ergaben. W enn 
Sie entsprechend unseren Vorschlägen einer abso-
luten Versicherungspflicht für alle Arbeitnehmer, 
auch für die Angestellten, zugestimmt hätten, dann 
wäre ein großer Teil der Härten beseitigt. Die Här-
ten, die dann noch verblieben wären, könnten mit 
Verhältnismäßig einfachen Mitteln beseitigt werden. 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
weitere Frage der Abgeordneten Frau Kalinke? 

Killat (SPD) : Bitte! 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Sind Sie der Auff as

-

sung,  daß wir an der alten Regelung hätten fest- 
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Frau Kalinke 
halten müssen? Dann hätten Sie doch eigentlich den 
Antrag stellen müssen, diese alte Regelung wieder-
herzustellen!  

Killat (SPD) : Nein, Frau Kollegin. Wenn Sie un-
seren Vorschlägen gefolgt wären, die Angestellten 
ebenso wie die Arbeiter ausnahmslos in die Solidar-
gemeinschaft einzubeziehen, dann wäre ein großer 
Teil der Schwierigkeiten, die im Bereich der frei-
willigen Versicherung aufgetreten sind, beseitigt 
worden. Die dann verbleibenden Schwierigkeiten 
hätten in anderer Form beseitigt werden können, 
z. B. bei den Berufsunfähigen durch einen Zuschlag, 
wie das ja in diesem Gesetz vorgesehen ist. 

Sie aber sind nicht bereit, die Konsequenzen zu 
ziehen, sondern suchen nur nach Möglichkeiten — 
wie das auch bei dem heute von der FDP gestellten 
Antrag der Fall ist —, eine negative Regelung 
Platz greifen zu lassen, die es gestattet, jeweils das 
geringste Risiko zu übernehmen. Einem solchen 
Vorschlag können wir nicht zustimmen. 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ruf! 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich bitte Sie, es bei der 
Ausschußfassung zu belassen. Die bisherige Rege-
lung der Bewertung beitragsloser Zeiten ist in der 
Vergangenheit stets kritisiert und beanstandet wor-
den. Sie hat nämlich bei langen beitragslosen Zeiten 
und anschließender Teilzeitbeschäftigung oder Be-
schäftigung mit geringerem Entgelt dazu geführt, 
daß die Höhe der erworbenen Rentenanwartschaften 
absank. 

Dieser Übelstand mußte auf alle Fälle beseitigt 
werden. Die Bundesregierung hat zunächst in der 
Regierungsvorlage einen Vorschlag vorgelegt. Auch 
er ist, wie Sie alle wissen, auf Kritik gestoßen. Wir 
haben dann im Laufe der Ausschußberatungen die 
Einfügung des § 1255 a beantragt. Darauf hat die 
SPD die Anhörung von Sachverständigen verlangt. 
Wir haben uns mit der Anhörung von Sachverstän-
digen der Rentenversicherungsträger einverstanden 
erklärt. Diese haben uns — speziell zu diesem Para-
graphen — gesagt, das sei von den denkbaren Lö-
sungen die beste. Das ist die Aussage der Sachver-
ständigen! Wir haben deswegen keinen Anlaß, von 
unserem Antrag abzugehen. 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort wird wei-
ter nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung 
über Nr. 12 a. Wer ihr zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Das 
erste war die Mehrheit. Nr. 12 a ist angenommen. 

Ich rufe Nr. 12 b auf. Wird dazu das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Wir stimmen ab. 
Wer Nr. 12 b zustimmt, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Danke. Die Gegenprobe!   Enthaltun-
gen? — Das erste war die Mehrheit; Nr. 12 b ist 
angenommen. 

Ich rufe Nr. 13 auf. Dazu liegen Änderungsan-
träge vor. Zunächst der Antrag der Fraktion der 

SPD auf Umdruck 606 unter Ziffer 2! Wird der An-
trag begründet? — Bitte, Herr Abgeordneter Bier-
mann! 

Biermann (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte den Antrag meiner Fraktion 
auf Umdruck 606 Ziffer 2 und gleichlautend die Zif-
fern 7 und 10 begründen, jeweils die Zahl 16 durch 
die Zahl 15 zu ersetzen, damit also — wie im der-
zeitigen Recht — die nach Vollendung des 15. Le-
bensjahres liegenden, nicht versicherungspflichtigen 
Ausbildungszeiten wie Ausfallzeiten bewertet wer-
den. 

Gegen die vom Ausschuß mit Mehrheit beschlos-
sene und Ihnen vorliegende Fassung, wonach Aus-
bildungszeiten künftig erst vom 16. Lebensjahr 
an gerechnet werden sollen, bestehen in meiner 
Fraktion nicht nur erhebliche Bedenken, wir finden 
das vielmehr unverständlich. Zweifellos stellt das 
geltende Recht, daß nur Schulzeiten vom 15. Lebens-
jahr an, nicht aber nicht versicherungspflichtige 
Lehrzeiten anerkannt und angerechnet werden kön-
nen, eine unvertretbare Härte dar. Mit Recht soll 
und muß daher eine Änderung, d. h. die Einbezie-
hung der nicht versicherungspflichtigen Lehrzeiten, 
also eine Anrechnung, vorgenommen werden. Wir 
sind aber der Meinung, daß dies nicht im Sinne der 
Ausschußmehrheit geschehen darf. Wir sind der 
Auffassung, daß es notwendig ist, das 15. Lebens-
jahr bestehen zu lassen. 

Wenn es nicht beim 15. Lebensjahr bleibt, besei-
tigen Sie nicht eine vorhandene Härte, sondern Sie 
schaffen für eine Vielzahl Versicherter eine neue 
Härte, die meines Erachtens nicht das Ziel des uns 
zur Verabschiedung vorliegenden „Gesetzes zur Be-
seitigung von Härten in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung" sein kann und sein darf. Im übrigen wer-
den von den Betroffenen auch hierdurch keine fünf-
zig Versicherungsjahre mehr erreicht werden kön-
nen. 

Die Begründung der Bundesregierung für die Not-
wendigkeit ihres Vorschlages scheint uns übrigens 
wenig überzeugend. Sie bezieht sich darauf, daß in 
früheren Jahrzehnten die Versicherungspflicht in 
der Rentenversicherung erst mit Vollendung des 
16. Lebensjahres begonnen und die derzeitig gülti-
gen Regelungen somit zu einer Begünstigung der-
jenigen Personen geführt habe, die eine Schulaus-
bildung zurückgelegt hätten. 

Hierzu muß gesagt werden, daß die Vorschrif-
ten, die eine Versicherungspflicht erst mit Vollen-
dung  des  16. Lebensjahres begründen konnten, be-
reits am 1. November 1922 bzw. am 1. Januar 1923 
weggefallen sind. Fest steht, daß durch die vorge-
sehene Neufassuung eine Härte für alle Versicher-
ten eintritt, die nach dem 31. Dezember 1906 ge-
boren sind und eine über das 15. Lebensjahr hin-
ausgehende Schul-, Fachschul- oder Hochschulaus-
bildung erfahren haben. 

Wir meinen also, wir müssen heute dafür Sorge 
tragen, daß das geltende Recht nicht verschlechtert 
wird, daß durch ein Gesetz, das Härten beseitigen 
will, nicht offensichtliche neue Härten geschaffen 
werden. Darum geht uns bei unserem Antrag 
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Biermann 
Ich darf Sie bitten, meine Damen und Herren, un-

serem Antrage zu entsprechen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Becker (Pirmasens). 

Becker (Pirmasens) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bedaure, daß ich dem 
Antrag, den der Kollege Biermann im Namen seiner 
Fraktion gestellt hat, nicht zustimmen kann. Ich muß 
Sie namens meiner Freunde bitten,  diesen Antrag 
abzulehnen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Das fällt Ihnen 
wohl sehr schwer?! Im Ausschuß haben Sie 

dafür gesprochen!) 

— Herr Kollege Schellenberg, wenn ich hier nur 
nach meinem Gefühl entscheiden könnte, würde ich 
gern Ihrem Antrag zustimmen. Aber Sie werden 
gleich hören, warum ich es leider nicht kann. Wir 
haben uns ja im Ausschuß lange über dieses Pro-
blem unterhalten. 

Bei der Rentenreform 1957 haben wir die Schul-
zeiten vom 15. Lebensjahr an, ich darf sagen, gut 
honoriert, während wir die Lehrlingszeiten, die 
nach damaligem Recht versicherungsfrei oder nicht 
versicherungspflichtig waren, berücksichtigt haben. 
Ich bin Ihnen, meine Damen und Herren, auch von 
der SPD, dankbar, daß Sie mir im Ausschuß für 
Sozialpolitik geholfen haben, die Lehrlingszeiten 
überhaupt in unsere Härtenovelle einzubeziehen. 
Auch die Kollegen von der FDP halben hierbei mit-
gestimmt. 

Nun fragen wir: Warum erst vom 16. Lebensjahr 
an, wie es jetzt die Ausschußvorlage vorsieht? 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, überwie-
gend aus finanziellen Gründen, aber auch aus 
Gleichheitsgründen sind wir auf das Lebensalter 
von 16 Jahren gekommen. Sie wissen— der  Kol-
lege Biermann sagte es eben schon —, bis Ende 
1923 begann die Versicherungspflicht generell erst 
mit dem 16. Lebensjahr. Als wir 1957 die Schulzeit 
vom 15. Lebensjahr an honorierten, haben wir also 
die Schüler bessergestellt als die Arbeitnehmer, die 
1923/24 schon im Beruf standen, aber bis dahin 
keine Versicherungszeiten hatten. Deshalb sind wir 
auch für Schulzeiten generell vom 15. auf das 
16. Lebensjahr zurückgegangen. 

Würden wir -Ihrem Antrag entsprechen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, würde das eine 
Mehrbelastung von 700 Millionen DM ausmachen. 

(Widerspruch ibei der SPD.) 

— Es würde 700 Millionen DM ausmachen! Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Gegenrechnung 
aufstellten. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Rechnen Sie uns 
erst einmal die 700 Millionen DM vor! 

Dann rechnen wir dagegen!) 

— Diese Mehrbelastung, Herr Kollege Schellenberg, 
wollen wir der Versichertengemeinschaft nicht zu-
muten. Das sagen wir in aller Offenheit. 

Es kommt noch hinzu — auch das muß hier ge-
sagt werden, Sie haben es soeben angeschnitten —, 
daß die pauschale Ausfallzeit nach dem Recht, das 
wir heute setzen wollen, wesentlich verbessert wird 
und ebenfalls vom 16. Lebensjahr an Geltung haben 
soll. 

Noch eines müssen wir vom Gleichheitsgrundsatz 
her sagen. Selbst im Fremdrentengesetz gilt die 
Berechnungszeit vom 16. Lebensjahr an. Würde 
dem Antrag der SPD, auf 15 Jahre zurückzugehen, 
entsprochen, so müßten ja logischerweise auch die 
pauschale Ausfallzeit und das Fremdrentengesetz 
auf 15 Jahre zurückgehen; und das wäre eine finan-
zielle Belastung, die wir der Versichertengemein-
schaft heute einfach noch nicht zumuten können. 

Deshalb muß ich Sie, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, bitten, sowohl aus finanziellen Grün-
den wie aus Gründen des Gleichheitsprinzips den 
Antrag der SPD abzulehnen. 

Mein Ablehnungsantrag gilt gleichzeitig für die 
Ziffern 7 und 10 des Antrags auf Umdruck 606. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Frage? 

Becker (Pirmasens) (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Dr.  Schellenberg (SPD) : Wollen Sie vielleicht 
dadurch zur Finanzierung beitragen, daß Sie § 1386 
bestehen lassen? Das wäre eine wesentliche Hilfe 
zur Finanzierung von Leistungsverbesserungen. 

Becker (Pirmasens) (CDU/CSU) : Zu § 1386 wird 
ein anderer Kollege nachher Stellung nehmen. Zu 
diesem Paragraphen werden Sie ja noch etwas Be-
sonderes sagen wollen, und mein Kollege — ich 
glaube, der Kollege Gassmann — wird dazu etwas 
sagen. Ich will ihm seine Argumente nicht vorweg-
nehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort wird nicht 
weiter gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung 
über den Änderungsantrag auf Umdruck 606 Ziffer 2. 
Wer zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Das letzte ist die Mehr-
heit; der Antrag ist abgelehnt. 

Änderungsantrag auf Umdruck 608 *) Ziffer 1, 
ebenfalls zu § 1 Nr. 13 Buchstabe b. Soll dieser An-
trag begründet werden? 

(Abg. Becker [Pirmasens] : Eine ganz kurze 
Bemerkung, Herr Präsident!) 

— Herr Abgeordneter Becker, bitte! 

Becker (Pirmasens) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Zu diesem gemeinsamen 
Antrag der CDU/CSU, SPD und FDP ist wenig zu 
sagen. Er dient lediglich der Klarstellung. 

Ich darf Sie aber bitten, unter Ziffer 1 eine Berich-
tigung vorzunehmen. Dort sind die Worte „nicht 

*) Siehe Anlage 6 
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versicherungspflichtigen oder" zweimal enthalten; 
sie müssen selbstverständlich einmal gestrichen wer-
den. 

Zur Klarstellung kurz folgendes. Wir hatten bis-
her zwei Begriffe: „nicht versicherungspflichtig" und 
„versicherungsfrei". Nicht versicherungspflichtig 
war, wer überhaupt kein Entgelt bezog. Das war 
öfters bei Lehrverhältnissen der Fall, bei denen 
überhaupt kein Entgelt gezahlt wurde, ja, bei denen 
sogar noch Lehrgeld gezahlt werden mußte. Ver-
sicherungsfrei war ein Lehrverhältnis, bei dem der 
Lehrling kein Bargeld, sondern Kost und Logis be-
zog. Dieses Verhältnis war nach dem Gesetz ver-
sicherungsfrei, und das soll nach diesem Antrag 
auf Umdruck 608 klargestellt werden. 

Ich darf um Annahme bitten. 

Diese Begründung gilt für die Ziffern 1, 2 und 3 
auf diesem Umdruck. 

Vizepräsident Schoettle: Da der Änderungs-
antrag auf Umdruck 608 interfraktionell ist, ist wohl 
anzunehmen, daß alle Ziffern dieses Antrages ak-
zeptiert werden, so daß ich über den Antrag ins-
gesamt abstimmen lassen kann. 

(Zustimmung.) 

Wer dem Antrag Umdruck 608 zustimmt, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Der An-
trag ist einstimmig angenommen. 

Dann lasse ich jetzt, damit ich das nicht übersehe, 
über Nr. 13 Buchstabe a und die folgenden Buchsta-
ben bis b abstimmen, die wir eben bereinigt haben. 
Muß ich einzeln abstimmen lassen? 

(Zuruf von der FDP: Herr Präsident, zu b 
liegt noch ein Antrag vor!) 

— Ja, zu b kommen wir noch. Ich will jetzt durch 
diese Abstimmung nur die Abstimmungen vorher 
bereinigen. 

Buchstabe a. Wer stimmt dem zu? — Danke. Die 
Gegenprobe! — Einstimmig beschlossen. 

Buchstabe 	Wer stimmt dem zu? Ich bitte um 
ein Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Einstim-
mig beschlossen. 

Buchstabe a2. Wer stimmt zu? — Danke. Gegen-
probe! — Einstimmig beschlossen. 

Nun kommt Buchstabe b. Dazu haben wir noch 
einen Änderungsantrag, den Antrag Umdruck 610 
Ziffer 2a. Wird dieser Antrag begründet? — Bitte, 
Herr Abgeordneter Deneke. 

Deneke (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Es handelt sich bei die-
sem Antrag, das Wort „fünf" durch das Wort 
„sechs" zu ersetzen, darum, daß wir die Dauer des 
Hochschulstudiums mit sechs Jahren statt mit fünf 
Jahren anerkennen möchten. Wir möchten damit 
der Entwicklung Rechnung tragen. Ganz allgemein 
hat sich die Studiendauer verlängert. Es gibt gewisse 
Studien mit einer längeren Mindestdauer als fünf 
Jahren; ich darf an das Chemiestudium und an das 
Medizinstudium erinnern. Es ist also notwendig,  

die Vorschriften anzupassen. Nachdem Sie die an-
deren Ausbildungs- und Studienzeiten angepaßt 
haben, sollte auch diese Zeit wenigstens um ein 
Jahr verlängert werden. Ich bitte Sie um die Zu-
stimmung zu diesem unserem Antrag. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Wenn sie alle ver

-

sicherungspflichtig sind!) 

Vizepräsident Schoettle: Wird dazu das Wort 
gewünscht? — Bitte, Herr Abgeordneter Weigl. 

Weigl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Leider kann ich namens der CDU/CSU-
Fraktion dem Antrag der FDP nicht \zustimmen. Ich 
bitte Sie, diesen Antrag zu § 1259 Abs. 1 Nr. 4 RVO 
abzulehnen. 

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hat in einer 
Auskunft darauf verwiesen, daß innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren in aller Regel die an das 
Hochschulstudium sich anschließende weitere wis-
senschaftliche Ausbildung beendet ist. Wir kommen 
mit einer Entscheidung, die wirklich als großzügig 
bezeichnet werden kann, den Wünschen des betrof-
fenen Personenkreises weitgehend entgegen, zumal 
nach meiner Meinung auch durch den Änderungs-
antrag der FDP die wirklich vorhandenen Aus-
nahmefälle nicht alle erfaßt würden. 

Aus diesem Grund darf ich für meine Freunde an 
den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
die Bitte richten, Abschnitt C eines Erlasses vom 
13. April 1959 neu zu fassen. Mit Genehmigung des 
Herrn Präsidenten darf ich den wesentlichen Teil 
des Abschnitts des obengenannten Erlasses zitieren: 

Die Zweijahresfrist, innerhalb deren eine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätig-
keit aufgenommen sein muß, beginnt im Falle 
einer Hochschulausbildung nicht schon mit der 
Exmatrikulation, sondern frühestens mit der 
Abschlußprüfung (Staatsexamen, Diplomprü-
fung). Sie  beginnt  jedoch mit der Promotion, 

a) wenn als Abschluß der Hochschulausbildung 
eine andere Prüfung gar nicht vorgesehen 
ist (z. B. in mehreren Sparten des Philoso-
phiestudiums) oder 

b) wenn zwar eine andere Prüfung (Staats-
examen, Diplomprüfung) möglich ist, der 
Student sich jedoch nur für die Promotion 
als Abschluß seiner Hochschulausbildung 
entschließt (was in allen Studienfächern zu-
lässig ist) oder 

c) wenn sich die Promotion an das Staatsexa-
men oder die Diplomprüfung anschließt. 

Die Neufassung, meine Damen und Herren, des 
von mir genannten Erlasses müßte von der jetzt 
vorgesehenen Fünfjahresfrist ausgehen und eben 
besonders auf diesen Personenkreis, der hier ange-
sprochen worden ist, Rücksicht nehmen. Es handelt 
sich hierbei meistens um ehemalige Hochschulassi-
stenten, die um das Jahr 1945 ihre Diplomhauptprü-
fung abgelegt und später promoviert haben und An-
fang der fünfziger Jahre erstmals eine versiche-
rungspflichtige Tätigkeit aufnehmen konnten. Wenn 
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,die Fünfjahresfrist in diesen Fällen erst mit der Pro-
motion beginnt, ist dem Anliegen — das möchte ich 
wenigstens meinen, Herr Kollege Deneke — der 
FDP weitestgehend entsprochen. 

Aus grundsätzlichen Erwägungen bitte ich Sie 
also, diesen anderen Vorstellungen nicht zu folgen, 
und ersuche namens meiner Fraktion um Ablehnung 
des Antrages. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort wird wei-
ter nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag auf Umdruck 610 Ziffer 2 a. Wer diesem 
Antrag zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Das letztere 
ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Nunmehr lasse ich abstimmen über die so geän-
derte Fassung des Buchstaben b der Nr. 13. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Dieser Buchstabe b ist bei zahlreichen Ent-
haltungen angenommen. 

Buchstabe c entfällt. 

Buchstabe d! — Wer stimmt dem Buchstaben d 
zu? — Danke. Gegenprobe! — Keine Gegenstimmen. 
Einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Buchstabe d i  auf. Wer stimmt diesem 
Buchstaben zu? — Danke. Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Buchstaben e auf. Dazu liegt ein 
Änderungsantrag auf Umdruck 610 Ziffer 2 b vor. 
Soll der Antrag begründet werden? — Bitte, Herr 
Abgeordneter Deneke! 

Deneke (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Heren!  Es  handelt sich um die 
Materie, die in den Ziffern 3, 8 b usw. des gleichen 
Änderungsantrages noch einmal berührt wird. Wir 
wollen mit diesem Antrag erreichen, daß die jetzt 
bestehende Benachteiligung der freiwillig weiter-
versicherten Selbständigen gegenüber den freiwil-
lig weiterversicherten Abhängigen beseitigt wird. 
Unserer Meinung nach bedeutet die geltende Fas-
sung eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes, 
weil  die  freiwillig Weiterversicherten durch sie in 
zwei Gruppen geteilt werden: die freiwillig wei-
terversicherten Selbständigen und die freiwillig 
weiterversicherten Angestellten bzw. Arbeiter. Ich 
bin der Meinung, es ist auch ein Gebot der sozia-
len Gerechtigkeit, die freiwillig weiterversicherten 
Selbständigen gleich zu behandeln. 

Aus den Protokollen der Beratungen der Jahre 
1956 und 1957 geht hervor, daß diese Ungleichbe-
handlung damals ausschließlich aus finanziellen Er-
wägungen beschlossen worden ist. Ich glaube, es ist 
an der Zeit, dem Prinzip der sozialen Gerechtig-
keit und der Gleichbehandlung hier jetzt Geltung 
zu verschaffen. 

Ich möchte Sie daher bitten, unserem Antrag zu-
zustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Herr Abgeordneter 
Stingl. 

Stingl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich gehe wirklich nicht gern hier hinauf, 
um zu sagen, man solle einen solchen Antrag ab-
lehnen. Dennoch bitte ich Sie, meine Damen und 
Herren, den Antrag abzulehnen. 

Ohne weiteres muß zugestanden werden, daß 
Herr Kollege Deneke recht hat, wenn er sagt, daß 
die freiwilligen Beiträge der freiwillig weiterver-
sicherten Angestellten anders behandelt werden 
müssen als die freiwilligen Beiträge der freiwillig 
weiterversicherten Selbständigen. Das hängt aber 
damit zusammen, daß wir das ganze Problem  der 
Öffnung der Rentenversicherung zu einem gege-

benen Zeitpunkt und unter anderen Umständen ein-
mal regeln müßten. 

Daß wir im Jahre 1957 bei der Rentenreform — 
übrigens in Abänderung der damaligen Regierungs-
vorlage — diese Bestimmung verabschiedet haben, 
hatte folgenden Grund: Wir wollten die Zeiten, die 
ja Ausfallzeiten sind, nämlich Zeiten, in denen je-
mand nicht zur Arbeit gegangen ist — etwa wegen 
Krankheit oder wegen Arbeitslosigkeit —, in einem 
geschlossenen Versicherungsleben anrechnen. Solche 
Zeiten der Krankheit und der Arbeitslosigkeit gibt 
es in gleicher Weise in einem Selbständigenschicksal 
gemeinhin nicht. Es gibt sie jedoch im Schicksal 
eines freiwillig versicherten Selbständigen. Denn, 
Herr Kollege Deneke, wenn der Inhaber eines Be-
triebes krank wird, wird seine finanzielle Basis aus 
dem Betrieb heraus dennoch nicht verändert. Dage-
gen erhält der  Arbeiter, der nicht arbeiten geht, kei-
nen Lohn. 

(Zuruf des Abg. Deneke.) 

— Ja, Herr Kollege Deneke, das ist durchaus zuzu-
geben. Bei einem freien Beruf ist es wieder anders. 
Die ganze Anlegenheit ist also hier so differenziert, 
daß man die Frage der Öffnung der Rentenversiche-
rung wirklich nicht übers Knie brechen kann. 

(Abg. Ruf: Denken Sie an die Hausfrau!) 

— Oder bei den Hausfrauen, die freiwillig Beiträge 
gezahlt haben, was wollen Sie da als Ausfallzeit 
— z. B. bei Krankheit usw. — berücksichtigen? Sie 
müßten dann verlangen, daß eine Hausfrau, wenn 
sie krank wird, eine Bescheinigung des Arztes dar-
über beibringt, daß sie zu der Zeit krank gewesen 
ist. 

Wesentlich ist dabei aber auch noch folgendes, 
meine Damen und Herren, und das bitte ich nicht zu 
übersehen: Nach den heutigen Bestimmungen kann 
der freiwillig Versicherte soviel Beiträge leisten 
und so hohe Beiträge zahlen, wie er will; d. h. er 
kann zwölf Beiträge im Jahr oder gar keine zahlen. 
Er kann sich nach dem Höchstbeitrag oder nach dem 
niedrigsten Beitrag leisten; anders ausgedrückt: er 
ist in dieser Solidargemeinschaft, die ja auch diese 
Ausfallzeiten deckt, viel selbständiger, viel freier in 
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seinem Ermessen als der Versicherungspflichtige und 
auch der Angestellte, der über die Versicherungs-
pflichtgrenze hinaus sich weiter freiwillig versichert 
hat, weil die Situation gleich geblieben ist, nämlich 
das Gehalt als Lebensbasis zu haben und in abhän-
giger Stellung zu sein. 

Meine Damen und Herren, ich bekenne sehr offen, 
— und unser Parteitag in den letzten Tagen hat das 
deutlich gemacht —, daß unsere Fraktion und unsere 
Partei der Meinung sind, daß das Recht, wie es jetzt 
für die freiwillige Weiterversicherung besteht, ver-
bessert werden muß. Wir sind der Auffassung, daß 
in Zukunft in die Rentenversicherung auch andere 
Kreise eintreten können. Man muß dann aber ver-
langen, daß den gleichen Rechten, die man aus einer 
solchen Versicherung bekommt — z. B. bei den Aus-
fallzeiten oder bei der Rentenerhöhung — gleiche 
Pflichten gegenüberstehen. Niemand wird behaup-
ten können, daß dieses Statuieren gleicher Pflichten 
und gleicher Rechte sehr schnell und Hals über 
Kopf erfolgen könnte. Auch das bedarf einer langen 
Zeit der Reifung. Da hinein fällt eben dann auch 
noch das Problem der von Ihnen vorhin genannten 
sechs Jahre. Auch das wird man dann prüfen müs-
sen. Man wird verlangen müssen, daß die Studien-
zeit entweder gekürzt oder in einem höheren Maße 
in der Rentenversicherung berücksichtigt wird. Man 
wird verlangen müssen, daß der Selbständige für 
die freiwillige Weiterversicherung einkommens-
gerechte, ständige Beiträge bezahlt, aber auch der 
freiwillig weiterversicherte Angestellte; ich gebe 
Ihnen zu, daß also insofern heute eine Diskrepanz 
besteht. 

Wir sehen uns in der heutigen Situation und an-
gesichts der heutigen Bestimmungen der freiwilligen 
Weiterversicherung nicht in der Lage, hier eine 
Änderung eintreten zu lassen, und bitten Sie, den 
Antrag abzulehnen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort wird wei-
ter nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Ände-
rungsantrag zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — 

(Abg. Deneke: Sie wollen den Fortschritt 
nur später!) 

— Ich hatte zur Abstimmung über den Änderungs-
antrag der Fraktion der FDP aufgerufen. Aber die 
Antragsteller — — 

(Abg. Killat: Die nehmen ja ihre Anträge 
sowieso nicht ernst!) 

— Die Gegenprobe! — Danke. Das letztere ist die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

(Abg. Killat: Das ist doch nur Theater!) 

Dann stimmen wir über Nr. 13 in der neuen Fas-
sung im ganzen ab. Wer zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen ist 
die Nr. 13 angenommen. 

Ich rufe Nr. 14 auf. Dazu liegt ein Änderungsan-
trag auf Umdruck 610 Ziffer 3 vor. Soll der Antrag 
begründet werden? 

(Abg. Deneke: Nein!) 

— Nein. Das Wort wird nicht gewünscht. Wer die-
sem Antrag auf Umdruck 610 zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist abge-
lehnt. 

Wir stimmen über Nr. 14 ab. Wer der Nr. 14 zu-
stimmt, gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Ohne Gegenstimmen angenommen. 

(Abg. Deneke: Aber bei Enthaltungen!) 

— Ach so, entschuldigen Sie. Ich muß mich doch 
etwas daran gewöhnen, Kommandos zu geben. Aber 
der Präsident wird auch einmal müde. Also gut: 
bei Enthaltungen ist Nr. 14 angenommen. 

Ich rufe Nr. 14 a auf. Dazu liegt kein Änderungs-
antrag vor. Wir stimmen ab. Wer Nr. 14 a zustim-
men will, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Keine Enthaltungen, 
keine Nein-Stimmen; einstimmig angenommen. 

Auf Umdruck 607 Ziffer 1 liegt ein Antrag der 
Fraktionen der CDU/CSU und der SPD vor, eine 
Nr. 14 ai einzufügen. Soll dieser Antrag begründet 
werden? — 

(Zuruf von der SPD: Wurde schon be

-

gründet!) 

— Er wurde schon begründet. Wortmeldungen dazu 
erfolgen nicht. Dann können wir gleich abstimmen. 
Wer stimmt dem Änderungsantrag Umdruck 607 
Ziffer 1 zu? — Danke. Die Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Bei Enthaltungen ist der Antrag ange-
nommen. 

Nr. 14 b! Wer Nr. 14 b zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Nr. 14 c! Wir stimmen ab. Ich bitte diejenigen um 
ein Handzeichen, die Nr. 14 c zustimmen wollen. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig be

-

schlossen. 

Nr. 14 d! Wer Nr. 14 d zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmig beschlossen. 

Nr. 15! Änderungsanträge liegen dazu nicht vor. 
Wer zustimmt, gebe bitte das Handzeichen. — Die 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig be-
schlossen. 

Auch zu Nr. 15 a liegt kein Änderungsantrag vor. 
Wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt Nr. 15 a 
zu? — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig 
beschlossen. 

Nr. 15 b! Wir stimmen ab. Wer stimmt zu? — 
Danke, das scheint einstimmig zu sein. 

Nr. 15 c! Wer stimmt zu? — Danke. Das war ein-
stimmig. 

Nr. 16 ist unverändert. Wer stimmt Nr. 16 zu? — 
Danke. Einstimmig. 
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Nr. 17! Wer stimmt ihr zu? — Danke? Es ist so 

beschlossen. 

Ich sehe gerade, ich kann Ihnen einige „Frei-
übungen" ersparen, wenn ich die nächsten Num-
mern gemeinsam aufrufe. 

(Zustimmung.) 

Ich nehme an, die Damen und Herren sind einver-
standen, wenn ich die nächsten Ziffern gemeinsam 
aufrufe. — Ich rufe auf: Nr. 16, — Nr. 17, — Nr. 17a, 
— Nr. 18, — Nr. 19, — Nr. 20, — Nr. 21. — Bei 
Nr. 21 a kommt ein Änderungsantrag. Die zuvor 
aufgerufenen Nummern stehen zur Abstimmung. 
Wer stimmt ihnen zu? — Danke. Das war einstim-
mig. 

Ich rufe Nr. 21 a auf. Dazu liegt ein Änderungs-
antrag auf Umdruck 606 Ziffer 3 vor. Soll der Antrag 
begründet werden? — Das Wort hat der Abgeord-
nete Killat. 

Killat (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Hier handelt es sich wohl, wenn man nach 
der Finanzsumme geht, die von diesem Antrag be-
wegt wird, um einen der wichtigsten Anträge zur 
Härtenovelle. Nach dem Vorschlag der Antragstel-
ler soll der § 1386 ersatzlos gestrichen werden. Ich 
verbinde mit der Begründung des Antrags Umdruck 
606 Ziffer 3 gleichzeitig die Begründung des Antrags 
unter Ziffer 8 desselben Umdrucks, der sich auf die 
Angestelltenversicherung bezieht. 

Nach § 1386 haben die Arbeitgeber ihren Bei-
tragsanteil zur Rentenversicherung auch für solche 
Beschäftigte an die Versicherungsträger zu entrich-
ten, die entweder versicherungsfrei sind oder von 
der Versicherungspflicht entbunden sind. Es han-
delt sich dabei im wesentlichen um Rentenempfän-
ger oder um Pensionäre aus dem öffentlichen Dienst, 
um Beamte, Polizeibeamte, Soldaten auf Zeit oder 
auch Offiziere, die schon zu einem verhältnismäßig 
frühen Zeitpunkt — beispielsweise bei der Polizei 
oder bei der Wehrmacht ab 52 bis 55 Jahre — Ruhe-
geld empfangen. 

Zur Begründung für die Streichung des § 1386 ist 
gesagt worden, daß der Wegfall arbeitsmarktpoliti-
sche Bedeutung habe. Bei der gegebenen arbeits-
marktpolitischen Situation sei eine solche Beitrags-
leistung der Arbeitgeber nicht mehr notwendig. Ich 
glaube, man würde die arbeitsmarktpolitische Situa-
tion falsch einschätzen, wenn man nur davon aus-
ginge, wieviel Arbeitsplätze und wieviel Arbeits-
kräfte zur Verfügung stehen. Wir meinen, daß mit 
dieser Bestimmung auch das Aufkommen einer mög-
lichen Schmutzkonkurrenz verhindert werden soll. 
Ich will das im einzelnen begründen. 

Die Einsparung eines Beitrags in Höhe von 7 % 
der Lohnsumme macht heute bei allen Arbeitgebern 
etwa 200 Millionen DM aus. Bei einem Gehalt von 
monatlich 600 DM bedeutet das, daß der Arbeitgeber 
monatlich 42 DM Beitrag weniger zu leisten hat; 
oder anders ausgedrückt: die Kosten für diesen 
Arbeitnehmer sind um 42 DM niedriger anzusetzen. 

Wir meinen, daß so etwas berufspolitisch außer-
ordentlich unangenehme Konsequenzen haben kann,  

wenn z. B. der Arbeitgeber die Wahl zwischen 
einem älteren Angestellten und einem gleichaltrigen 
pensionierten Beamten oder Offizier von 50 oder 
55 Jahren hätte. Es könnten hier sehr unangenehme 
Nebenwirkungen auftreten, die wir aus berufspoliti-
schen Gründen ablehnen müssen, wenn die Lohn-
summe für solche Arbeitskräfte um 7 % niedriger 
läge. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Aber es geht nicht nur um ein berufspolitisches 
Problem, sondern auch um ein Problem, ich möchte 
sagen, der Wettbewerbslage bei den Unternehmern. 
Wenn nämlich einzelne Unternehmer dazu über-
gingen, in stärkerem Maße solche billigen Arbeits-
kräfte anderen vorzuziehen — ich könnte Ihnen 
Branchen nennen, in denen so etwas möglich 
wäre —, dann würde auch für sie die Kostenlage 
günstiger, und wir hätten eine negative Auslese im 
allgemeinen Wettbewerb. 

Uns scheint aber — und das ist die größte Sorge, 
die wir bei diesem Streichungsantrag haben —, daß 
für die älteren Angestellten Schwierigkeiten auftre-
ten, die nicht etwa von einer Arbeitslosigkeit her 
zu sehen sind. Auch heute haben die älteren Ange-
stellten von einem bestimmten Lebensalter an 
Schwierigkeiten im Wettbewerb um den Arbeits-
platz. Hier sehen wir berufs-, sozial- und auch ge-
sellschaftspolitisch große Gefahren heraufziehen, 
wenn man durch eine solche wesentliche Änderung 
der Gehaltskosten einen Personenkreis eindeutig 
bevorzugt. 

Vom Herrn Kollegen Ollesch ist in seinem 
Finanzbericht gesagt worden, daß sich aus dem Ge-
setz eine Mehrausgabe von 599 Millionen DM für 
alle Rentenversicherungsträger ergibt, daß wir aber 
durch eine Mindereinnahme von über 200 Millionen 
DM, die mit dieser gesetzlichen Regelung auftreten 
würde, praktisch schon eine Mehrausgabe von 800 
Millionen DM haben würden, obwohl die Regierung 
in ihrer seinerzeitigen Vorlage mit einer Mehraus-
gabe von nur 500 Millionen DM gerechnet hat. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Diese finanzielle Situation muß man mit in Rech-
nung stellen. Bedenken Sie bitte, daß die Minder-
einnahme von 200 Millionen DM, die für dieses oder 
für das nächste Jahr angesetzt ist, jährlich ständig 
steigen wird. In den Beratungen ist schon zum Aus-
druck gekommen, daß wir auf Grund der Alters-
pyramide, der Verluste an Geburten und der Aus-
fälle durch die beiden Weltkriege für die nächsten 
zwei Deckungsperioden erhebliche finanzielle 
Schwierigkeiten haben werden. Es ist eine Milch-
mädchenrechnung, wenn die Wirtschaft meint, diese 
200 Millionen DM Einsparungen gegen andere Aus-
gaben aufrechnen zu können; denn diese 200 Mil-
lionen DM eingesparter Beiträge treffen nicht alle 
Arbeitgeber gleichmäßig, sondern nur solche, die in 
der Lage sind, einen so ausgelesenen Personenkreis 
wie von mir dargestellt zu beschäftigen. Wenn etwa 
im Zuge der weiteren Entwicklung die finanzielle 
Schwierigkeit durch neue Beitragserhöhungen aufge-
fangen werden müßte, dann werden alle Arbeit-
geber von solchen Beitragserhöhungen betroffen, 
aber aus der Einsparung von jetzt 200 Millionen 
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und vielleicht 250 bis 300 Millionen DM in den näch-
sten Jahren wird nur ein ganz bestimmter kleiner 
Prozentsatz der Unternehmer den Nutzen ziehen. 

Die Vernunft und die Gerechtigkeit gebieten, daß 
wir zur Verhinderung einer einseitigen Beschäfti-
gungsauslese, aber auch zur Sicherung der Deckung 
des Finanzbedarfs unserer Rentenversicherung alle 
Arbeitgeber wie bisher durch Entrichtung gleich 
hoher Arbeitgeberanteile an der positiven Gestal-
tung unserer gesetzlichen Rentenversicherung mit-
wirken lassen. 

Ich möchte ferner hinzufügen: kein Rentner, kein 
Pensionär wird durch Streichung dieser Gesetzes-
bestimmung mehr in Arbeit gebracht werden, weil 
etwa der Arbeitgeber Beiträge einspart. 

(Abg. Frau Kalinke: Das können Sie doch 
nicht wissen! — Weitere Zurufe von der 

Mitte.) 

— Herr Kollege Porten, die Rentner und Pensionäre 
waren und bleiben von ihrer Beitragsleistung be-
freit; nur die Arbeitgeber sollten aus den von mir 
genannten berufspolitischen, aber auch sozial- und 
gesellschaftspolitischen Gründen weiter an der Bei-
tragszahlung beteiligt werden. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Die Bundesregierung hat selbst auch gar nicht den 
Mut gehabt, eine solche Vorlage mit dem Gesetz 
einzubringen, sondern erst im Zuge der Beratung 
innerhalb der Fraktionen, ist ein solcher Antrag ge-
stellt worden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Die Anregung 
kam von der Bundesregierung!) 

Ich glaube, wenn wir die Situation einmal genau 
bezeichnen wollten, müßten wir sagen: es handelt 
sich hier um ein sehr zweifelhaftes Objekt der 
Kompensation, das ich von meiner Seite aus im 
Hinblick auf die kommenden Wahlen praktisch als 
ein Wahlgeschenk bezeichnen möchte. 

(Beifall bei der SPD. — Unruhe in der 
Mitte.) 

Dazu möchten wir uns nicht hergeben! Deshalb bit-
ten wir um Zustimmung zu unserem Antrag. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Gaßmann. 

Gaßmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Killat hat seine 
Begründung überwiegend auf das finanzielle Pro-
blem — 

(Abg. Killat: Das berufspolitische und ge

-

sellschaftspolitische!) 

— ich komme auch darauf noch zurück —, über-
wiegend auf das finanzielle Problem abgestellt. Ich 
muß Ihnen, Herr Kollege Killat sagen, daß Sie an 
der Grundsatzfrage, um die es hier geht, völlig vor-
beigegangen sind. 

(Abg. Killat: Herr Kollege, lesen Sie doch 
die Begründung! — Weiterer Zuruf von der 

SPD: Verlegenes Gestammel!) 

Ich kann mich Ihrer Argumentation wirklich nicht 
anschließen. Ich halte es deshalb für notwendig, auf 
die rechtliche Würdigung des Sachverhalts doch 
noch einmal kurz einzugehen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Arme Renten

-

versicherung!) 

— Das hat gerade noch gefehlt! 

(Erneute Zurufe von der SPD.) 

Der SPD-Antrag in Ziffer 3 und Ziffer 8 des Um-
drucks 606 bezieht sich auf § 1386 der Reichsver-
sicherungsordnung und analog dazu auf § 113 
des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgeset-
zes. Der Sozialpolitische Ausschuß hat beschlossen, 
diese Bestimmung ersatzlos zu streichen. Sie wollen, 
daß diese Vorschrift bestehen bleibe. 

Dieser § 1386 befaßt sich mit Personen, die ein 
Altersruhegeld aus einer der Rentenversicherungen 
beziehen, oder die als ehemalige 'Beamte Versor-
gungsbezüge nach 'beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder beamtenrechtlichen Grundsätzen erhalten und 
die deshalb versicherungsfrei sind. Der  § 1386 be-
stimmt weiter, daß für diese Personen, wenn sie eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen, 
dann der Arbeitgeber den Beitragsanteil zu ent-
richten hat, den er entrichten müßte, wenn der Be-
schäftigte versicherungspflichtig wäre. Dieser § 1386 
begründete also eine Beitragsschuld nur des Arbeit-
gebers, und er bestimmte gleichzeitig dessen Höhe. 

Eine solche Bestimmung haben die früheren Ren-
tenversicherungsgesetze nicht gekannt, weil sie frü-
her einfach für unmöglich, ja, ich möchte sagen, für 
verfassungswidrig gehalten wurde. Diese Bestim-
mung wurde erstmals im Jahre 1945 in der ehema-
ligen 'britischen Besatzungszone durch die Sozial-
versicherungsdirektive Nummer 3 vom 14. Oktober 
1945 eingeführt, die revidiert wurde durch die So-
zialversicherungsdirektive Nummer 20 vom 1. Okto-
ber 1946, also zu einem Zeitpunkt, als wir völlig 
andere Arbeitsmarktverhältnisse hatten als heute. 

Eine der Regelung von 1945/46 analoge Bestim-
mun wurde am  1.  Januar 1957, praktisch aber mit 
Wirkung vom 1. März 1957 an, in die Rentenver-
sicherungs-Neuregelungsgesetze übernommen. Die-
ser Vorschrift lagen damals fast ausschließlich 
arbeitsmarktpolitische Überlegungen zugrunde, 
wenn auch gewisse wirtschaftspolitische Erwägun-
gen hinsichtlich der Wettbewerbsgleichheit bei den 
Arbeitgebern damals noch mit berücksichtigt wor-
den sein mögen. 

Man wollte, solange noch in mehr oder weniger 
großem Umfang Arbeitslose vorhanden waren, zu-
erst einmal diese wieder in Beschäftigung bringen, 
und man wollte verhindern, daß Bezieher von 
Altersruhegeld oder von Pensionen, die versiche-
rungsfrei waren, bevorzugt eingestellt würden. 'Das 
hatte damals seinen recht guten Sinn. Deshalb die 
einseitige Beitragsbelastung von Arbeitgebern, die 
solche Rentner oder Pensionäre beschäftigen woll-
ten. 

Der von den Arbeitgebern zu entrichtende Bei-
tragsanteil ist nie ein Beitrag im Sinne der Vor-
schriften über die Leistungsgewährung aus der ge- 



Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 176. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 1. April 1965 	8869 

Gaßmann 
setzlichen Rentenversicherung gewesen. Den Per-
sonen, für welche diese Beitragsanteile entrichtet 
wurden, erwächst nämlich kein zusätzlicher Vorteil 
oder höherer Leistungsanspruch. Es handelte sich 
bei § 1386 RVO also um eine ausgesprochen sozial-
versicherungsfremde Bestimmung. Im Sozialpoliti-
schen Ausschuß wurde deshalb auch mit Recht fest-
gestellt, daß die Zahlung eines solchen Sonderbei-
trags ohne Honorierung bei dem Arbeitnehmer 
systemwidrig sei. 

Im Gegensatz zu den Verhältnissen im Jahre 1946 
wollen wir heute bei dem bestehenden Arbeits-
kräftemangel genau das Gegenteil von dem errei-
chen, was man 1945/46 wollte. Wir wollen nämlich, 
daß möglichst viele Rentenbezieher, die noch voll 
arbeitsfähig und arbeitsfreudig sind, eine zusätzliche 
Beschäftigung aufnehmen können, ohne daß ihr Ar-
beitgeber durch die Auferlegung eines Sonderbei-
trags bestraft wird. 

Wir von der CDU/CSU sind deshalb der Meinung, 
daß zu einer weiteren Aufrechterhaltung der Bestim-
mung des § 1386 RVO kein Grund mehr besteht. 
Dasselbe gilt auch für die analoge Bestimmung in 
§ 113 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes und den Änderungsantrag der SPD Um-
druck 606 Ziffer 8. 

Es stimmt, Herr Kollege Killat, daß sich durch die 
Streichung dieser Vorschrift eine Beitragsminderung 
in Höhe von rund 200 Millionen DM ergeben kann. 
Eine positive Auswirkung dieses verhältnismäßig 
hohen Betrages mag darin liegen — und darüber 
sollten wir uns freuen --, daß eine verhältnismäßig 
große Anzahl von Rentnern und Pensionären eine 
zusätzliche Arbeit übernehmen und sich einen zu-
sätzlichen Nebenverdienst erwerben konnte. Ich bin 
gar nicht der Meinung des Herrn Kollegen Killat, 
daß das eine einseitige Bevorzugung gewisser Ar-
beitgeber sei. Diese beschäftigten Rentner sind ja 
über das gesamte Bundesgebiet verstreut, das ergibt 
sich gerade aus dem Betrag von 200 Millionen DM. 

Auch die Frage des Beitragsausfalls wurde im 
Ausschuß eingehend erörtert. 

(Abg. Geiger: Herr Kollege Gaßmann, 
fallen auch die Großfirmen darunter?) 

— Alle fallen darunter, vor allem die kleineren und 
mittleren Betriebe auf dem Lande, die in erheb-
lichem Umfang solche arbeitsfreudigen Rentner be-
schäftigen können. 

(Abg. Frau Kalinke: Sehr richtig!) 

In diesen Klein- und Mittelbetrieben auf dem 
Lande kann man viel leichter Halbtagsarbeit oder 
stundenweise Beschäftigung durchführen, was in 
den Großbetrieben mit Fließarbeit und ähnlicher Be-
triebs-Organisation nicht möglich ist. 

Bei der Erörterung dieser Frage im Sozialpoli-
tischen Ausschuß wurde ausdrücklich festgestellt, 
daß die Erwägungen, die Sie, Herr Kollege Killat, 
angestellt haben, für die Beurteilung dieser Frage 
nicht ausschlaggebend seien. 

Der Sonderbeitrag hätte meines Erachtens, da er 
bei der jetzigen Arbeitsmarktlage nicht mehr not-

wendig war, nicht erst jetzt, sondern schon früher 
aufgehoben werden müssen. 

Der Beitragsentlastung für die Arbeitgeber ist 
aber, wenn Sie schon so argumentieren, wie Sie es 
tun, Herr Kollege Killat, gegenüberzustellen die zu-
sätzliche Belastung, die den Arbeitgebern durch 
die Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze auf 
1800 DM entsteht. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Aha, jetzt wissen 
wir weshalb, Herr Gaßmann! Das ist ein 

Koppelungsgeschäft!) 

— Nein, das ist kein Koppelungsgeschäft und hat 
auch nichts mit Wahlgeschenken zu tun, sondern ist 
eine ganz logische Konsequenz, die sich daraus er-
gibt, daß die Verhältnisse, die einmal für die Schaf-
fung des § 1386 maßgebend waren, heute nicht mehr 
bestehen. Und wenn etwa 430 000 Angestellte wieder 
versicherungspflichtig werden, dann entsteht nun 
einmal für die Arbeitgeber eine zusätzliche Be-
lastung von 450 Millionen DM. 

(Zuruf von der SPD: Beim Kindergeld wer

-

den sie entlastet!) 

— Beim Kindergeld kommt noch eine andere Auf-
rechnung. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Wollen Sie dem 
nun zustimmen? Erklären Sie sie sich gleich 

mal, Herr Gaßmann!) 

— Das gehört jetzt nicht hierher, Herr Kollege 
Schellenberg. 

Außer diesen ca. 450 Millionen DM als Folge der 
Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze entstehen 
den Arbeitgebern noch weitere zusätzliche Belastun-
gen, die sich aus einer Reihe anderer Vorschriften 
der Härtenovelle ergeben, es sei hier nur an die 
Weiterzahlung des Verdienstes und der Versiche-
rungsbeiträge bei kurzfristigen Wehrübungen er-
innert. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Das ist ja eine tolle 
Belastung! Da wird Mercedes aber pleite 

gehen!) 

— Diese Firma spielt bei der Beschäftigung von 
Rentnern sowieso keine Rolle. 

Lassen Sie mich zum Schluß feststellen, daß die-
sen hohen zusätzlichen Belastungen mit gutem Ge-
wissen jene Kostenentlastung gegenübergestellt 
werden kann. Deshalb bitte ich namens der CDU/ 
CSU-Fraktion, den Antrag der SPD-Fraktion auf 
Umdruck 606 unter Ziffer 3 und Ziffer 8 abzulehnen. 

(Beifall in der Mitte. — Zuruf von der 
SPD: Das hätten Sie auch kürzer sagen 

können!) 

Vizepräsident Schoettle: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Ich komme zur Abstimmung über Nr. 21 a. Wer 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Entschuldigen Sie, ich lasse positiv über die 
Nr. 21 a abstimmen! Wer also zustimmen will, den 
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bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das erste war die Mehrheit. Nr. 21 a ist angenom-
men. 

Ich rufe nun auf: die Nrn. 22, — 22 a, — 22 b, --
23, — 24, — 24 a, — 24 b, — 24 c und 25. — Wer 
den aufgerufenen Nummern zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Die Nummern sind einstimmig an-
genommen. 

Ich lasse nunmehr über § 1 im ganzen abstimmen. 
Wer § 1 in der Fassung zustimmt, die er durch die 
angenommenen Änderungsanträge erhalten hat, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — § 1 ist einstimmig angenommen. 

Nun ist zur Vereinfachung der Geschäftslage vor-
geschlagen worden, die zu § 1 angenommenen An-
träge sollten auf § 2 und § 3 sinngemäß angewandt 
werden, so daß wir darüber keine Abstimmung vor-
zunehmen hätten. — Darüber besteht Einverständ-
nis. Ich brauche also nur noch über diejenigen Än-
derungsanträge abstimmen zu lassen, die durch 
diese Vereinbarung nicht berührt worden sind. 

(Zustimmung.) 

Ich rufe also § 1 Nr. 1 auf. 

(Zurufe: § 2!) 

— Meine Damen und Herren Sozialpolitiker, neh-
men Sie mir's nicht übel: es ist für den Laien auf 
diesem Gebiet wirklich nicht ganz einfach, sich 
durchzufinden. Sie werden mir das konzedieren. 

(Beifall. — Abg. Dr. Schellenberg: Ich 
stimme Ihnen zu! — Abg. Frau Korspeter: 

Wir bewundern Sie!) 

— Gut, wenigstens dieses eine Mal! 

Also § 2 Nr. 1, — 1 a! Ich lasse zunächst über 
diese beiden Nummern abstimmen. Wer stimmt 
ihnen zu? — Ich bitte um ein Handzeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen! 

Nun Nr. 2. Hier liegt ein Antrag auf Umdruck 606 
unter Ziffer 4 vor. Soll dieser Antrag begründet 
werden? — Herr Abgeordneter Killat hat das Wort. 

Killat (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich begründe unsere Anträge unter Ziffer 4 
und Ziffer 5 zusammen; denn die in Ziffer 5 gefor-
derte Streichung von § 5 ist eine Folge aus dem An-
trag unter Ziffer 4. Es handelt sich dabei um die 
Einbeziehung aller Arbeitnehmer, d. h. jetzt aller 
Angestellten, in die Versicherungspflicht. 

Die Bundesregierung hat seinerzeit bei der Be-
gründung zu ihrem Gesetzentwurf darauf hingewie-
sen, daß wir nur Härten beseitigen wollten und daß 
nicht die Absicht besteht, Grundsätze der Neuord-
nung der Rentenversicherung, die sich seit 1957 be-
währt haben, zu beseitigen. Trotzdem hat die Bun-
desregierung mit ihrem Vorschlag noch einen Ver

-

such unternommen, die Arbeiter ebenso wie bisher 
die Angestellten nur bis zu einer bestimmten Ein-
kommensgrenze pflichtzuversichern. Dieser Vor-
schlag der Regierung ist durch uns und nach meiner 

Meinung auch durch den Druck der Öffentlichkeit 
im Ausschuß zu Fall gebracht worden. 

Zur Änderung der Versicherungspflichtgrenze für 
Angestellte hat die Bundesregierung in ihrer Vor-
lage auf Seite 23 eine sehr interessante Begründung 
gegeben. Ich darf mit Genehmigung des Herrn Prä-
sidenten zitieren: 

Die Versicherungspflichtgrenze hat nicht nur die 
Funktion, den schutzbedürftigen Personenkreis 
zu bestimmen; ihre nicht minder wichtige Funk-
tion ist zugleich, den Kreis der Beitragszahler 
abzugrenzen, auf dessen laufender Beitragszah-
lung das finanzielle Gleichgewicht der Ver-
sicherung auf lange Sicht beruht. 

Weiter hat man festgestellt: 

Da in vielen Fällen die Versicherung nicht frei-
willig fortgesetzt wird, entsteht eine Finanzie-
rungslücke, die entweder durch eine Erhöhung 
der Beiträge oder eine Erhöhung der Bundeszu-
schüsse oder durch eine Herabsetzung der Lei-
stung ausgeglichen werden müßte. 

Ich meine, diese Begründung rechtfertigt schon un-
seren Antrag, alle Angestellten unabhängig von der 
Höhe ihres Einkommens in die Versicherungspflicht 
einzubeziehen. Wir sind der Ansicht, daß alle An-
gestellten auf Grund ihrer Stellung im Produktions-
prozeß an der Solidarhaftung ihrer Berufskollegen 
zu beteiligen sind und daß sie auch durch stetige 
Beitragszahlung dazu beitragen sollen, daß die 
Solidarhaftung auch der Generationen unterein-
ander funktioniert. 

Nun wird darauf abgehoben, daß 1957 mit der 
Einführung der Grenze von 1250 DM ein Teil der 
Angestellten noch außerhalb der Versicherungs-
pflicht blieb. Genau genommen waren es nur noch 
2,97 % der Angestellten, die nach 1957 versiche-
rungsfrei blieben. Die Bundesregierung ist, wie es 
auch in ihrer Begründung zum Ausdruck kommt, der 
Auffassung, daß man diesen Prozentsatz in etwa 
weiter in die Versicherungspflicht einbeziehen sollte. 
Das kann in keiner Weise mit einer Versicherungs-
pflichtgrenze von 1800 DM Monatseinkommen ge-
schehen. Bei einer solchen starren Grenze, wie Sie 
sie vorschlagen, würden wir sofort nach Verabschie-
dung des Gesetzes von Monat zu Monat und von 
Jahr zu Jahr wieder Tausende und zum Schluß Zehn-
tausende und Hunderttausende Angestellte aus der 
Versicherungspflicht verlieren, und es würde das 
eintreten, was die Bundesregierung zu Recht be-
fürchtet: daß der Bestand an Beitragszahlern nicht 
mehr gesichert ist und damit die Funktionsfähigkeit 
der Rentenversicherung in finanzieller Hinsicht nicht 
mehr aufrechterhalten bleibt. 

Viele gehobene und leitende Angestellte sehen 
ihren Ausschluß aus der Versicherungspflicht als 
eine große Härte an, weil sie durch diese Bestim-
mung kein Recht auf den Arbeitgeberbeitrag haben, 
d. h. die Hälfte des gesamten Beitrags, und weil 'sie 
auch den unabdingbaren Schutz der sozialen Renten-
versicherung verlieren. 

Meine Damen und Herren, es gibt keine Begrün-
dung — und Sie haben auch im Ausschuß, als wir 
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diesen Antrag stellten, kein stichhaltiges Argument 
vorgebracht —, einen bestimmten Kreis von Ange-
stellten aus der Solidarhaftung nur wegen eines 
höheren Einkommens herauszunehmen. Ich meine 
sogar, das Gegenteil sei richtiger. Je günstiger die 
Einkommensentwicklung ist, um so eher ist ein sol-
cher Personenkreis in der Lage, sich ,an der Solidar-
haftung zu beteiligen. 

Bei den Beratungen wurde uns weiter entgegen-
gehalten, daß von diesen Angestellten etwa 80 % 
sowieso den Arbeitgeberanteil erhalten. Nun, wenn 
die Arbeitgeber sowieso schon für 80 % der Ange-
stellten diesen Beitragsanteil freiwillig weiterent-
richten und an die Angestellten für eine andere 
Form von Versicherung zahlen, dann ist auch der 
finanzielle Grund, einen solchen Vorschlag von 
seiten der Arbeitgeber abzulehnen, nicht mehr 
gegeben. 

Ich glaube auch darauf hinweisen zu müssen, daß 
ein Ausschluß von bestimmten Angestelltengruppen 
aus dem unabdingbaren Rentenversicherungsschutz 
auch im Hinblick darauf ungerecht ist, daß ganze 
Gruppen von Angestellten schon heute von Gesetzes 
wegen unabhängig von der Höhe des Einkommens 
in die absolute Versicherungspflicht einbezogen 
sind. Ich will sie hier nennen: nach unserem Gesetz 
alle Schiffsoffiziere, alle Ingenieure, Ärzte, Beam-
ten oder leitenden Angestellten der Binnen- und 
Seeschiffahrt. Sie gehören als Versicherungspflich-
tige der Rentenversicherung an. Dazu kommt nach 
dem neuen Vorschlag das gesamte Bordpersonal der 
zivilen Luftfahrt. Ebenso sollen nach einem neuen 
Vorschlag alle Entwicklungshelfer, alle Angestellten, 
die besondere Funktionen im Ausland ausüben oder 
im Vorbereitungsdienst dafür stehen, für die Ge-
samtdauer dieser Beschäftigung und Vorbereitungs-
zeit unabhängig von der Höhe des Einkommens 
versicherungspflichtig sein. 

Aber, meine Damen und Herren, auch die Ange-
stellten des öffentlichen Dienstes sind doch, unab-
hängig von der Höhe ihres Einkommens, in die Neu-
ordnung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
für den öffentlichen Dienst einbezogen und genie-
ßen dort einen Versicherungsschutz, wonach sie 
nach 35 Jahren Dienstzeit Anspruch auf 75 % der Be-
züge der letzten drei Dienstjahre haben. 

Auch in der Knappschaft sind alle Angestellten 
unabhängig von der Höhe ihres Einkommens in die 
Rentenversicherungspflicht einbezogen. 

Wir haben die Selbständigen oder auch Frei-
schaffenden in die Versicherungspflicht einbezogen. 
Beispielsweise sind alle Handwerker unabhängig 
von der Höhe ihres Einkommens, unabhängig von 
der Größe ihres Besitztums in der Handwerkerver-
sicherung pflichtversichert. Desgleichen haben wir 
gesetzlich alle Landwirte unabhängig von der Größe 
ihres Besitzes oder der Höhe ihres Einkommens in 
die allgemeine Altershilfe für Landwirte einbezogen. 
Meine Damen und Herren, das kann ich Ihnen nicht 
ersparen, diesen Widersinn aufzuzeigen, der in der 
Behandlung eines begrenzten Personenkreises von 
gehobenen und leitenden Angestellten liegt. 

Ich weise weiter darauf hin, daß wir Zusatzver-
sorgungseinrichtungen für Ärzte und für Zahnärzte 
haben, die alle auf landesgesetzlicher Grundlage 
unabhängig von der Höhe ihres Einkommens pflicht-
versichert sind. Und nun, möchte ich meinen, sollten 
Sie uns noch Argumente vortragen, warum wir nicht 
die gesamte deutsche Angestelltenschaft in die Ver-
sicherungspflicht einbeziehen sollen, wie es bei den 
übrigen hier genannten Personenkreisen der Fall 
ist. 

Ich möchte abschließend darauf hinweisen, daß in 
allen modernen Industriestaaten, bei unseren Nach-
barn in Frankreich, in Italien oder in Osterreich, 
darüber hinaus in Form einer Staatsbürgerversor-
gung in den skandinavischen Ländern, in Großbri-
tannien und auch in den Vereinigten Staaten fast 
alle Erwerbspersonen pflichtversichert sind. Nur wir 
leisten uns noch ein Rudiment von Bestimmungen, 
wonach wir einen bestimmten Personenkreis von 
Gesetzes wegen ausschließen, der genauso Anspruch 
auf den Versicherungsschutz hat wie jeder andere 
in abhängiger Arbeit Stehende oder Freischaffende 
oder Selbständige nach anderen gesetzlichen Be-
stimmungen. 

Nachdem auch Kollege Mischnick von der FDP 
mit seinem Plan die Einbeziehung aller Angestellten 
in die Versicherungspflicht gefordert hat, nachdem 
nach einer dpa-Meldung auch der Kollege Stingl zu 
Jahresbeginn in Berlin erklärt hat, daß er die Pflicht-
versicherung für einen bestimmten Personenkreis 
der leitenden Angestellten zumindest in einer dy-
namischen Versicherungsform fordert, sind wir der 
Meinung, daß in diesem Hause eine breite Mehrheit 
für unseren Antrag zu finden sein müßte. Wir bitten 
Sie, Ihr Herz in die Hand zu nehmen und den letzten 
Sprung zu tun, eine Modernisierung unserer Renten-
versicherung und die Pflichtversicherung aller Ange-
stellten jetzt zu beschließen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Herr Abgeordneter 
Dr. Franz hat das Wort. 

Dr. Franz (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt gar kei-
nen Zweifel, daß die Frage der Versicherungspflicht-
grenze für Angestellte, die der Gegenstand des 
Antrages meines Kollegen Killat ist, einen sozial-
politischen Schwerpunkt in der Härtenovelle dar-
stellt. Es hat zuerst Erörterungen darüber gegeben, 
ob die Versicherungspflichtgrenze überhaupt unter 
den Begriff der Härtenovelle zu subsumieren sei. 
Aber Herr Kollege Killat hat ja schon gesagt, daß 
im Laufe der Jahre seit 1957 14 % Angestellte 

(Zuruf: 17 %!) 

zu den 2,9 % von damals aus der Versicherung her-
ausgewachsen sind, von denen uns ein ganzer Teil 
nahegebracht hat, daß sie sehr gern weiterhin den 
Schutz der Rentenversicherung genießen möchten. 
Auf der anderen Seite wissen wir, daß die Gefahr 
besteht, daß bei Nichteingreifen des Gesetzgebers 
in absehbarer Zeit die Beitragsbemessungsgrenze 
über die Versicherungspflichtgrenze hinauswachsen 
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würde. Diese beiden Anlässe haben uns bewogen, 
in der Härtenovelle die Frage der Versicherungs-
pflichtgrenze anzusprechen. 

Ich glaube aber, es wäre trotzdem falsch, wenn 
wir den ganzen Vorgang, den wir jetzt erörtern, 
überwiegend unter negativen Vorzeichen sähen. 
Denn diese Notwendigkeit, die ich aufgezeigt habe, 
ist in Wirklichkeit eine Folge unserer unerhört 
erfolgreichen Wirtschaftspolitik, die eine großzügige 
Lohnpolitik und großzügige soziale Leistungen mög-
lich gemacht hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich hatte schon einmal Gelegenheit, hier an dieser 
Stelle auszudrücken, daß die Versicherungspflicht-
grenze gewissermaßen willkürlich festgelegt werden 
muß, daß sie nicht an der Lohnpolitik, an Preisstei-
gerungen usw. gemessen werden kann, sondern daß 
sie wirklich pragmatisch festgesetzt werden muß, 
wobei allerdings wirtschaftliche, soziologische und 
psychologische Zusammenhänge -betrachtet werden 
müssen. 

Herr Kollege Killat hat schon angesprochen, daß 
sich im Laufe der letzten Zeit die Frage in der 
öffentlichen politischen Diskussion und auch in der 
Fachpresse auf die Frage nach einem optimalen 
Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Versicher-
ten zugespitzt hat. Ich glaube, daß dieses Argument, 
die finanzielle Grundlage der Rentenversicherung 
zu sichern, aller Ehre wert ist, daß aber darin ein 
Kardinalfehler steckt. Nur auf die Finanzierung be-
zogen ist das Problem nämlich viel zu isoliert gese-
hen.  Ich halte es für durchaus möglich, daß es gera-
dezu als unpopulär angesehen wird, wenn ich sage, 
daß auch heute noch jedenfalls für mich und meine 
Freunde der Grundsatz gilt, daß der Gesetzgeber 
Versicherungspflicht nur dort setzen muß und set-
zen darf, wo er berechtigte Zweifel am Willen und 
an der Fähigkeit der Versicherten hat, selbstver-
antwortlich für sich selber und ihre Familie zu sor-
gen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Herr Kollege Killat, bitte! 

Killat (SPD) : Herr Kollege Dr. Franz, wenn Sie 
so argumentieren, wollen Sie damit unterstellen, 
daß beispielsweise die gesamte deutsche Ärzte-
schaft und Zahnärzteschaft, die in einem öffentlichen 
Institut pflichtversichert ist, nicht in der Lage ist, 
aus eigener Verantwortung und freier Entscheidung 
für sich zu sorgen? 

Dr. Franz (CDU/CSU) : Ganz und gar nicht, Herr 
Kollege Killat. Diese selbständige Einrichtung ist in 
besonderer Weise auf die Notwendigkeiten und auf 
die Möglichkeiten dieses Standes zugeschnitten und 
funktioniert. 

Nun möchte ich meinerseits natürlich nicht den 
Fehler machen, die Frage der Finanzierung der 
Rentenversicherung ,bei meinen Betrachtungen völ-
lig außer acht zu lassen. 

(Abg. Könen [Düsseldorf]:: Das ist freundlich!)  

1957 waren 2,9 % der Angestellten versicherungs-
frei. Heute sind es bereits 16,6 %. Trotzdem — und 
das wird für viele überraschend sein — ist die Zahl 
der pflichtversicherten Angestellten von 1957 bis 
heute noch gewachsen. 

(Zuruf von der SPD: Die Zahl der Ange

-

stellten ist gewachsen!) 

— Der pflichtversicherten Angestellten. — Das ist 
für mich der Beweis dafür, daß die soziale Renten-
versicherung ihre Blutzufuhr nicht von oben, son-
dern gewissermaßen von unten durch das dauernde 
Nachwachsen neuer Angestellten und das Herüber

-

wechseln von Arbeitern in Angestelltenberufe er-
hält. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Dehler.) 

Es gibt nun gewisse Erwartungen, daß die Finan-
zierung der Rentenversicherung durch die Abschaf-
fung der Versicherungspflichtgrenze oder ihre dra-
stische Heraufsetzung auf die Dauer gebessert wer-
den könnte. Eines steht fest: daß bei einem ver-
hältnismäßig bescheidenen Beitragszuwachs schon 
in naher Zukunft beträchtliche Leistungen an diese 
Pflichtversicherten gewährt werden müßten. 

Nun hat das Problem natürlich noch eine andere 
Seite. Es kommen, wenn wir dem Antrag des Kol-
legen Killat stattgeben, nicht nur die berühmten 
jungen Akademiker, die nach einem langen Studium 
beispielsweise in der Chemie innerhalb ganz weni-
ger Jahre über die jetzt geltende Pflichtversiche-
rungsgrenze von 1250 DM hinauswachsen, durch 
ein solches Gesetz wieder in die Versicherungspflicht 
hinein. Es kommen auch eine ganze Reihe von An-
gestellten hinein, von denen man nicht sagen kann, 
daß sie einen persönlichen Karrieretrend haben, 
sondern die nur durch das stetige Anwachsen des 
Gehaltsniveaus in den Bereich der Versicherungs-
pflicht geraten. 

(Zuruf von der SPD: Ist das ein Schade?) 

— O nein! 

Nehmen Sie den Fall, daß ein Fünfzigjähriger 
durch dieses Gesetz wieder in die Versicherungs-
pflicht einbezogen wird. Es steht fest, daß dieser 
Mann, wenn er in der Privatversicherung die Lei-
stungen finanzieren müßte, die er in der Rentenver-
sicherung auf Kosten der Versichertengemeinschaft 
zu erwarten hat, nicht mit 14, sondern mit 19 % 
Beitrag herangezogen werden müßte. Und wenn 
man den Grundsatz der Sozialversicherung, ohne 
Verzinsung zu rechnen, gelten läßt, wäre für diesen 
Mann sogar ein Beitrag von 32 % seines verdienten 
Einkommens notwendig. — Bitte, Herr Kollege Kil-
lat! 

Killat (SPD) : Herr Kollege Dr. Franz, wissen Sie 
nicht, daß das, was Sie soeben als Grund angegeben 
haben, auch jetzt bei der Erhöhung der Grenze auf 
1800 DM zutrifft und daß Sie dafür entsprechende 
Befreiungsvorschriften für diesen Personenkreis in 
dem Gesetzentwurf haben? 

Dr. Franz (CDU/CSU) : Sicherlich! Das Problem 
als solches gilt für die jetzige Grenze, gilt für die 
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1800-DM-Grenze und gilt auch für andere Grenzen, 
die, wie Sie genau wissen, in unserer Fraktion und 
draußen erörtert worden sind. 

Nun stellen Sie mir wahrscheinlich die Frage nach 
der Schutzbedürftigkeit oder der Schutzwürdigkeit 
dieser leitenden Angestellten. Wenn Sie mich so 
fragen, möchte ich Ihnen sagen, daß diese Angestell-
ten in meinen Augen auf jeden Fall schutzbedürftig 
bzw. schutzwürdig sind. 

Es hat allerdings im Laufe der letzten Jahrzehnte 
einige gravierende Änderungen gegeben. Beispiels-
weise ist der einzelne Mensch heute im Vergleich 
zu früher, was die Sicherung seiner Existenz angeht, 
viel mehr auf ein hohes, regelmäßiges, laufendes 
Einkommen angewiesen als auf Eigentum. Diese 
Tendenz ist, glaube ich, etwas ganz Typisches  für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der letz-
ten Jahre. 

Aber ein optimaler sozialer Schutz wird durch 
diese Einrichtung nicht gegeben. Ich meine nämlich, 
daß es auch gewichtige Interessen der Betroffenen 
gibt, die dagegen sprechen. 

(Abg. Killat: Welche?) 

— Nun, welchen Nachteil, Herr Kollege Killat, hat 
ein leitender Angestellter, wenn er nach unserem 
Gesetz nicht mehr pflichtversichert ist? Er hat erstens 
den psychologischen Nachteil, daß es ihm der Ge-
setzgeber unmöglich macht, daß er sich auf die  all-
gemein-menschliche Bequemlichkeit zurückzieht, 
darauf zu warten, daß ihm irgendeine Verantwor-
tung abgenommen und irgendeine Verhaltensweise 
vorgeschrieben wird. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Ach, Sie sprechen 
mit den Argumenten des vergangenen Jahr

-

hunderts!) 

Zweitens hat er den großen Nachteil, daß der Ar-
beitgeberbeitrag entfällt. Darauf hat der Kollege 
Killat auch hingewiesen. 

Nun war es bisher die Regel, daß bei den Ange-
stellten, die nicht mehr versicherungspflichtig sind, 
entweder in die kollektiven Tarifverträge — soweit 
sie ihrem Einkommen nach solchen unterliegen — 
oder in die individuellen Abmachungen — es gibt 
eine Reihe von leitenden Angestellten, deren Gehalt 
durch individulle Abmachungen bestimmt wird — 
beim Wegfall des Arbeitgeberanteils eine entspre-
chende Regelung Eingang fand. Also auf gut deutsch 
gesagt: ich würde es als leitender Angestellter ohne 
weiteres fertigbringen, daß diese Regelung in meine 
individuelle Abmachung mit meinem Arbeitgeber 
in irgendeiner Form mit eingeht. 

(Abg. Killat: Sie! — Abg. Hahn [Bielefeld]: 
Warum wollen Sie es dann nicht über die 

Pflichtversicherung machen?) 

— Ich habe ja jetzt von den Nachteilen gesprochen. 
Und jetzt sehe ich einen Vorteil. Der Vorteil ist, daß 
der Angestellte — in aller Regel wird er sich ja 
freiwillig weiterversichern — den Rest oder die 
zweite Hälfte 

(Abg. Dr. Schellenberg: Wenn er es kann!) 

oder das Ganze auf dem Weg der Privatversiche

-

rung sichern wird. 

(Zuruf von der SPD: Aha!) 

Diese Leistungen sind zwar — das geben wir gern 
zu — im Laufe der letzten 15 Jahre vom Staate her 
sehr stiefmütterlich behandelt worden. Aber diese 
Leistungen haben das ganz große Prä gegenüber 
den Leistungen der Sozialversicherung, daß sie 
einen stärkeren Eigentumscharakter haben, vor 
allem durch das Merkmal der Vererbbarkeit. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Kollege Dr. Franz, 
wollen Sie sich mit Ihren Ausführungen von den 
Gedankengängen auf dem Parteitag der CDU unter 
dem 'Stichwort „Rentenversicherung für alle" distan-
zieren? 

Dr. Franz (CDU/CSU) : Dazu, Herr Professor 
Schellenberg, möchte ich nur sagen, daß es natürlich 
das selbstverständliche Recht eines jeden einzelnen 
Kollegen von Ihnen oder von uns ist, auch eine — 
sagen wir einmal — persönlich getönte Meinung 
hier vorzutragen. Sie müssen sich schon die Mühe 
machen, nachzulesen, was ich vor 14 Tagen auf dem 
Sozialkongreß der CSU in Nürnberg zu dieser Frage 
gesagt habe. 

(Lachen bei der SPD.) 

Ich möchte nochmals wiederholen, was ich vor der 
Frage von Herrn Professor Schellenberg ausgeführt 
hatte, weil es mir sehr wichtig erscheint. Ich gebe 
durchaus zu, daß dem Angestellten, auch dem, der 
nicht zur freiwilligen Weiterversicherung berechtigt 
ist, einige Nachteile — und wenn es nur scheinbare 
Nachteile sind — erwachsen. Ich möchte aber noch-
mals den positiven Aspekt herausstellen. Denn ich 
meine, wenn er nun vom Gesetzgeber dahin gesto-
ßen wird, daß er gezwungen ist, sich seine Alters-
sicherung anderswo zu 'beschaffen, so hat dies den 
Vorteil, daß sie einen weitaus stärkeren Eigentums-
charakter hat, — vor allem durch den Gedanken der 
Vererbbarkeit —, als die Leistung der Sozialver-
sicherung, die bei einem ungünstigen Ablauf des 
Lebens eines Tages Null auf Null aufgehen könnte. 

(Abg. Killat: Warum sind Sie dafür, daß 
nur die anderen mit geringeren Einkünften 

gestoßen werden?) 

— Weil ich bei denen der Meinung bin, daß der 
Staat die Verpflichtung hat, hier einen versiche-
rungsmathematisch gedeckten Versicherungsablauf 
sicherzustellen. 

Ich glaube, daß es einer der faszinierendsten 
Aspekte der modernen Sozialpolitik ist, daß sich das 
sehr verständliche Streben nach sozialer Sicherheit 
und der andere Aspekt, nämlich eine positive Ant-
wort auf die soziale Frage durch persönliches Eigen-
tum zu finden, hier in gewisser Weise widerspre-
chen. 

Ich habe mir einmal ausrechnen lassen, Herr Kol-
lege Killat, was denn ein Mann, der 700 DM ver-
dient, im Laufe eines 40- oder 45jährigen Arbeits-
lebens in die Sozialversicherung einzahlt. Es sind 
bei einem 40jährigen Arbeitsleben und bei einer 
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6%igen Verzinsung, die bei festverzinslichen Wert-
papieren selbstverständlich ist, ungefähr 300 000 DM. 
Bei einem 45jährigen Arbeitsleben — auch bei 
6%ger Verzinsung — ist es eine Summe, die sogar 
beträchtlich über 400 000 DM hinausgeht. Ich glaube, 
das sind schon sehr beträchtliche Größenordnungen, 
die wir nicht ohne weiteres vom Tisch wischen soll-
ten. Ich behaupte, daß vier Fünftel der Sparfähig-
keit des Durchschnittsarbeitnehmers im Laufe seines 
Arbeitslebens durch die Sozialversicherung absor-
biert werden. 

Nun wissen wir alle, daß wir im zweiten Dek-
kungsabschnitt der Rentengesetze vor ganz neuen 
und schwerwiegenden Überlegungen stehen werden. 
Ich glaube, wir alle haben uns schon langsam von 
der Illusion befreit, daß mit den Mitteln der sozia-
len Rentenversicherung in ihren verschiedenen 
Zweigen einmal jene 70 bis 75 % des letzten Ein-
kommens — das sind also die Vergleichszahlen zur 
Beamtenversorgung — jemals erreicht werden 
könnten. Ich bin der Auffassung, daß wir alle mit-
einander einsehen müssen — und die Anhänger der 
Rentenformel des Jahres 1957 sitzen ja längst in 
einem Boot; darüber gibt es für mich keinen Zwei-
fel —, daß wir alle miteinander vielleicht zu ambi-
tioniert gewesen sind und daß wir uns vielleicht in 
absehbarer Zeit darauf zurückziehen müssen, mit 
begrenzten Mitteln begrenzte Ziele zu erreichen. Ich 
gebe allerdings zu, daß niemand anders als der 
Staat das Vorurteil geschaffen hat, wonach das ein-
zige, das in diesem Lande wirklich währungsbestän-
dig  sei, die Sozialversicherung sei. Das war eine 
ganz typische pragmatische Entscheidung des Jah-
res 1949, für die sehr, sehr viele Vernunftgründe 
sprechen. Aber kein einziger vernünftiger Grund 
spricht dafür, daß die Sozialversicherung das ein-
zige wirklich Währungsbeständige in unserem 
Lande ist. Ich glaube nicht, daß es mit der Sozial-
versicherung irgend einem Arbeitnehmer möglich 
sein wird, sei es ein Hilfsarbeiter oder ein hoch-
qualifizierter leitender Angestellter, auf die Dauer 
den erworbenen Lebensstandard fortzusetzen; denn 
dazu ist die Sozialversicherung viel zu breit solida-
risch angelegt. 

(Abg. Killat: Sie sind also für einen kleinen 
Personenkreis?) 

Ich bin der Meinung, daß wir wahrscheinlich bald 
durch die harte Welt der Tatsachen auf diesen Weg 
gestoßen werden, daß die künftige soziale Sicherung 
sowohl des einfachen Arbeiters wie des hockqualifi-
zierten Angestellten in einer Art Mischsystem an-
gelegt werden wird, daß die Sozialversicherung in 
ihrer breit gelagerten Solidarität eine beitragsge-
rechte Grundsicherung geben wird und daß darüber 
hinaus der einzelne seinen Lebensstandard durch 
private Abschlüsse, die den Charakter der Vererb-
barkeit und des Eigentums haben, sichern wird. 60 % 
der deutschen Arbeitnehmer haben diesen Weg 
schon eingeschlagen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Sie bekommen 
keinen 'Beifall bei Ihrer Fraktion, Herr 

Franz!) 

— Herr Professor, ich wüßte wohl, was ich sagen 
müßte, um Beifall zu kriegen; aber darauf kommt 
es mir im Augenblick nicht an. 

Noch ein Wort zur Dynamisierung. Es ist kein 
Zweifel, daß der Gedanke der Dynamisierung einer 
Versicherungspflichtgrenze in fast allen Fraktionen 
dieses Hauses Anhänger hat. Ein Argument, das ich 
nicht von der Hand weisen möchte, ist das, daß un-
sere Entscheidung vom Jahre 1957 gewissermaßen 
als innere Logik ,die Dynamisierung zur Folge hätte. 

Nun hat aber im Laufe der Beratungen dieses 
Gesetzentwurfs der Bundesrat einen sehr interes-
santen Vorschlag gemacht. Der Bundesrat hat vor-
geschlagen, daß die Grenze auf das Dreieinhalb-
fache der allgemeinen Bemessungsgrundlage mit 
fortlaufender Dynamisierung angehoben wird. Ich 
möchte hierzu nur ein einziges Argument sagen. Im 
Jahre 1975 werden sich diejenigen, die sich dann 
hier mit der Rentenversicherung befassen müssen, 
bestimmt noch mehr die Köpfe zerbrechen, als wir 
es heute zu tun haben. Nach diesem Vorschlag des 
Bundesrates würde 1975 das versicherungspflichtige 
Einkommen auf 52 560 DM im Jahr angewachsen 
sein. Damit wären wir endgültig beim perfekten 
Versorgungsstaat angelangt, den wir nicht wollen, 
den wir auch weiterhin ablehnen und von dem ich 
sagen möchte, ,daß ich im perfekten Versorgungs-
staat ein gefährliches Symptom der Erschlaffung der 
Spannkraft unserer Kultur sehen würde. — Bitte, 
Herr Schellenberg! 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Franz, sehen Sie, 
daß die Kollegen der CDU/CSU teilweise den Raum 
verlassen, um sich von Ihren Ausführungen zu 
distanzieren? 

(Widerspruch und Lachen bei der CDU/CSU. 
— Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Professor 
Schellenberg, ich halte das nicht für eine korrekte 
Frage. Ich weise sie zurück. 

(Zurufe von der CDU/CSU. — Anhaltende 
Unruhe.) 

Dr. Franz (CDU/CSU) : Ich nehme es auch wirk-
lich nicht tragisch. 

Nachdem ich eingangs erwähnt habe, daß es bei 
der Frage der Versicherungspflichtgrenze ökono-
mische, soziologische und psychologische Momente 
gibt, ein Wort zum ökonomischen Aspekt. Es ist 
gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis, daß die ge-
samten Vorgänge in der Sozialversicherung geld-
politisch expansiv und damit in irgendeiner Weise 
inflatorisch gewirkt haben. Ich möchte allerdings 
hinzusetzen, .daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer in 
vielen Bereichen mit der Politik des sogenannten 
billigen Geldes allzu gern und allzu leicht einver-
standen gewesen sind. Einig sind wir uns darin, daß 
die sozialpolitische Forderung Nr. 1 die Währungs-
stabiltät ist. Denn ein Abweichen von der Wäh-
rungsstabilität würde vor allem 'sozialpolitisch sehr 
zuungunsten der kleinen Leute zu Buche schlagen. 
— Bitte? 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Killat zu einer Zwischenfrage. 

Killat (SPD) : Herr Kollege Dr. Franz, sind Sie 
der Auffassung, daß das sogenannte billige Geld, 
von dem Sie eben sprachen, von seiten der Renten-
versicherungsträger beispielsweise für den sozialen 
Wohnungsbau oder andere sozial bestimmte Ob-
jekte falsch angelegt war? 

Dr. Franz (CDU/CSU) : Herr Kollege Killat, das 
ist ein Mißverständnis. Ich habe den speziellen Vor-
gang der Anlagepolitik der Rentenversicherungsträ-
ger, die durch das Gesetz vorgeschrieben ist, natür-
lich nicht gemeint. 

Ich möchte nur folgendes sagen. Ich sehe in der 
Dynamisierung der Versicherungspflichtgrenze kein 
Mittel zur Stärkung der Stabilisierung, sondern ge-
wissermaßen einen Vorgang, der 01 ins Feuer der 
Inflation gießt. 

(Lebhafte Zurufe von der CDU/CSU.) 

Es ist ein offenes Geheimnis, daß in unserer Frak-
tion Leute waren, die mit guten Gründen der Kabi-
nettsvorlage von 1500 D-Mark zugestimmt hätten, 
aber auch andere, die sich ernsthaft auch mit guten 
Gründen — wie der Kollege Stingl — mit der Dyna-
misierung der Grenze beschäftigt haben. Ich glaube, 
wir haben mit der Grenze von 1800 DM einen guten 
und fairen Kompromiß gefunden. Sein Kernstück ist, 
daß wir eine ganze Reihe von Jahren Ruhe haben 
werden, daß wir ganz nüchtern und sachlich die Pro-
bleme erörtern können, die im nächsten Deckungs-
abschnitt auf uns zukommen. 

Deshalb bitte ich das Hohe Haus, den Antrag des 
Kollegen Killat und der SPD abzulehnen und die 
Ausschußvorlage anzunehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Killat: Diese Ruhe werden Ihnen die 

Wähler nicht gönnen!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Ich möchte nur einige 
Fragen, die in der Hitze des Gefechtes nicht ganz 
klar beantwortet sind, dem Kollegen Schellenberg 
aus Loyalität — angesichts der Zusammenarbeit im 
Ausschuß — eindeutig beantworten. Ich war Zeuge, 
als unser Kollege Stingl im Arbeitskreis unseres 
Parteitages seine Meinung gesagt hat. Ich habe auch 
seine Veröffentlichung sicher so gut gelesen wie 
Sie. Er sprach nicht, wie Herr Killat, von der Einbe-
ziehung des ganzen Volkes oder aller Angestellten 
in eine Zwangsversicherung, sondern er sprach von 
der Öffnung der Rentenversicherung, und zwar von 
einer möglichen Öffnung, die wir gründlich prüfen 
und überlegen wollen, für alle diejenigen, die den 
Wunsch haben, sich selber zu versichern. 

Ich stelle hier fest, daß ein Unterschied besteht 
zwischen einer Versicherung, zu der man gezwun-
gen oder verpflichtet ist, und einer, in der man wäh-

len kann, ob man in der staatlichen Rentenversiche-
rung, in einer individuellen Versicherung, durch 
Eigentumserwerb oder durch welche individuellen 
Sicherungsmaßnahmen auch immer Vorsorge be-
treibt. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Ich glaube, daß man das klarstellen muß. Wir sind 
— ich habe mich gefreut, daß wir das noch an einer 
anderen Stelle in einem gemeinsamen Antrag aus-
drücken werden — für die Erhaltung dieser Wahl-
freiheit. 

Daß die Höhe der Grenze ein heißes Eisen der 
Sozialpolitik ist — wer wollte das verschweigen! 
Wir haben den Mut, zu sagen, daß es auch bei uns 
darüber unterschiedliche Auffassungen gibt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schellenberg.) 

— Sie haben das ja auch im Ausschuß gemerkt. 

Wir sind uns aber darüber einig, daß die Frage, 
von der der Herr Kollege Killat ausgegangen ist, 
hier und heute nicht gelöst werden muß. Eine Lö-
sung des Finanzproblems der Rentenversicherung 
durch Einbeziehung irgendwelcher Personenkreise 
— etwa der noch fehlenden 5 °/o Angestellten — 
wäre völlig falsch angelegt. Mein Kollege Franz hat 
dazu schon einiges gesagt. Ich will nichts wieder-
holen, sondern nur feststellen: es trifft schlicht nicht 
zu, daß die Zahl der Beitragszahler abgesunken ist. 
Sie ist dank der Überbeschäftigung und dank des 
Einsatzes der Gastarbeiter und dank des großen 
Frauenarbeitseinsatzes laufend gestiegen. Wir hof-
fen, daß unsere erfolgreiche Wirtschaftspolitik dazu 
beitragen wird, daß das auch in Zukunft — im Inter-
esse der Finanzierung der Renten von morgen — so 
bleiben wird. 

Herr Kollege Killat, Sie haben in Ihren Ausfüh-
rungen weiter behauptet, Angestellte würden den 
Schutz der Sozialversicherung verlieren. Ich muß 
diese falsche Formulierung leider oft lesen und 
hören. Niemand verliert den Schutz der Sozialver-
sicherung, wenn er die Pflichtversicherungsgrenze 
überschreitet. Wenn er sie überschreitet, war er ja 
vorher drin. Er hat, wie wir alle wissen, das Recht 
auf freiwillige Weiterversicherung. 

Lassen Sie mich jetzt noch ein politisches Wort zu 
Ihrer Begründung und zu dem sagen, was Sie hin-
sichtlich der Einbeziehung aller ausgeführt haben, 
sowie zu den Vergleichen, die Sie hier aufgestellt 
haben. Wenn Berufsstände über Kammern und Be-
rufsverbände in der Regie ihrer eigenen Berufs-
organisation, ihres Verbandes oder ihres Kammer-
bezirkes, eine eigene selbstverantwortliche Ver-
sicherung eingerichtet haben, dann beruht diese auf 
dem Prinzip der Selbstverantwortung und der eige-
nen Entscheidung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich stelle weiter fest, Ihre Behauptung, daß wir 
die gesamte Landwirtschaft in die Sozialversiche-
rung — Sie haben gesagt: ohne Rücksicht auf Besitz 
und Größe des Eigentums — einbezogen haben, ist 
schlicht falsch. Die Altershilfe der Landwirtschaft 
wird nicht im Rahmen der Rentenversicherung der 
Arbeitnehmer vollzogen. Sie ist eine im Rahmen 
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des Strukturprogramms der Landwirtschaft gegebene 
Hilfe für Altenteiler gekoppelt an die Hofabgabe. 
Das ist etwas völlig anderes als das, was in sozia-
listischen oder halbsozialistischen Ländern geschieht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich will mich sehr beeilen und deshalb nur auf die 
Punkte eingehen, zu denen der Kollege Franz nicht 
mehr gekommen ist, obwohl es noch mancher Klar-
stellung bedürfte. 

Sie haben gesagt, es sei dringend notwendig, 
nachzuweisen, daß die Finanzierung der Rentenver-
sicherungen entscheidend davon abhänge, daß alle 
Angestellten zur Solidarhaftung hinzugezogen wür-
den. Ich erkläre Ihnen — und Sie werden keinen 
Versicherungsmathematiker, auch keinen Mathema-
tiker der Rentenversicherungsträger finden, der da 
widersprechen kann —, daß selbst bei Einbezie-
hung aller Angestellten in die Rentenversicherung 
die Finanzprobleme der Rentenversicherung von 
morgen — nicht von heute, erfreulicherweise erst 
von morgen — nicht gelöst werden können. Da 
stimme ich dem Kollegen Franz zu: notwendige Sa-
nierungsmaßnahmen können immer nur begrenzt 
durch Einbeziehung weiterer Personenkreise erfol-
gen, weil die Belastung durch Leistungen folgt. 

Der Herr Bundesarbeitsminister hat das ausdrück-
lich erklärt. Er hat, ich glaube, sogar vor diesem 
Hause, festgestellt, daß die Finanzierung der Ren-
tenversicherung bis zum Ende des ersten Deckungs-
abschnitts gesichert ist. Wir haben das bei der Be-
ratung der versicherungstechnischen Bilanz ebenso 
festgestellt. 

Es ist weiter nachgewiesen, daß die Vermögens-
bildung bei den Rentenversicherungsträgern durch 
den starken Anstieg der Löhne und Gehälter dank 
einer positiven Tarifpolitik, aber zuletzt auf der 
Grundlage einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik 
möglich war. Was mit Beginn des zweiten Deckungs-
abschnitts geschieht, das wird, hoffe ich, unsere 
gemeinsame Sorge sein. 

Lassen Sie mich bei vollem Verständnis für Ihre 
Sorgen, meine Herren und Damen von der SPD — 
Sie werden uns ja hoffentlich bald sagen, wie Sie 
die Volksversicherung, die Sie planen, finanzieren 
wollen —, erklären, daß ich über das, was Sie im 
„Vorwärts" am 4. November veröffentlicht haben, 
im Prinzip gar nicht so böse bin. Sie haben geschrie-
ben: „Die Sozialpolitik hat wesentliche Vorausset-
zungen dafür geschaffen, daß sich der einzelne in 
der Gesellschaft frei entfalten und sein Leben in 
eigener Verantwortung gestalten kann." Diese mo-
dernen liberalen Grundsätze, die im „Vorwärts" zu 
lesen sind, könnten wir bejahen. Aber zu dieser 
freien Gestaltung des Lebens gehört auch die Ent-
scheidung des Personenkreises, der sich unterschied-
liche Vorstellungen von der Höhe und der Form 
seiner Sicherung macht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich möchte Ihnen entgegenstellen, was Herr Pro-
fessor Erhard hier in der Regierungserklärung ge-
sagt hat, nämlich daß soziale Sicherheit auch in Zu-
kunft eine Notwendigkeit ist. Selbstverständlich  

haben auch leitende Angestellte und Angehörige 
freier Berufe ein Sicherungsbedürfnis. Aber wie sie 
dieses Sicherungsbedürfnis befriedigen und wo die 
Grenze des staatlichen Zwangs ist, — da scheiden 
sich die Geister, da scheiden sich diejenigen, die an 
den kollektiven Zwang glauben, von denjenigen, 
die das individuelle Sicherungsbedürfnis und die 
selbstverantwortliche Entscheidung immer noch 
höher schätzen. Darüber sollten wir in aller Ruhe 
sprechen, meine Herren und Damen von der Opposi-
tion, sowohl über die Volks-Zwangsversicherung 
wie über die Schwedenplatte, über die englische 
Krankheit 

(Abg. Behrendt: Und deutsche Rachitis!) 

oder über sonstige Ideen, die Sie auf diesem Gebiet 
in Zukunft mit uns diskutieren werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Beh

-

rendt: Das ist unerhört, was Sie sich da 
erlauben! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

— Das ist nicht unerhört, sondern eine sachliche 
Darstellung der heißen, Eisen, über die wir im 
Wahlkampf sprechen werden. 

(Anhaltende Unruhe bei der SPD.) 

— Regen Sie sich doch nicht so auf! Ich tue Ihnen 
ja gar nichts. Wenn Ihr Kollege Herr Generaldirek-
tor Alex Möller jetzt hier wäre, der etwas von 
Versicherungsmathematik versteht, würde ich ihn 
hier an dieser Stelle fragen, was die Chose kosten 
soll, und ich hoffe, er würde dann mehr antworten, 
als Herr Schellenberg bis jetzt geantwortet bzw. 
bekanntgegeben hat. 

(Heiterkeit in der Mitte.) 

Ich schließe mit einem Satz, den Bundesminister 
Blank in einer seiner letzten Reden im Zusammen-
hang mit dieser Entscheidung für den totalen Ver-
sorgungsstaat gesprochen hat. Er hat das selbst-
verständlich für die Bundesregierung gesagt und er 
hat es auch für unsere Bundestagsfraktion gesagt, 
die mit dieser Grundauffassung der Bundesregierung 
übereinstimmt. Ich zitiere — ich darf das, Herr 
Präsident. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Bitte schön! 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : 

Wir wollen diesen Weg nicht gehen. Wir brau-
chen diesen Weg auch nicht zu gehen, weil der 
gestiegene und immer weiter steigende Massen-
wohlstand der modernen Sozialpolitik die Mög-
lichkeit gibt, der ständigen Ausweitung der so-
zialpolitischen Aktivität des Staates das Gegen-
gewicht einer personalen Verantwortung ent-
gegenzusetzen. 

Um diese personale Verantwortung geht es uns in 
der Sozialpolitik! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ollesch. 
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Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Diskussion um die 
Versicherungspflicht und die Versicherungsfreiheit 
in der Angestelltenversicherung war immer eine 
bewegte Diskussion, und ich stelle mir vor, wie 
es heute hier zugegangen wäre, wenn der Aus-
schuß dem Regierungsentwurf gefolgt wäre und 
auch die Arbeiter von einem bestimmten Einkommen 
an versicherungsfrei gestellt hätte. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Dann würden wir wahrscheinlich heute noch um 1/29 
über diesen Punkt sprechen und wären noch nicht 
so weit wie jetzt. 

(Abg. Killat: Darüber können wir uns  in  der 
September-Wahl unterhalten!) 

Nun, meine Damen und Herren, wir haben aus ganz 
bestimmten Gründen der Einführung einer Ver

-

sicherungspflichtgrenze für Arbeiter widersprochen, 
nicht, weil wir der Meinung sind, es gebe keine 
Arbeiter, die nicht schutzbedürftig wären, sondern 
wegen der Praktikabilität dieses Gesetzes, weil 
das Arbeitseinkommen des Arbeiters im Gegensatz 
zu dem des Angestellten in der Regel nicht konstant 
ist, sondern Schwankungen unterworfen ist. Im Zuge 
der modernen Arbeitsplatzbewertung und Arbeits-
lohnfindung sind Erschwerniszulagen und Zu-
schläge vom Arbeitslohn auch gar nicht zu trennen. 
Wir hatten also gute Gründe — alle insgesamt —, 
die Versicherungspflichtgrenze in der Arbeiterren-
tenversicherung abzulehnen. 

Meine Damen und Herren, das sollte uns aber 
nicht dazu bewegen, die bewährten Grundlagen in 
der Angestelltenversicherung restlos zu verlassen 
und auch hier die Unterscheidung zwischen Ver-
sicherungspflicht und Versicherungsfreiheit aufzu-
heben. Wenn wir von dem Grundsatz der Schutzbe-
dürftigkeit ausgehen und danach unser soziales 
Rentenrecht aufbauen und die Schutzbedürftigkeit 
an der Höhe des Einkommens festsetzen, werden 
wir bei irgendeinem Einkommen die Versicherungs-
freiheit einführen müssen, und die Grenze, die zur 
Zeit 1250 DM beträgt — das war die Grenze, bei 
der die Schutzbedürftigkeit nicht mehr gegeben 
scheint —, ist recht beachtlich angehoben worden. 

Wir verschweigen nicht, daß wir uns sehr schwer 
getan haben, dieser kräftigen Anhebung zuzustim-
men, weil wir der Meinung sind, daß derjenige, der 
vom Einkommen her  in  der Lage ist, seine Alters-
sicherung — gleichviel, in welcher Form — selbst 
zu betreiben, nicht zu einer bestimmten Form der 
Alterssicherung gezwungen werden sollte. 

(Beifall und Sehr richtig! bei der FDP.) 

Wir haben uns von Ihnen unterschieden in der Höhe 
der Einkommen, nach der wir die Schutzbedürftig-
keit messen. 

Aber, meine Damen und Herren, nicht unerwähnt 
darf dabei bleiben, daß das Heraufheben der Ein-
kommensgrenzen für die Wirtschaft auch noch einen 
Kostenfaktor bedeutet, der hier in der Diskussion 
ganz untergeht; denn die Fixierung einer Einkom-
mensgrenze oder die Fixierung der Versicherungs-
pflicht bedeutet ja immer noch den Zwang des 

Arbeitgebers, zur Hälfte zur sozialen Sicherung des 
Arbeitnehmers beizutragen. Das geht heute in der 
Diskussion ganz unter. Dabei ist es doch ein be-
achtlicher Gesichtspunkt bei der Festsetzung der 
Höhe der Einkommensgrenze. 

Nun, meine Damen und Herren, Ihrem Anliegen, 
weitere Kreise der Angestellten in die Rentenver-
sicherung einzubeziehen, könnte Rechnung getra-
gen werden, wenn Sie unseren hier schon gestellten 
Anträgen zugestimmt hätten, wonach den höherver-
dienenden Angestellten die Möglichkeit gegeben 
werden sollte, sich freiwillig weiterzuversichern. 
Auf dieses „freiwillig" legen gerade wir besonde-
ren Wert. Wir wollen nicht wie Sie alle zu ihrem 
Glück zwingen, auch die, die nicht dazu gezwungen 
werden wollen und die nicht gezwungen zu werden 
brauchen. Wir wollen vielmehr dem einzelnen die 
freie Entscheidung lassen, wie er seine Sicherheit 
aufbauen will. 

(Beifall bei der FDP.) 

Wir wollten dem höherverdienenden Angestellten, 
der meint, seinen Altersschutz 'in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu finden, die Möglichkeit ge-
ben, durch seine eigenen Beiträge später des Schut-
zes teilhaftig zu werden. Sie sind uns auf diesem 
Wege nicht gefolgt. Sie haben zusammen mit der 
CDU unsere diesbezüglichen Anträge abgelehnt. Es 
geht um die Ermöglichung der freien Entscheidung, 
welchen Schutz man will. Das meinen wir mit  der 

 Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung für 
weitere Kreise. Wir wollen aber nicht den Weg 
gehen, den Sie gehen wollen, nämlich jemand hin-
einzwingen, ob er des Schutzes bedarf oder nicht, 
ob er ihn will oder nicht will. 

Deswegen meinen wir, Ihr Änderungsantrag 
sollte abgelehnt werden und die Ausschußvorlage 
erhalten bleiben. Wir bitten Sie, so zu stimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir können nun 
abstimmen. Kann über die Ziffern 4 und 5 des 
Änderungsantrags der Fraktion der SPD auf Um-
druck 606 zusammen abgestimmt werden? 

(Zustimmung bei der SPD.) 

— Wer dem Antrag Ziffern 4 und 5 des Umdruckes 
606 zustimmt, gebe bitte Zeichen. — Gegenprobe! 
— Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir können dann über Nrn. 2, 3 und 3 a abstim-
men. Wer zustimmt, gebe bitte Zeichen. — Gegen-
probe! — Die aufgerufenen Bestimmungen sind an-
genommen. 

(Zurufe von der SPD: Enthaltungen!) 

— Bei Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe Nr. 3 b auf. Dazu liegt der Änderungs-
antrag Umdruck 610 Ziffer 4 der Fraktion der FDP 
vor. Er wird begründet durch Herrn Abgeordneten 
Deneke. Er hat das Wort. 

Deneke (FPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Gestatten Sie, daß ich in meiner Be- 
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gründung die Anträge Umdruck 610 Ziffern 4, 5 und 
11 zusammenfasse; sie gehören inhaltlich zusam-
men. 

Ich darf die Begründung ganz kurz geben. Es han-
delt sich, wie die Herren aus dem Sozialpolitischen 
Ausschuß wissen, um das Problem derjenigen, die 
in eigenen berufsständischen Einrichtungen ver-
sichert sind. Wir glauben, daß die von uns vorge-
schlagenen Bestimmungen notwendig sind, um die 
Freizügigkeit im Bundesgebiet für diejenigen zu 
gewährleisten, die als Angestellte in solchen berufs-
ständischen Einrichtungen sind und dann als Ange-
stellte in ein anderes Bundesland gehen, in dem 
diese auf die Landesgrenzen beschränkte Versiche-
rungseinrichtung nicht gilt. Es ist notwendig, die 
Freizügigkeit auch für diesen Personenkreis voll 
herzustellen. 

Ich darf außerdem daran erinnern, daß es 'bereits 
eine Entscheidung des Bundessozialgerichts gibt, die 
wir hier mit unseren Änderungsanträgen respektie-
ren möchten. Wir glauben, es wäre schlecht, die Be-
troffenen dadurch auf den Rechtsweg zu drängen, 
daß wir diese Bestimmungen nicht einfügen. Ich 
möchte Sie daher bitten, unseren Anträgen zuzu-
stimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Weigl. 

Weigl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zu dem Änderungsantrag der Fraktion 
der FDP zu Art. 1 § 2 Nr. 3 und zu den weiteren 
Anträgen, die der Herr Kollege Deneke bereits be-
gründet hat, möchte ich für meine Fraktion darauf 
hinweisen, daß das Bundessozialgericht durch ein 
Urteil aus dem vergangenen Jahr den Inhalt des 
Änderungsantrags zu Art. 1 § 2 Nr. 3 bereits vor-
weggenommen und damit geltendes Recht geschaf-
fen hat. Wir brauchen uns also damit nicht mehr zu 
befassen. 

Die weiteren Änderungsanträge der FDP erschei-
nen im Hinblick auf einzelne Versorgungswerke, 
z. B. auf die Bayerische Ärzteversorgung in der 
Bayerischen Versicherungskammer, durchaus ge-
rechtfertigt. Leider aber, Herr Kollege Deneke, gilt 
das nicht für alle 40 Einrichtungen, die auf diesem 
Gebiet bestehen. Die Vorschriften über die Bei-
träge und Leistungen der einzelnen Versorgungs-
werke weisen große Unterschiede auf, so daß man 
weder von Gleichwertigkeit noch von Freizügigkeit 
sprechen kann. Z. B. sind, von Ausnahmen abge-
sehen, die Leistungen der Hinterbliebenenversor-
gung sehr unterschiedlich. Bei Annahme des FDP-
Antrags würden die Betroffenen in der Hinterblie-
benenversorgung bei weitem nicht die Leistungen 
erhalten, die in der gesetzlichen Rentenversicherung 
vorgesehen sind. Weitere gravierende Unterschiede 
bestehen bei den Beiträgen, die zwischen 6 und 14 % 
liegen und zum Teil nach dem Lebensalter abgestuft 
sind. 

Aus all diesen Gründen ist meine Fraktion der 
Auffassung, daß die Regelung der hier aufgeworfe-
nen Fragen, die sicherlich für die Selbständigen von 
großer Bedeutung sind, bis zur nächsten Legislatur-
periode des Bundestages zurückgestellt werden 
sollte. In dieser nächsten Legislaturperiode des Bun-
destages wollen wir uns mit dem Problem der 
Altersversorgung für die freien Berufe insgesamt 
befassen und eine für alle Teile befriedigende Lö-
sung suchen. 

Ich darf ausdrücklich sagen, daß ich es für die 
wenigen Versorgungswerke, für die der Antrag der 
FDP gerechtfertigt ist, bedaure, daß ihnen nicht ge-
holfen werden kann. Aber die Lücken in der Alters-
und Hinterbliebenenversorgung und andere ungün-
stige Regelungen bei den 40 Trägern zwingen uns 
dazu, all diese Fragen nochmals genau zu überden-
ken. Insbesondere aber sollte die Regelung dieser 
Frage im Hinblick auf die von uns beabsichtigte 
Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung für 
alle Selbständigen zurückgestellt werden. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Aber nicht für 
alle Arbeitnehmer?) 

— Herr Kollege Schellenberg, darüber kann man in 
einem anderen Zusammenhang reden. Immerhin ist 
es so, wie Frau Kollegin Kalinke sagte, daß heute 
jeder Angestellte, der die Versicherungsfreigrenze 
von 1800 DM erreicht, die Möglichkeit der freiwilli-
gen Weiterversicherung hat. 

(Abg. Dr. Schellenberg: O nein, Herr Kol- 
lege Weigl, da kennen Sie die Sachlage 

schlecht!) 

— Wir kennen hier auch kein Dogma, Herr Profes-
sor! 

Ich darf Sie also bitten, die Anträge abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir stimmen ab 
über  den Antrag Umdruck 610 Ziffer 4. Wer zustim-
men will, gebe bitte Zeichen. — Gegenprobe! — Der 
Antrag ist abgelehnt. 

Herr Kollege Deneke, wird der Antrag Umdruck 
610 Ziffer 5 aufrechterhalten? 

(Abg. Deneke: Der ist damit erledigt!) 

— Der Antrag unter Ziffer 5 ist erledigt. Wir kön-
nen also über die Nummern 3 b, 3 c und 4 abstim-
men. 

(Zurufe: Ausschußfassung!) 

— Nach der Ausschußvorlage, natürlich! Wer zu-
stimmt, gebe Zeichen! — Das war die Mehrheit; 
angenommen. 

Ich rufe Nr. 5 in der Ausschußfassung auf. Hierzu 
liegt der Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf 
Umdruck 610 unter Ziffer 6 vor. 

(Abg. Stingl: Das ist im ersten Durchgang 
durch die Abstimmung zu § 1 erledigt und 

abgelehnt worden!) 
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Dann rufe ich die Nrn. 6 und 7 auf. 

(Abg. Stingl: Herr Präsident, ich möchte nur 
darauf aufmerksam machen, daß Nr. 7 nach 
der Abstimmung zu § 1 geändert werden 
muß, da der Änderungsantrag der SPD an

-

genommen worden ist! — Abg. Dr. Schel

-

lenberg: Das hatte der Herr Präsident vor

-

hin schon festgestellt!) 

— Nr. 7 wird also in die sich aus der vorausgegan-
genen Abstimmung ergebende Fassung geändert. 
Ich rufe weiter auf Nr. 8, — 9, — ,10 und 11. — Wer 
den aufgerufenen Nummern zustimmt, gebe bitte 
Handzeichen! — Einstimmige Annahme! 

Ich rufe dann Nr. 12 auf. Hierzu liegt auf Umdruck 
610 unter Ziffer 7 der Änderungsantrag der Frak-
tion der FDP vor. 

(Abg. Stingl: Das ist auch erledigt!) 

— Dann Nr. 112 in der Fassung der Ausschußvorlage, 
Nr. 12 a, — Nr. 12 b. Kann ich auch Nr. 13 aufrufen? 
Sind die Änderungsanträge dazu auch erledigt? 

(Zustimmung.) 

Also Nr. 13! 
(Abg. Stingl: Nr. 14 auch!) 

Ich rufe weiter auf Nr. 14 und Nr. 14 a. Ich lasse 
zunächst über die aufgerufenen Nrn. 12 bis 14 a 
abstimmen. Wer zustimmt, gebe Zeichen! — Ein-
stimmige Annahme! 

Dann rufe ich den Änderungsantrag der Fraktio-
nen der CDU/CSU und SPD auf Umdruck 607 unter 
Ziffer 2 auf Einfügung einer Nr. 14 a1 auf. 

(Abg. Stingl: Über den Antrag ist der Sache 
nach schon entschieden worden; er muß nur 

eingefügt werden!) 

— Nr. 14 a1 wird also, wie es in dem Antrag vor-
gesehen ist, eingefügt. 

Dann Nr. 14 b, — 14 c, — 14 d, — 15, — 15 a, 
— 15 b, — 15 c, — 16, —17,  — 17 a, — 18, — 19, 
— 20. — Wer zustimmt, gebe Zeichen! — Einstim-
mige Annahme! 

Dann Nr. 20 a. — Da liegt zunächst der Antrag 
der FDP auf Umdruck 610 unter Ziffer 10 vor. Herr 
Abgeordneter Ollesch begründet. 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Nach der Heraufsetzung 
der Versicherungspflichtgrenze in der Angestellten-
versicherung von 1250 DM im Monat auf 1800 DM 
im Monat wird eine ganze Reihe von Angestellten, 
die bisher versicherungsfrei waren, wieder versiche-
rungspflichtig. Viele dieser Angestellten haben in-
zwischen bei einer Privatversicherung Lebensver-
sicherungsverträge mit einer Laufzeit bis zum 65. Le-
bensjahr in recht beachtlicher Höhe abgeschlossen. 
Für diese Angestellten sieht unsere Vorlage eine 
Befreiungsmöglichkeit vor. Sie können sich auf An-
trag von der Versicherungspflicht befreien lassen, 
weil sie schon über eine Sicherung verfügen. 

Nun wind aber die Entscheidung für diese Ange-
stellten recht schwer. Die Angestellten, die zum Teil  

hohe Versicherungsprämien zahlen müssen, ver

-

lieren, wenn sie sich von der Versicherungspflicht 
befreien lassen, den Arbeitgeberzuschuß in Höhe 
der Hälfte der Beiträge, die zu zahlen wäre, wenn 
sie in die gesetzliche Rentenversicherung gingen. 
Oder sie müssen sich von ihrer einmal eingegange-
nen Lebensversicherung trennen, unter Verlust tren-
nen, wenn sie sich des Vorteils nicht selbst berauben 
wollen. 

Unser Antrag sieht deshalb vor, daß diese Ange-
stellten, die für sich die Befreiung in Anspruch neh-
men, weil sie über eine entsprechende Alterssiche-
rung in Gestalt eines Vertrages mit einer privaten 
Lebensversicherung verfügen, den Arbeitgeberanteil 
ausgezahlt erhalten, auf den 'sie Anspruch hätten, 
wenn sie der allgemeinen Rentenversicherung bei-
träten. 

Mit diesem Antrag vollziehen wir nur einen Akt 
der Gerechtigkeit; denn diesen Angestellten ist es 
sicherlich nicht selbst zuzuschreiben, daß sie in diese 
für 'sie ungünstige Lage gekommen sind. Wir haben 
sie mit der drastischen Heraufsetzung der Pflicht-
versicherungsgrenze erst in diese Lage gebracht. 

Ich bitte Sie, unserem Änderungsantrag zuzustim-
men, in dem es heißt, daß Angestellte, die auf An-
trag nach Art. 2 § 1 des Angestelltenversicherungs- 
Neuregelungsgesetzes von der Versicherungspflicht 
befreit worden sind, gegenüber dem Arbeitgeber 
während der Dauer  der  Prämienzahlung für eine 
Lebensversicherung Anspruch auf die Hälfte der 
Beiträge bis zur Höhe des Beitragsanteils, den der 
Arbeitgeber entrichten müßte, haben. 

Ich und sicherlich viele von Ihnen haben in der 
letzten Zeit eine Reihe von Briefen von Angestellten 
bekommen, die gerade von diesem Problem betrof-
fen sind. Ich meine, daß es keine unbillige Zumutung 
ist, wenn wir Sie bitten, diesen 'berechtigten Wün-
schen durch Annahme unseres Antrags nachzukom-
men. 

(Beifall bei der  FDP.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Teriete. 

Teriete (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Namens der CDU/CSU-Fraktion 
möchte ich Sie bitten, den Antrag der FDP, der 
soeben von Kollegen Ollesch begründet worden ist, 
abzulehnen. Der Regierungsentwurf — und daran 
hat auch die Ausschußberatung nichts geändert — 
sieht vor, daß Angestellte, die wegen der Erhöhung 
der Versicherungspflichtgrenze auf 1800 DM monat-
lich wieder versicherungspflichtig werden, unter be-
stimmten Voraussetzungen auf ihren Antrag hin von 
der Versicherungspflicht befreit werden können. Auf 
Antrag der FDP hin sollen nun die Arbeitgeber 
gesetzlich verpflichtet werden, in solchen Fällen den 
halben Beitrag zu zahlen bzw. zu vergüten. 

Das Anliegen selbst erscheint uns keineswegs 
unbegründet und wird Lauch von uns vertreten. 

(Sehr gut! bei der FDP.) 
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Wir sind jedoch der Meinung, daß es hierzu keiner 
gesetzlichen Regelung bedarf. Diese Angelegenheit 
sollte, wie es  in der Vergangenheit fast immer in 
solchen Fällen geschah, im freien Vertragsrecht zwi-
schen Angestellten und Arbeitgebern oder zwischen 
den Sozialpartnern geregelt werden. Wir würden es 
begrüßen, wenn man hiervon weitgehend Gebrauch 
machte. 

Daher nochmals meine Bitte, den Antrag der FDP 
abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir stimmen ab 
über den Änderungsantrag der Fraktion der FDP 
auf Umdruck 610 Ziffer 10. Wer zustimmt, gebe Zei-
chen. — Gegenprobe! — Der Antrag ist abgelehnt. 

Dann liegt noch der Streichungsantrag der Frak-
tion der FDP auf Umdruck 606 Ziffer 8 vor, der sich 
erledigt, wenn positiv abgestimmt wird. 

Wer der Nr. 20 a zu § 113 zustimmt, gebe Zeichen. 
— Das ist die Mehrheit; Nr. 20 a ist in der Vorlage 
des Ausschusses angenommen. Ich rufe auf die Zif-
fern 21, — 21 a). Wer zustimmt, gebe das Zeichen. 
— Gegenprobe! — Einstimmig angenommen. 

Dann Ziffer 21 ai). Das ist der von Herrn Abge-
ordneten Ollesch bereits begründete Antrag. 

(Abg. Stingl: Der ist erledigt, Herr Präsi

-

dent!) 

— Ist erledigt, entfällt also. 

Ziffern 21 b, 22, 23 a), 23 b), 23 c) und 24. Wer zu-
stimmt, gebe bitte ein Zeichen. — Einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe dann den § 2 insgesamt in der jetzt be-
schlossenen Fassung auf. Wer zustimmt, gebe bitte 
Zeichen. — Gegenprobe! — Einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe § 3 auf. Kann ich ihn insgesamt aufrufen? 

(Zustimmung.) 

Änderungsantrag der FDP Umdruck 610 Ziffer 12! 

(Abg. Stingl: Wobei angenommen ist eine 
Einfügung nach 11 a) !) 

— Ich rufe auf den § 3 mit der soeben von Herrn 
Kollegen Stingl erwähnten Einfügung nach 11 a). 
Wer zustimmt, gebe bitte Zeichen. — Einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe § 4 auf. Sind hier noch Änderungsanträge 
zu bedenken? 

(Abg. Stingl: Da ist der Danziger Antrag! 
Seite 48!) 

— Sie begründen Umdruck 610 Ziffer 16? 

(Abg. Ollesch: Ja!) 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Das Problem, zu dem 
wir den vorliegenden Antrag gestellt haben, ist all-
gemein unter dem Stichwort „Danziger" bekannt-
geworden. Die Danziger Versicherten waren durch 
eine Verordnung vom 22. Januar 1940 in das Reichs

-

versicherungsrecht so eingegliedert worden, als ob 
sie stets im Reich gelebt hätten. Die Danziger Ren-
tenversicherung wurde nach der Abtrennung der 
Freien Stadt Danzig vom Deutschen Reich so weiter-
geführt, als wenn dieser Freistaat Danzig noch zum 
Deutschen Reich gehört hätte. Alle Unterlagen der 
Danziger Versicherten sind durch die Verordnung 
vom 22. Januar 1940 der BfA in Berlin zugewiesen 
worden, und die Danziger sind als reichsdeutsche 
Versicherte behandelt worden. Durch das Fremd- 
und Auslandsrentengesetz vom 25. Februar 1960 hat 
dieses Haus die Rechtsstellung der Danziger rück-
wirkend wiederaufgehoben, und die Danziger sind 
den anderen Versicherten im Fremd- und Auslands-
rentengesetz gleichgestellt worden. Mit unserem 
Antrag wollen wir erreichen, daß die nachgewiese-
nen Beitragszeiten, die den reichsdeutschen Beitrags-
zeiten gleichgestellt waren, auch weiterhin als Ver-
sicherungszeiten im Sinne des § 27 Abs. 1 des An-
gestelltenversicherungsgesetzes gelten. 

Ich darf Sie bitten, diesen Antrag anzunehmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Stingl. 

Stingl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte, diesen Antrag abzulehnen. 
Es ist ein grundsätzlicher Eingriff in das Recht der 
Fremdrentner, wenn wir diesen Antrag annehmen. 
Das Fremdrentenrecht stellt die Vertriebenen so, als 
ob sie in einem gleichen Beruf im heutigen Bundes-
gebiet tätig gewesen wären. Das gilt für alle Ver-
triebenen. Die Annahme des Antrags würde bedeu-
ten, daß es für die Danziger nicht mehr gilt, son-
dern daß für die Danziger eine Einführungsverord-
nung von 1941 gilt. Im übrigen würde diese Ein-
führungsverordnung auch für die Sudetendeutschen 
gelten und dort eine Währungsumrechnung und 
Ähnliches zur Folge haben. Hier würde man zwar 
die Danziger einheitlich mit den Reichsdeutschen 
behandeln, aber dafür die Vertriebenen unterein-
ander wieder unterschiedlich behandeln. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Sehr wahr!) 

Das können wir einfach nicht machen. Das verbietet 
uns die Gerechtigkeit. 

Nun kann ich Ihnen sagen, meine Damen und 
Herren, was der Grund für diesen Antrag ist. Die 
Danziger haben uns immer wieder bestürmt. Sie 
haben Sorge, daß die Einreihung in die höchste 
Gruppe der Angestellten immer wieder nicht ganz 
so erfolgt, wie sie es wollen. Herr Kollege Ollesch, 
das wissen wir. Das kann man aber nicht damit 
lösen, daß man die Gruppen gelten läßt. Die Bei-
tragsgruppen in Danzig waren in Wirklichkeit an-
ders als bei uns. Aber ich wäre dankbar, wenn ich 
hier das, was Sie im Bericht schon festgestellt ha-
ben, Herr Kollege Ollesch, und was Sie vorhin durch 
eine Verbesserung noch deutlicher gemacht haben, 
noch einmal als Meinung des ganzen Hauses fest-
stellen könnte: daß die Versicherungsträger näm-
lich in die Gruppe 1 bei den Angestellten nicht nur 
ehemalige Generaldirektoren einreihen sollen, son- 
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dern daß in diese Gruppe 1 Angestellte hineinge-
hören, die eine eingeschränkte Dispositionsbefugnis 
haben, aber nach heutigen Begriffen zu den Per-
sönlichkeiten in den Betrieben gehören, die mehr 
als nur eine nach Anordnung durchzuführende Tä-
tigkeit ausüben. Ich glaube, das ganze Haus könnte 
damit einverstanden sein, wenn wir an die Ver-
sicherungsträger appellieren, die Gruppe 1 so an-
zuwenden, wie wir es verstehen, und im übrigen die 
Tabellen im Fremdrentenrecht und auch im anderen 
Recht, wo wir sie jetzt bei den Sachbezügen neu 
einführen, als das zu nehmen, was sie sind, näm-
lich als Anhaltspunkte für die individuelle Ein-
reihung. Die Aufzählung der Berufsgruppen muß 
auch noch unter dem individuellen Lebensschicksal 
des einzelnen betrachtet werden und darf nicht nur 
schematisch nach den Worten verstanden werden, 
die darin stehen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 
mir hierin zustimmten und im übrigen den Antrag 
der FDP ablehnten. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir stimmen ab 
über den Antrag der FDP Umdruck 610 Nr. 16. Wer 
zustimmt, gebe bitte Zeichen. — Gegenprobe! — 
Der  Antrag ist abgelehnt. 

Nr. 02 ist schon geändert. Der Änderungsantrag 
auf Umdruck 608 ist angenommen. 

(Abg. Stingl: Ja, der ist vorweg angenom

-

men!) 

Dann rufe ich auf die Nrn. 1, — 2 und 3. — Wer 
ihnen zustimmt — und damit dem ganzen § 4 —, 
gebe bitte Zeichen. — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe § 5 auf. Wer zustimmt, gebe bitte Zeichen. 
— Angenommen. 

Art. 2, § 1 Nrn. 1, 1 a. Wer zustimmt, gebe bitte 
Zeichen. — Einstimmig angenommen. 

Nr. 2! Hierzu liegt der Änderungsantrag Umdruck 
606 Nr. 12 vor. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Ist schon begrün- 
det! — Abg. Ruf: Ich bitte um das Wort!) 

— Der Abgeordnete Ruf hat das Wort. 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Mehrheit dieses 
Hauses, eine knappe Mehrheit, hat heute abend den 
Brückenbeitrag in § 1249 beseitigt. Dadurch ent-
stehen den Rentenversicherungen nach Schätzung 
der Versicherungsmathematiker des Bundesarbeits-
ministeriums Mehraufwendungen von zirka 200 Mil-
lionen DM. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Sie haben aber 
schnell geschätzt!) 

Durch diesen Beschluß, den die knappe Mehrheit 
heute abend gefaßt hat, werden Anwartschaften von 
Versicherten und deren Hinterbliebenen wieder auf-
leben, die nie daran gedacht haben, daß sie in ihrem 
Leben jemals wieder aus diesen Anwartschaften 
eine Rente erhalten würden. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Die werden sich 
aber sehr darüber freuen!) 

— Ja, natürlich, über Taschengeld freut man sich 
immer, Herr Kollege Schellenberg. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Die haben auch 
Beiträge gezahlt!) 

Diese Rentner haben es offensichtlich gar nicht für 
notwendig erachtet, sich weiterhin in der Renten-
versicherung zu versichern und dafür Beiträge zu 
zahlen. Sie waren darauf gar nicht angewiesen. 
Sie haben anderweitig für ihre Alterssicherung ge-
sorgt. 

(Zuruf von der SPD: Ja, durch Sozialhilfe!) 

Und noch eines, Herr Kollege Professor Schellen-
berg! Sie sind doch sonst ein sehr einsichtiger und 
korrekter und loyaler Mann. 

(Heiterkeit.) 

— Ja, natürlich, das will ich dem Vorsitzenden un-
seres Ausschusses sehr gern einmal bescheinigen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Danke sehr!) 

Wir haben bei den gesamten Beratungen gemein-
sam, Herr Kollege Schellenberg, darauf geachtet, 
daß wir den Bestand der am 1. Januar 1957 umge-
stellten Renten nicht antasten. Das geschieht aber, 
wenn wir es bei dem Beschluß, der vorhin gefaßt 
worden ist, belassen. Das sollten wir nicht tun. 

Deswegen machen wir Ihnen den Vorschlag, in 
Art. 2 § 1 Nr. 2 das Datum 31. März 1945 durch das 
Datum 31. Dezember 1956 zu ersetzen, damit wir 
uns auf Versicherungsfälle nach Inkrafttreten der 
Rentenreform beschränken. Ich halte das für sehr 
vernünftig. Das wäre tragbar. Wir würden die Be-
lastungen dann auf ein vertretbares Maß zurück-
drängen. 

Wenn wir es bei dem Beschluß, der vorhin gefaßt 
worden ist, beließen, würden wir die Zahl der klei-
nen und kleinsten Renten erhöhen. Wenn wir uns 
aber auf Versicherungsfälle ab 1957 beschränken, 
stocken wir Renten von Versicherten, die 1948, 1949, 
1950 oder später aus irgendeinem Grund wieder eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen 
mußten und dadurch neue Antwartschaften erwor-
ben haben, auf. Das ist doch sehr vernünftig. 

Ich bitte Sie, diesem meinem Vorschlag zuzustim-
men. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Professor Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir haben vorhin in interfrak-
tionellen Besprechungen versucht, zu einer Einigung 
zu kommen. Wie die Bundesregierung uns erklärte, 
würde die Fassung, die Herr Kollege Ruf jetzt vor-
geschlagen hat, dazu führen, daß alle Menschen, 
die heute 72 Jahre alt und älter sind und die Bei-
träge gezahlt haben, nicht in den Genuß von Lei-
stungen kommen würden. Das kann sozialpolitisch 
nicht verantwortet werden. Deshalb müssen wir 
darauf bestehen, es bei dem Grundsatzbeschluß, der 
zu § 1 gefaßt wurde, zu belassen. 

(Beifall bei der SPD.) 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Stingl. 

Stingl (CDU/CSU) : Herr Kollege Schellenberg, 
Ihr Antrag ist damit zurückgezogen? 

(Abg. Dr. Schellenberg: Nein!) 

— Nein? Der bleibt bestehen?! Ihr Antrag hat wie-
derum zur Folge, daß einer, der 1925 berufsunfähig 
geworden ist und heute noch lebt, obwohl er seither 
nie eine Rente bekommen, nie einen Beitrag ge-
zahlt hat, jetzt nachträglich eine Rente von viel-
leicht 2 DM bekommt. 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Wieviel? 
Von 2 DM?) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Bitte, Herr Abge-
ordneter Schellenberg! 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Kollege Stingl, es 
handelt sich um sehr alte Menschen. Sie können 
nachher unserem Antrag auf Gewährung von Min-
destrenten zustimmen. Dann wird auch diesen alten 
Menschen eine Mindestrente gesichert. 

(Abg. Stingl: Dies eben nicht!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir stimmen ab 
über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
auf Umdruck 606 Ziffer 12. Wer zustimmt, gebe 
bitte ein Zeichen. — Gegenprobe! — Der Antrag 
ist abgelehnt. 

(Abg. Stingl: Jetzt kommt der Antrag von 
Herrn-Ruf, das Datum zu ändern!) 

— Liegt der Antrag schriftlich vor? 

(Abg. Ruf: Nein! — Abg. Dr. Schellenberg: 
Herr Präsident, ich glaube, die Abstimmung 

war nicht ganz klar!) 

— Doch, doch! 

(Abg. Dr. Schellenberg: Nein!) 

— Das Ergebnis war klar. Dem Antrag haben, wenn 
ich das noch sagen darf, SPD und FDP zugestimmt. 
Die CDU/CSU hat, wie die Besetzung jetzt war, den 
Antrag mit eindeutiger Mehrheit abgelehnt. Das 
Präsidium war sich auf jeden Fall über die Situation 
klar. 

Bitte, Herr Abgeordneter Ruf. 

Ruf (CDU/CSU) : Ich darf den Antrag wieder-
holen. Auf Seite 50 soll unter Nr. 2 das Datum 
„31. März 1945" durch „31. Dezember 1956" ersetzt 
werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir stimmen über 
den Antrag ab, in Nr. 2 das Datum „31. März 1945" 
durch „31. Dezember 1956" zu ersetzen. Wer zu-
stimmt, gebe bitte Zeichen. — Gegenprobe! — Das 
erste war die Mehrheit; es ist so beschlossen. Nr. 2 
ist also in dieser Fassung angenommen. 

Ich rufe dann die Nrn. 3, 4 und 5 auf. Wer zu-
stimmt, gebe bitte Zeichen. — Einstimmig ange-
nommen. 

Dann rufe ich den Änderungsantrag der CDU/CSU 
und SPD auf Umdruck 607 Ziffer 4 auf. Wer zu-
stimmt, gebe bitte Zeichen. — Einstimmige Annah-
me. Damit ist also die Nr. 5 1 eingefügt. 

Ich rufe dann die Nrn. 5 a, 6 und 7 auf. Wer zu-
stimmt, gebe Zeichen. — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe dann Nr. 8 auf. Hierzu liegen die Ände-
rungsanträge auf Umdruck 606 Ziffern 13 und 14 
vor. 

Das Wort zur Begründung hat Herr Abgeordneter 
Frehsee. 

Frehsee (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich begründe jetzt die Ziffern 13 und 
16 zu Art. 2 § 1 Nr. 8 und § 2 Nr. 8 des Ausschuß-
berichts. Diese Anträge betreffen den § 55 
des Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsge-
setzes und den § 54 des Angestelltenversicherungs- 
Neuregelungsgesetzes. In der Sache betreffen sie 
die Neubewertung der Sachbezüge, die vor dem 
31. Dezember 1956 stark unterbewertet waren. Diese 
Unterbewertung ging häufig über 50 % hinaus. 

Bei der Rentenreform haben wir versucht, das 
Problem für die vor dem 31. Dezember 1956 liegende 
Zeit dadurch zu regeln, daß wir den Altrentnern 
einen pauschalen Zuschlag von 10 % zu ihrer per-
sönlichen Rentenbemessungsgrundlage gewährt 
haben. Das regelt der Absatz 1 der beiden genann-
ten Paragraphen. Bei den Neurentnern haben wir 
das Problem dadurch zu lösen versucht, daß wir 
ihnen zu ihrer persönlichen Bemessungsgrundlage 
für die Zeiten, in denen sie auch mit Sachbezügen 
entlohnt worden sind, einen Zuschlag von 20 % 
gewährt haben. 

Mittlerweile hat sich herausgestellt, daß die 
Zuschläge unzureichend waren. Deswegen haben wir 
diese Vorschläge gemacht, um die Sache neu zu 
regeln. Sie haben ein ganz beträchtliches Gewicht. 
Darf ich Sie auf folgendes aufmerksam machen. § 55 
erfordert etwa die Hälfte des Gesamtbetrages, der 
für diese Härtenovelle aufgewendet wird. 

(Abg. Stingl: Sehr richtig! Das ist auch 
schwerpunktmäßig der wichtigste!) 

Insgesamt sind es, wie wir von Herrn Ollesch ge

-

hört haben, etwa 600 Millionen DM. Das hier kostet 
etwas über 290 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, für einen Teil der Be-
troffenen — das sind Arbeitnehmer in der Land-
wirtschaft, in der Hauswirtschaft, im Gesundheits-
dienst und darüber hinaus noch einige andere Ar-
beitnehmer, die nicht diesen drei Wirtschaftsgrup-
pen angehören und trotzdem teilweise mit Sachbe-
zügen entlohnt wurden — bringt die Härtenovelle 
Verbesserungen, insbesondere für die, die unter-
durchschnittlich verdient haben. Davon gibt es zwei-
fellos viele in der Landwirtschaft. Darüber hinaus 
bringt sie Verbesserungen für die, die unterver-
sichert waren. Berechnungen der Gewerkschaft Gar-
tenbau, Land- und Forstwirtschaft haben ergeben, 
daß diese Verbesserungen etwa 64 % der überprüf-
ten Fälle betreffen. 36 % der von der Gewerkschaft 
überprüften Fälle bringen Verschlechterungen ge- 
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genüber der bisherigen Regelung in § 55 Abs. 2 
des Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsge-
setzes, wonach 20 % Zuschlag zur persönlichen Be-
messungsgrundlage für die Zeiten der teilweisen 
Entlohnung mit Sachbezügen gewährt worden sind. 

Aber zu diesem Problem im ganzen will ich mich 
nicht äußern, sondern zu einem Teilproblem. Der 
Ausschuß schlägt nämlich vor — bitte schlagen Sie 
auf: Seite 52 des Ausschußberichts, § 55 Abs. 2, 
rechte Spalte —: 

Wird glaubhaft gemacht, daß der Versicherte 
während mindestens fünf Jahren für eine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung neben Barbe-
zügen in wesentlichem Umfang Sachbezüge er-
halten hat, so sind bei Renten . . . 

die dann folgenden Tabellen anzuwenden. Das ist 
eine Verschlechterung gegenüber dem bisherigen 
Zustand. Sie entspricht natürlich nicht dem Ziel der 
Härtenovelle, die doch Verschlechterungen ausglei-
chen soll. Die Regelung entspricht auch nicht dem 
erklärten Ziel der gesamten Reform der Rentenver-
sicherung, das doch war, die Rente nach der Lebens-
arbeitsleistung des Versicherten zu bestimmen. Des-
wegen also diese Bestimmungen in § 55 und § 54. 

Bisher gab es in Abs. 2 diese Festlegung auf eine 
bestimmte Zeitspanne nicht. Die fünfjährige Begren-
zung ist neu hineingekommen. Auch in der Regie-
rungsvorlage hat sie nicht gestanden. Die Regie-
rungsvorlage hat aus dem geltenden Recht die Klau-
sel übernommen, in der es heißt: „für die Zeiten 
vor dem 1. Januar 1957, in denen die Vorausset-
zungen des Abs. 1 (des § 55) erfüllt sind". 

Es hat einen langen Streit darüber gegeben, wie 
dieser Abs. 2 auszulegen war. Die Versicherungs-
träger haben im Interesse ihrer Finanzen diese Be-
stimmung dahin ausgelegt, daß auch für den Abs. 2, 
d. h. für die Neurentner, eine Zeitspanne von 10 
Jahren zugrunde zu legen sei. Es hat einen Streit 
vor den Sozialgerichten gegeben, der am 25. Februar 
dieses Jahres durch Urteil des Bundesozialgerichts 
entschieden worden ist. Das Urteil besagt: die Be-
zugnahme auf Abs. 1 bedeutet nicht, daß für Neu-
rentner auch diese Bedingung der zehnjährigen teil-
weisen Entlohnung mit Sachbezügen zu erfüllen ist. 
Das ist also nun geltendes Recht. Dieses geltende 
Recht wird durch die Bestimmung in Abs. 2, die der 
Ausschuß vorschlägt, verschlechtert. 

Der Antrag, den wir Ihnen für die beiden Ge-
setze vorlegen, läuft darauf hinaus, die Regelung 
wiederherzustellen. Wir verzichten darauf, eine zeit-
liche Begrenzung völlig herauszulassen. Wir meinen, 
daß aus Gründen der verwaltungsmäßigen Durch-
führbarkeit eine Begrenzung auf ein Jahr ange-
bracht ist. Der Antrag bezweckt also, die Bestim-
mung „mindestens fünf Jahren" in Abs. 2 zu erset-
zen durch „mindestens einem Jahr". Damit würden 
wir dem Urteil des Bundessozialgerichts gerecht. 
Mit der Bestimmung, die der Ausschuß vorschlägt, 
würden das Ziel der Rentenversicherungs-Neurege-
lungsgesetze und dieser Härtenovelle nicht erreicht. 
Mit dem Ziel, das, wie ich sagte, doch darin zu 
sehen ist, daß die Renten nach der wirklichen Le-
bensarbeitsleistung der Versicherten bemessen wer-

den sollen, wäre es unvereinbar, beispielsweise 
einen Arbeiter, der 5 Jahre bei unterbewerteten 
Sachbezügen gearbeitet hat, von der vorgesehenen 
Erhöhung der Arbeitsentgelte auszuschließen. 

Ich bitte Sie sehr, im Interesse der Wirksamkeit 
dessen, was heute insgesamt beschlossen wird, auch 
im Bereich der Landwirtschaft und der Hauswirt-
schaft und des Gesundheitsdienstes, diesem Antrag 
zuzustimmen. 

Im zweiten Teil der Ziffern 13 und 16 machen 
wir Ihnen den Vorschlag, diese Bestimmung nur für 
diejenigen vorzusehen, die tatsächlich voll beschäf-
tigt waren. Ich sagte schon zu Beginn meiner Aus-
führungen, daß durch die Neuregelung der §§ 54 
und 55 diejenigen sehr viele Vergünstigungen er-
halten, die unterdurchschnittlich verdient haben 
oder unterversichert waren, vermutlich auch sehr 
viele, die nicht voll beschäftigt waren. Wir muten 
Ihnen nicht zu, für diejenigen, die nicht voll be-
schäftigt waren, jetzt auch die Bestimmung in Abs. 2 
entsprechend unserem Antrag zu ändern. Deswe-
gen haben wir hinzugefügt, daß diese Vorschrift 
nur für Versicherte gelten soll, die mindestens zwei 
Drittel der üblichen durchschnittlichen Wochen-
arbeitszeiten erreichen. Wir glauben, daß wir damit 
allen Gesichtspunkten Rechnung getragen haben, 
und bitten Sie, diesem sicherlich sehr begründeten 
Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kühn. 

Kühn (Hildesheim) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wir haben uns über 
diese Frage schon im Ausschuß sehr eingehend 
unterhalten. Die Veranlassung war das vom Kolle-
gen Frehsee zitierte Urteil des Bundessozialgerich-
tes vom 25. Februar 1965. Dieses Urteil des Bundes-
sozialgerichtes wird aber auch durch Ihren Antrag 
nicht in vollem Umfange erfüllt. Wenn Sie  sich näm-
lich nach ihm richten würden, müßten Sie die Frist 
überhaupt fallen lassen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Sie können ja einen 
Änderungsantrag stellen, Herr Kollege 

Kühn!) 

— Ich denke nicht daran, Herr Professor; das wäre 
sehr schön. Ich will ja gerade deutlich machen, 
warum wir das nicht tun und warum wir Ihrem An-
trag nicht folgen. 

Ich sagte schon, daß das, was  in  dem Urteil des 
Bundessozialgerichtes ausgesprochen wird, auch 
durch diesen Antrag nicht in vollem Umfange er-
reicht wird. Wir glauben aber — hier darf ich mich 
auf das beziehen, was wir im Ausschuß miteinander 
diskutiert haben —, daß eine ganze Reihe von 
Schwierigkeiten — auch Nachweisschwierigkeiten 
— ausgelöst werden, wenn man auf eine Frist von 
einem Jahr heruntergeht. Das wird insbesondere 
dann der Fall sein, wenn man das aus verwaltungs-
mäßigen Gründen tun will. Das kommt ja auch in 
dem zweiten Teil Ihres Antrages zum Ausdruck. 
Herr Kollege Frehsee, ich sehe hier wirklich 
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schwarz. Ich kann mir vorstellen, welche Verwal-
tungsschwierigkeiten auftreten, wenn im einzelnen 
geprüft werden soll, db wirklich zwei Drittel der üb-
lichen durchschnittlichen Wochenarbeitszeit erreicht 
sind. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Es  soll glaubhaft 
gemacht werden!)

— Herr Professor, wir wissen doch alle, welche Ver-
waltungsschwierigkeiten und möglicherweise Ver-
waltungsstreitverfahren dadurch neu entstehen kön-. 
nen. Uns ist auch bekannt, wie sehr die Sozial-
gerichte ohnehin belastet sind. Wir sollten also nicht 
Wege öffnen, die diesen Zustand noch verschlim-
mern. 

Ich bitte im Namen meiner 'Fraktion, es bei der 
Ausschußvorlage zu belassen, die eine Frist von 
fünf Jahren vorsieht, und den Antrag der SPD abzu-
lehnen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Frehsee. 

Frehsee (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Herr Kollege Kühn meint, wir hät-
ten mit unserem Antrag dem Urteil des Bundes-
sozialgerichtes nicht voll entsprochen, weil wir die 
Frist von fünf Jahren in eine Frist von einem Jahr 
umwandeln wollen. Das ist doch der Fall. Mit Er-
laubnis des Herrn Präsidenten darf ich ganz kurz 
eine Stelle aus der Begründung des Urteils des Bun-
dessozialgerichtes 'verlesen: 

Der Senat hat auch erwogen, ob gegen die von 
ihm gegebene Auslegung des Absatzes 2 etwa 
spreche, daß sie die Rentenversicherungsträger 
mit einer Verwaltungsarbeit belaste, die in 
keinem angemessenen Verhältnis zu den durch 
die Anwendung des Absatzes 2 im Sinne dieser 
Auslegung sich ergebenden Aufbesserungen der 
Renten stehe. Hiervon kann jedoch einmal des-
wegen nicht gesprochen werden, weil Absatz 2 
einen besonderen Antrag des Versicherten vor-
aussetzt und sodann vor allem deswegen, weil 
die Vorschrift dem Versicherten nicht nur die 
Beweislast, sondern auch die Beweisführungs-
last auferlegt. Zwar wird es Fälle geben, in 
denen Anträge nach Absatz 2 schon bei Unter-
versicherungszeiten von geringer, vielleicht 
nicht einmal ein Jahr erreichender Dauer ge-
stellt werden. In solchen Fällen besteht in der 
Tat ein Mißverhältnis zwischen der erforder-
lichen Verwaltungsarbeit und der geringen 
Rentenerhöhung, die sich aus ihr ergibt.... 

Diesem Teil der Begründung des Urteils des Bun-
dessozialgerichts haben wir Rechnung getragen, in-
dem wir auf die zeitliche Begrenzung nicht insge-
samt verzichtet haben, sondern statt fünf Jahre 
Begrenzung gesagt haben: ein Jahr. Es bedeutet 
keine Rückgängigmachung der Verbesserung, die Sie 
mit den §§ 55 und 54 bezwecken, wenn Sie jetzt 
diese Fünfjahresgrenze einführen wollen. 

Ich bitte Sie nochmals dringend, im Interesse der 
Sache, im Interesse der Betroffenen und im Inter-

esse der Zielsetzung dieser Härtenovelle dem so-
zialdemokratischen Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir stimmen ab 
über den Änderungsantrag der SPD Umdruck 606 
Ziffer 13. Wer zustimmen will, gebe bitte das Zei-
chen. — Gegenprobe! — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag Umdruck 606 Ziffer 14. 
— Zur Begründung hat das Wort der Abgeordnete 
Geiger. 

Geiger (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wir haben soeben durch unseren Beschluß 
die Renten, deren Verdienstgrundlage zu einem 
großen Teil aus Sachwerten besteht, im Rahmen der 
Härtenovelle etwas besser gestellt. Leider haben 
Sie unserem weitergehenden Antrag nicht statt-
gegeben. Trotzdem erfolgt eine Verbesserung für 
diejenigen Beschäftigten, deren Einkommen — ich 
will es noch einmal betonen — zu einem großen 
Teil aus Sachwerten bestanden hat. Diese Korrek-
tur ist notwendig, weil eine falsche Bewertung ein-
mal der Sachwerte, zum anderen abe r  auch der Lei-
stung dieser Menschen die Grundlage für ihre Ent-
lohnung war. 

Das, was für die Sachwerte gilt, wollen wir Sozial-
demokraten auch für denjenigen Beschäftigtenkreis 
anerkannt haben, der zwar keine Entlohnung in 
Sachwerten erhalten hat, der aber infolge seiner 
Beschäftigung in vielerlei Industriezweigen ein Ein-
kommen erreicht hat, das gleich niedrig oder in vie-
len Fällen sogar noch geringer war als das Ein-
kommen derjenigen, die ihre Entlohnungen in Sach-
werten erhalten haben. 

Dabei handelt es sich um ein großes Problem. Ich 
muß wieder einmal darauf hinweisen, daß heute 
immer noch 8,4 % der Männer und 55,6 % der 
Frauen in der Invalidenversicherung eine Rente un-
ter 100 DM erhalten. 

(Zuruf der Abg. Frau Kalinke.) 

44,3 % der Männer und 96,3 % der Frauen erhalten 
eine Rente unter 200 DM. Alle diese Renten sind 
nicht etwa nur wegen eines nur teilweise erfüllten 
Versicherungsverhältnisses so niedrig geworden, 
sondern der größte Teil dieser Renten ist deshalb 
so niedrig, weil die Arbeitsleistung dieser Men-
schen in einem Industriezweig, beispielsweise in 
der Tabakindustrie, der Textilindustrie oder der 
Holzindustrie, ebenso falsch bewertet worden ist, 
wie das bei den Sachwertbeziehern auch der Fall 
war. 

Es ist interessant, in einem solchen Zusammen-
hang wieder einmal in alten Tarifordnungen zu stö-
bern. Dort kann man feststellen, daß im Jahre 1939 
in der Textilindustrie Löhne von 24 Pf gar keine 
Seltenheit waren und 25jährige gelernte Textil-
arbeiter damals 52 Pf pro Stunde erhalten haben. 
Beispiele aus der Holzindustrie und der Spielwaren-
industrie will ich gar nicht bringen. Aber Sie können 
schon aus diesen Zahlen deutlich sehen, daß daraus 
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eben die von mir genannten niedrigen Renten ent-
standen sind. 

Es ist deshalb ein Akt der Billigkeit, auch für die-
sen Personenkreis eine Mindestrente einzuführen, 

(Beifall bei der SPD) 

die zumindest so hoch ist wie die in der Tabelle 
genannten Werte für die Sachwertbezieher. Wir 
meinen, daß das ein billiges Verlangen ist, das auch 
entsprechend in die Tat umgesetzt werden sollte. 
Die Jahresarbeitsverdienste, die sich aus solchen 
niedrigen Verdiensten ergeben, reichen nicht aus, 
das gleiche Ziel zu erreichen, das wir berechtigter-
weise für die Sachwertbezieher als notwendig und 
richtig herausgestellt haben. Hier handelt es sich 
um eine wirkliche Härte, und wir sollten im Rahmen 
der Härtenovelle alles tun, um diese größte Härte 
zu beseitigen. Übrigens muß diese Härte von den 
Beteiligten ein ganzes Leben lang getragen werden, 
zunächst einmal durch das Mindereinkommen für 
die gleiche Arbeitsleistung und dann noch durch 
die daraus resultiernde mindere Rente, die in die-
sem Fall noch niedriger ist als die Rente für die 
Sachwertbezieher. Wir sollten deshalb wenigstens 
eine Mindestrente ermöglichen, die der Höhe nach 
mindestens der Rente entspricht, die sich aus der 
Tabelle für die Bezieher von Sachwerten ergibt. 

Herr Kollege Ollesch, Sie haben so beredt davon 
gesprochen, daß es nicht logisch sei, wenn die 
Höchstrenten begrenzt würden und keine Mindest-
rente eingeführt worden sei. Das Haus ist Ihnen 
nicht ganz gefolgt, aber sie könnten jetzt unter Be- 
weis stellen, daß die FDP logisch denkt und dieser 
notwendigen Korrektur zustimmt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich meine, wir sollten das tun. Es gibt keine Begrün-
dung dafür, nur den einen besserzustellen, der zu-
fälligerweise zum Teil Sachwerte in der Entlohnung 
gehabt hat, und den anderen, der nur Barbezüge 
gehabt hat, schlechterzustellen. Meine Damen und 
Herren, das ist nicht nur eine materielle Frage, 
obwohl gerade das Materielle und die materielle 
Grundlage von besonderer Bedeutung sind. Ich 
meine, das ist auch eine Frage der Gleichbehandlung 
vor dem Gesetz. Ich will nicht gerade das Grund-
gesetz strapazieren, aber wir sollten uns anstrengen, 
gleiche Tatbestände auch gleich zu behandeln, und 
sollten diese Entscheidung treffen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr.  Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Stingl. 

Stingl (CDU/CSU) : Herr  Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich freue mich, daß ich auf dem Wege 
hierher die Bemerkung vom Kollegen Schmidt ge-
hört habe: „Das begreife ich sogar!" Denn wir sind 
ja hier immer so ein bißchen in der Gefahr, sozial-
chinesisch zu sprechen, Herr Kollege Schmidt. Aber 
offenbar ist das keine Sache, die man nicht ver-
stehen kann. Es handelt sich einfach um folgendes. 
Wir korrigieren diejenigen Renten, bei denen das 
frühere Einkommen bestimmt war vom Barbezug  

und vom Sachbezug — Essen, Kost insgesamt, Woh

-

nung, das war die Lebensgrundlage —; neben 'dem 
Barbezug stand noch etwas anderes. 

Jetzt wollen Sie aber auch dem, der nur Bar-
bezüge hat, weil er vielleicht sein ganzes Leben 
lang nur halbtags. beschäftigt war — so etwas kann 
es auch geben — — 

(Abg. Dr. Schellenberg: Das steht gar nicht 
darin, Herr Stingl!) 

— Doch, doch! Herr Kollege Schellenberg, es heißt: 

. . ., die vom Eintritt in die Versicherung bis 
zum Eintritt des Versicherungsfalles überwie-
gend eine rentenversicherungspflichtige Be-
schäftigung oder Tätigkeit ausgeübt haben. 

Das kann eine Halbtagsbeschäftigung gewesen sein, 
das kann — — 

(Abg. Dr. Schellenberg: Aber Herr Kollege 
Stingl!) 

— Aber natürlich. Ja, Sie verlangen nur, •daß min-
destens die Hälfte der Zeit, also wenn es insgesamt 
20 Jahre sind, daß 10 Jahre und 1 Tag versiche-
rungspflichtige Beschäftigung war. Diese versiche-
rungspflichtige Beschäftigung kann sogar eine Halb-
tagsarbeit gewesen sein, oder wie Sie es meinen: 
Es war eine Tätigkeit, die sehr gering bezahlt 
wurde. 

Meine Damen und Herren, die Rentenversicherung 
ist nicht dazu da, die damaligen Lebensverhältnisse 
zu ändern, .auf die heutige Zeit umzumodeln, son-
dern sie ist dazu da — — 

Vizepräsident Dr. Dehler: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Stingl (CDU/CSU) : Bitte sehr, Herr Kollege 
Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Haben Sie übersehen, 
daß es in § 55 Abs. 2 ausdrücklich heißt: 

. . . oder für Zeiten, in denen der Versicherte 
nicht mindestens 2/3  'der üblichen durchschnitt-
lichen Wochenarbeitszeit als Pflichtversicherter 
beschäftigt war. . . . 

Wir wollten die Regelung nur auf überwiegend Be-
schäftigte anwenden. 

Stingl (CDU/CSU) : Gut, Herr Kollege Schellen-
berg, ich gebe zu, daß das nicht zutrifft. Aber erst 
einmal zu ermitteln, was damals die Normalbe-
schäftigung war, und zu ermitteln, was die 2/3  sind, 
das macht das so kompliziert wie nur irgend etwas. 
Wir können nicht in die Vergangenheit hinein die 
unterschiedlichen Lebensverhältnisse heute korri-
gieren. Ich bitte Sie, abzulehnen. 

(Beifall bei 'der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir stimmen ab 
über die Ziffer 14 des Antrags der SPD auf Um-
druck 606. Wer zustimmt, gebe bitte Zeichen. — 
Gegenprobe! — Der Antrag ist abgelehnt. 
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Vizepräsident Dr. Dehler 
Wir stimmen ab über Nr. 8 der Ausschußvorlage. 

Wer zustimmt, gebe Zeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen an-
genommen. 

Ich rufe auf § 2. Nr. 1 ist schon durch den ange-
nommenen Antrag Umdruck 608 Ziffer 5 geändert. 
Wer der Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 2 a zustimmen will, 
gebe bitte das Zeichen. — Einstimmige Annahme. 

Dann Nr. 3. Hierzu liegt der Änderungsantrag 
Umdruck 606 Ziffer 15 der Fraktion der SPD vor. Ich 
glaube, er ist schon begründet. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Alles durch die Ab

-

stimmung erledigt!) 

— Schon erledigt. 

Dann kann ich Nrn. 3, 4 und 5 aufrufen. Wer zu-
stimmt, gebe Zeichen. — Einstimmige Annahme. 

Dann kommen wir zu dem Antrag Umdruck 607 
Ziffer 5. Begründung ist nicht erforderlich. Wer dem 
Antrag Umdruck 607 Ziffer 5 der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD zustimmt, gebe bitte Zeichen. — Ein-
stimmige Annahme. 

Dann zu Nr. 5 a, 6 und 7. Wer zustimmt, gebe 
bitte Zeichen. — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe Nr. 8 auf. Hierzu liegen die Änderungs-
anträge Umdruck 606 Ziffern 16 und 17 der Fraktion 
der SPD vor. Beide Änderungsanträge sind schon 
erledigt. Wer Nr. 8 zustimmt, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Einstimmige Annahme. 

Dann rufe ich § 3 auf. Nr. 1 ist durch den ange-
nommenen Antrag Umdruck 608 Ziffer 6 geändert. 

(Zuruf von der SPD: Es ist schon alles 
erledigt!) 

— Dann kann ich über den gesamten § 3 abstimmen 
lassen. Wer zustimmt, gebe bitte Zeichen. — Ange-
nommen. 

Dann kann ich Art. 3 aufrufen. Hierzu liegen 
keine Änderungsanträge vor. Wer zustimmt, gebe 
Zeichen. — Einstimmig angenommen. 

Dann Art. 3 a. Ebenfalls keine Änderungsanträge. 
Wer zustimmt, gebe bitte Handzeichen. — Einstim-
mig angenommen. 

Dann Art. 4! Ich rufe auf §§ 1 a, — 1 b und 1 c. — 
Wer zustimmt, gebe Zeichen. — Einstimmig ange-
nommen. 

Zu § 2 liegt der Änderungsantrag der CDU/CSU 
und der SPD auf Umdruck 607 unter Ziffer 6 vor. 
Wer zustimmt, gebe Zeichen. — Einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe auf § 2 in der geänderten Fassung sowie 
die §§ 3, — 4, — 5, — 6 und 7. — Wer zustimmt, 
gebe bitte Zeichen. — Einstimmig angenommen. 

Zu § 8 liegt der Änderungsantrag der CDU/CSU 
und der SPD auf Umdruck 607 unter Ziffer 7 vor. 
Wer zustimmt, gebe bitte Zeichen. — Einstimmig 
angenommen. Ich darf feststellen, daß § 8 mit dieser 
Änderung angenommen ist. 

Wir haben dann noch abzustimmen über Einlei-
tung und Überschrift. 

(Abg. Stingl: Herr Präsident, die Anlagen 
gelten als angenommen?) 

— Sie gelten als angenommen; sie sind ja aufge-
rufen worden. 

Wir kommen also zur Abstimmung über Einlei-
tung und Überschrift. 

(Abg. Stingl: Mit der Änderung, Herr Prä

-

sident, daß es statt „über die" heißt „zur"!) 

— Ja, mit der schon erwähnten Änderung, daß die 
Worte „über die" zu ersetzen sind durch „zur". — 
Ich stelle fest, daß Sie der so geänderten Überschrift 
und der Einleitung zustimmen. 

Ich rufe den gesamten Gesetzentwurf mit den vor-
genommenen Änderungen in zweiter Beratung auf. 
Wer zustimmt, gebe bitte Zeichen. — Gegenprobe! 
— In zweiter Beratung einstimmig angenommen. 

Die dritte Beratung erfolgt morgen. 

Ich berufe die nächste Sitzung auf Freitag, den 
2. April 1965, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung 21.35 Uhr.) 

Berichtigung 

Es ist zu lesen: 

174. Sitzung Seite 8736 D Zeile 18 statt „14 561" : 
1571. 
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Dopatka 2. 4. 
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Hermsdorf 3. 4. 
Herold 30. 4. 
Ilerhaus 1. 4. 
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Dr. Jungmann 12. 4. 
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Dr. Knorr 1. 4. 
Kohlberger 2. 4. 
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Kriedemann * 1. 4. 
Krüger 9. 4. 
Kulawig 15. 4. 
Langebeck 2. 4. 
Liehr 2. 4. 
Frau Lösche 2. 4. 
Lücker (München) * 2. 4. 
Maier (Mannheim) 15. 4. 
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Mauk * 2. 4. 
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Müller (Remscheid) 1. 4. 
Peters (Norden) 2. 4. 
Rauhaus 1. 4. 
Rehs 1. 4. 
Reichhardt 2. 4. 
Richarts * 2. 4. 
Ritzel 15. 4. 
Schlick 15. 4. 
Schlüter 2. 4. 

*) Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Schmid (Frankfurt) 9. 4. 
Dr. Schneider (Saarbrücken) 2. 4. 
Dr. Sinn 2. 4. 
Dr. Starke 2. 4. 
Dr. Stoltenberg 2. 4. 
Strauß 2. 4. 
Theis 3. 4. 
Wehner 2. 4. 
Wellmann 2. 4. 
Wienand 1. 5. 
Wilhelm 10. 4. 
Wittmer-Eigenbrodt 1. 4. 

b) Urlaubsanträge 

Dr. Atzenroth 30. 4. 
Bazille 15. 4. 
Blumenfeld 8. 5. 
Brünen 15. 4. 
Diebäcker 24. 4. 
Erler 27. 4. 
Ertl 10. 4. 
Frau Meermann 9. 4. 
Dr. h. c. Dr.-Ing. Möller 8. 4. 
Dr. Morgenstern 30. 4. 
Weinkamm 15. 4. 

Anlage 2 	 Umdruck 612 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Beseitigung 
von Härten in den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen (Drucksachen IV/2572, IV/3233). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 § 1 erhält Nummer 5 folgende Fas-
sung: 

5. § 1233 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Bei der Regelung des Zeitraumes von 
10 Jahren nach Satz 1 bleiben Ersatzzeiten, 
Ausfallzeiten nach § 1259 Abs. 1 Nr. 1 
bis 4 und Zeiten eines Rentenbezuges, so-
weit nicht für diese Zeit Beiträge entrich-
tet sind, unberücksichtigt, auch wenn die 
Voraussetzungen des § 1251 Abs. 2 und 
des § 1259 Abs. 3 nicht erfüllt sind." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Ab-
satz 1 a eingefügt: 

„ (1 a) Freiwillig weiterversichern kann 
sich auch, wer fortlaufend für mindestens 
60 Kalendermonate Beiträge freiwillig ent-
richtet hat, oder wer aus Beiträgen einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
oder Tätigkeit und im Anschluß daran 
freiwillig fortlaufend entrichteten Beiträ-
gen eine Beitragszeit von mindestens 60 
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Kalendermonaten erreicht hat. Vorausset-
zung ist, daß die freiwillig entrichteten 
Beiträge mindestens in der Beitragsklasse 
entrichtet worden sind, die für 1/12 des 
nach § 1256 Abs. 1 c des Angestellten-
versicherungsgesetzes bestimmten durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelts anzu-
wenden ist." 

c) In Absatz 2 werden nach den Worten 
„Absatz 1" die Worte „und Absatz 1 a" 
eingefügt.' 

2. In Artikel 1 § 3 Nr. 10 Buchstabe b wird nach 
den Worten „zur Höchstdauer von" das Wort 
„fünf" durch das Wort „sechs" ersetzt. 

Bonn, den 1. April 1965 

Freiher von Kühlmann-Stumm und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 606 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Besei-
tigung von Härten in den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen (Drucksachen IV/2572, IV/3233). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Artikel 1 § 1 Nr. 7 wird wie folgt gefaßt: 

7. § 1249 erhält folgende Fassung: 

„§ 1249 

Auf die Wartezeit werden alle Versiche-
rungszeiten (§ 1250) angerechnet."' 

2. In Artikel 1 § 1 Nr. 13 Buchstabe b wird in 
§ 1259 Abs. 1 Nr. 4 die Zahl „16" durch die 
Zahl „15" ersetzt. 

3. In Artikel 1 § 1 wird die Nummer 21 a gestri-
chen. 

4. Artikel 1 § 2 Nr. 2 Buchstabe a wird wie folgt 
gefaßt: 

„a) Absatz 1 Nr. 1 wird gestrichen." 

5. Artikel 1 § 2 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 
„3. § 5 wird gestrichen." 

6. Artikel 1 § 2 Nr. 7 wird wie folgt gefaßt: 

7. § 26 erhält folgende Fassung: 

„§ 26 

Auf die Wartezeit werden alle Versiche-
rungszeiten (§ 27) angerechnet."' 

7. In Artikel 1 § 2 Nr. 13 Buchstabe b wird in 
§ 36 Abs. 1 Nr. 4 die Zahl „16" durch die 
Zahl „15" ersetzt. 

8. In Artikel .1 § 2 wird die Nummer 20 a gestri-
chen. 

9. Artikel 1 § 3 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

4. § 50 erhält folgende Fassung: 

„§ 50 

Auf die Wartezeit werden alle Versiche-
rungszeiten angerechnet."' 

10. In Artikel 1 § 3 Nr. 10 Buchstabe b wird das 

Wort „sechzehnten" durch das Wort „fünf-
zehnten" ersetzt. 

11. In Artikel 1 § 3 wird die Nummer 15 Buchstabe 
c gestrichen. 

12. Artikel 2 § 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

,2. § 8 erhält folgende Fassung: 

„§ 8 

Beiträge, die nach § 1249 der Reichsver-
sicherungsordnung nicht angerechnet wor-
den sind, sind auch in Versicherungsfällen, 
die von Inkrafttreten dieses Gesetzes einge-
treten sind, anzurechnen. Die Rechtskraft 
von Bescheiden steht dem nicht entgegen."' 

13. In Artikel 2 § 1 Nr. 8 werden im § 55 Abs. 2 
die Worte „mindestens fünf Jahren" durch 
die Worte „mindestens ein Jahr" ersetzt. Der 
letzte Satz des § 55 Abs. 2 wird wie folgt er-
gänzt: 

„Für Zeiten der Ausbildung als Lehrling oder 
Anlernling oder für Zeiten, in denen der Ver-
sicherte nicht mindestens 2/3 der üblichen durch-
schnittlichen Wochenarbeitszeit als Pflichtver-
sicherter beschäftigt war, finden die Tabellen 
keine Anwendung." 

14. Artikel 2 § 1 Nr. 8 wird wie folgt geändert: 

Hinter § 55 Abs. 2 wird folgender Absatz 2 a 
eingefügt: 

„(2 a) Absatz 2 gilt auch für Versicherte, die 
vom Eintritt in die Versicherung bis zum Eintritt 
des Versicherungsfalles überwiegend eine 
rentenversicherungspflichtige Beschäftigung 
oder Tätigkeit ausgeübt haben." 

15. Artikel 2 § 2 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

§ 8 erhält folgende Fassung: 

„§ 8 

Beiträge, die nach § 26 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes nicht angerechnet worden 
sind, sind auch in Versicherungsfällen, die vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetreten sind, 
anzurechnen. Die Rechtskraft von Bescheiden 
.steht dem nicht entgegen." ' 

16. In Artikel 2 § 2 Nr. 8 werden im § 54 Abs. 2 
die Worte „mindestens fünf Jahren" durch die 
Worte „mindestens ein Jahr" ersetzt. 

Der letzte Satz des § 54 Abs. 2 wird wie folgt 
ergänzt: 

„Für Zeiten der Ausbildung als Lehrling oder 
Anlernling oder für Zeiten, in denen der Ver- 
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sicherte nicht mindestens 2/3 der üblichen durch-
schnittlichen Wochenarbeitszeit als Pflichtver-
sicherter beschäftigt war, finden die Tabellen 
keine Anwendung." 

17. Artikel 2 § 2 Nr. 8 wird wie folgt geändert: 

Hinter § 54 Abs. 2 wird folgender Absatz 2 a 
eingefügt: 

„ (2 a) Absatz 2 gilt auch für Versicherte, die 
vom Eintritt in die Versicherung bis zum Ein-
tritt des Versicherungsfalles überwiegend eine 
rentenversicherungspflichtige Beschäftigung 
oder Tätigkeit ausgeübt halben. 

Bonn, den 31. März 1965 

Erler und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 610 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Be-
seitigung von Härten in den gesetzlichen Renten-
versicherungen (Drucksachen IV/2572, IV/3233). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 § 1 Nr. 12 erhält Buchstabe a fol-
gende Fassung: 

,a) In Absatz 1 wird der Halbsatz „sie wird bei 
der Rentenberechnung höchstens bis zu der 
im Jahre des Versicherungsfalles geltenden 
Beitragsbemessungsgrenze (§ 1385 Abs. 2) 
berücksichtigt" gestrichen.' 

2. Artikel 1 § 1 Nr. 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe b (§ 1259 Abs. 1 Nr. 4 RVO) 
wird nach den Worten „zur Höchstdauer 
von" das Wort „fünf" durch das Wort 
„sechs" ersetzt. 

b) In Buchstabe e (§ 1259 Abs. 3 RVO) werden 
die Worte „für eine rentenversicherungs-
pflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit" ge-
strichen. 

3. In Artikel 1 § 1 Nr. 14 werden in § 1260 Abs. 1 
RVO nach den Worten „Kalendermonate mit 
Beiträgen" und nach den Worten „Hälfte mit 
Beiträgen" die Worte „für eine rentenversiche-
rungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit" 
gestrichen. 

4. In Artikel i § 2 erhält Nr. 3 b folgende Fassung: 

,3 b. § 7 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 1 werden nach den Worten 
„nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder Grundsätzen" die Worte „oder 
entsprechenden kirchenrechtlichen Re-
gelungen" eingefügt. 

b) In Absatz 2 wird folgender neue Satz 2 
angefügt: 

„Fallen die Voraussetzungen für eine 
Befreiung nach Satz i weg, insbeson-
dere wegen Verlegung des Wohnsitzes 
oder Arbeitsplatzes, so unterbleibt der 
Widerruf der Befreiung, solange die 
Mitgliedschaft bei der Versorgungs-
einrichtung im Sinne des Satzes i unter 
Bedingungen fortgesetzt wird, die 
denen für die Pflichtmitgliedschaft ent-
sprechen." 

5. In Artikel 1 § 2 Nr. 4 wird nach dem Buch-
staben c folgender neue Buchstabe c 1  eingefügt: 

,c 1) Dem Absatz 6 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„Hat die Nachversicherung gemäß § 124 a 
stattgefunden, so kommt es für den An-
spruch auf Hinterbliebenenrente auf die 
Leistungsgrundsätze der jeweiligen Ver-
sorgungseinrichtung an." ' 

6. In Artikel i § 2 erhält Nummer 5 folgende Fas-
sung: 

,5. § 10 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Dem Absatz i wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Bei der Ermittlung des Zeitraumes von 
zehn Jahren nach Satz 1 bleiben Ersatz-
zeiten, Ausfallzeiten nach § 36 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 und Zeiten eines Rentenbe-
zuges, soweit nicht für diese Zeit Beiträge 
entrichtet sind, unberücksichtigt, auch 
wenn die Voraussetzungen des § 28 
Abs. 2 und des § 36 Abs. 3 nicht erfüllt 
sind." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Ab-
satz 1 a eingefügt: 

„ (i a) Freiwillig weiterversichern kann 
sich auch, wer fortlaufend für mindestens 
60 Kalendmonate Beiträge freiwillig ent-
richtet hat, oder wer aus Beiträgen einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
oder Tätigkeit und im Anschluß daran 
freiwillig fortlaufend entrichteten Beiträ-
gen eine Beitragszeit von mindestens 60 
Kalendermonaten erreicht hat. Voraus-
setzung ist, daß die freiwillig entrichteten 
Beiträge mindestens in der Beitragsklasse 
entrichtet worden sind, die für 1/12 des 
nach § 33 Abs. 1 Buchstabe c des Ange-
stelltenversicherungsgesetzes bestimm-
ten durchschnittlichen Bruttoarbeitsent-
gelts anzuwenden ist." 

c) In Absatz 2 werden nach den Worten 
„Absatz 1" die Worte „und Absatz 1 a" 
eingefügt.' 

7. In Artikel 1 § 2 Nummer 12 erhält Buchstabe a 
folgende Fassung: 

,a) In Absatz i wird der Halbsatz „sie wird bei 
der Rentenberechnung höchstens bis zu der 
im Jahre des Versicherungsfalles geltenden 
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Beitragsbemessungsgrenze (§ 112 Abs. 2) be-
rücksichtigt", gestrichen.' 

8. Artikel 1 § 2 Nr. 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe b (§ 36 Abs. 1 Nr. 4 Angestell-
tenversicherungsgesetz) wird nach den Wor-
ten „zur Höchstdauer von" das Wort „fünf" 
durch das Wort „sechs" ersetzt. 

b) In Buchstabe e (§ 37 Abs. 1 Angestellten-
versicherungsgesetz) werden die Worte „für 
eine rentenversicherungspflichtige Beschäfti-
gung oder Tätigkeit" gestrichen. 

9. In Artikel 1 § 2 Nr. 14 werden in § 37 Abs. 1 
Angestelltenversicherungsgesetz nach den Wor-
ten „Kalendermonate mit Beiträgen" und nach 
den Worten „Hälfte mit Beiträgen" die Worte 
„für eine rentenversicherungspflichtige Beschäf-
tigung oder Tätigkeit" gestrichen. 

10. In Artikel 1 § 2 erhält Nummer 20 a folgende 
Fassung: 

,20 a. § 113 erhält folgende Fassung: 

„§ 113 

Angestellte, die auf Antrag nach Arti-
kel 2 § 1 des Angestelltenversicherungs- 
Neuregelungsgesetzes von der Versiche-
rungspflicht befreit worden sind, haben 
gegen den Arbeitgeber während der 
Dauer der Prämienzahlung für eine Le

-

bensversicherung Anspruch auf die Hälfte 
der Beiträge bis zur Höhe des Beitrags-
anteiles, den der Arbeitgeber entrichten 
müßte, wenn der Angestellte versiche-
rungspflichtig wäre." ' 

11. In Artikel 1 § 2 wird nach der Nummer 21 a 
folgende neue Nummer 21 a1 eingefügt: 

,21 a1. Nach § 124 wird folgender neuer § 124 a 
eingefügt: 

„§ 124a 

(1) Die Nachversicherung (§§ 9, 124 
bis 126) hat für solche Personen, 

a) die bei Antritt oder während 
der versicherungsfreien Be-
schäftigung berechtigt gewesen 
wäre, einen Befreiungsantrag 
gemäß § 7 Abs. 2 zu stellen, 
oder eine bereits erfolgte 
Befreiung aufrechtzuerhalten, 
wenn ihre Beschäftigung nicht 
schon aus anderen Gründen 
versicherungsfrei gewesen 
wäre, oder 

b) die nach ihrem Ausscheiden 
aus einer versicherungsfreien 
Beschäftigung gemäß § 6 Abs. 1 
Nr. 2 bis 6 oder § 8 Abs. 1 Mit-
glieder einer öffentlich-recht-
lichen Versicherungs- oder Ver-
sorgungseinrichtung ihrer Be-
rufsgruppe werden, 

auf ihren Antrag bei der öffentlich-recht-
lichen Versicherungs- oder Versorgungs-
einrichtung oder Berufsgruppe zu erfol-
gen. 

(2) Ein Aufschub der Nachversiche-
rung tritt nur dann ein, wenn die Vor-
aussetzungen des § 125 Abs. 1 Buch-
stabe c gegeben sind. In den übrigen 
Fällen findet § 125 keine Anwendung."' 

12. In Artikel 1 § 3 erhält Nummer 2 folgende Fas-
sung: 

2. § 33 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Bei der Regelung des Zeitraumes von 
zehn Jahren nach Satz 1 bleiben Ersatz-
zeiten, Ausfallzeiten nach § 57 Nr. 1 bis 4 
und Zeiten eines Rentenbezuges, soweit 
nicht für diese Zeit Beiträge entrichtet 
worden sind, unberücksichtigt, auch wenn 
die Voraussetzungen des § 50 Abs. 3 und 
des § 56 Abs. 2 nicht erfüllt sind." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Ab-
satz 2 a eingefügt: 

„ (2a) Freiwillig weiterversichern kann 
kann sich auch, wer während mindestens 
vierundzwanzig Kalendermonaten Bei-
träge für eine rentenversicherungspflich-
tige Beschäftigung oder Tätigkeit und 
während mindestens sechsunddreißig Ka-
lendermonaten Beiträge freiwillig ent-
richtet hat. Voraussetzung ist, daß die 
freiwillig entrichteten Beiträge fortlau-
fend mindestens in der Beitragsklasse 
entrichtet worden sind, die für 1/12 des 
nach § 55 Abs. 1 Buchstabe b des Knapp-
schaftsrentenversicherungsgesetzes be

-stimmten durchschnittlichen Brutto-
arbeitsentgelts anzuwenden ist."' 

13. In Artikel 1 § 3 Nr. 8 erhält Buchstabe a fol-
gende Fassung: 

,a) In Absatz 1 wird der Halbsatz „sie wird bei 
bei der Rentenberechnung höchstens bis zu 
der im Jahre des Versicherungsfalles gelten-
den Beitragsbemessungsgrenze berücksich-
tigt", gestrichen.' 

14. In Artikel 1 § 3 Nr. 9 werden in Absatz 2 die 
Worte „für eine rentenversicherungspflichtige 
Beschäftigung oder Tätigkeit" gestrichen. 

15. In Artikel 1 § 3 Nr. 11 werden in Absatz 1 nach 
den Worten „Kalendermonate mit Beiträgen" 
und nach den Worten „Hälfte mit Beiträgen" 
die Worte „für eine rentenversicherungspflich-
tige Beschäftigung oder Tätigkeit" gestrichen. 

16. In Artikel 1 § 4 wird folgende neue Nummer 
01a eingefügt: 

,01a. In § 15 wird nach Absatz 2 folgender 
neuer Absatz 2 a eingefügt: 
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„ (2a) Nachgewiesene Beitragszeiten, die 
nach der Verordnung über die Einführung 
der Reichsversicherung in der Freien Stadt 
Danzig vom 22. Januar 1940 (Reichsgesetz-
bl. I S. 260) den reichsgesetzlichen Bei-
tragszeiten gleichgestellt waren, gelten 
weiterhin als Versicherungszeiten im 
Sinne des § 27 Abs. 1 Buchstabe a des An-
gestelltenversicherungsgesetzes."' 

Bonn, den 1. April 1965 

Freiherr von Kühlmann-Stumm und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 607 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD zur zweiten Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Beseitigung von Härten in den gesetz-
lichen Rentenversicherungen (Drucksachen IV/2572, 
IV/3233). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 § 1 wird nach Nr. 14 a folgende 
Nr. 14 a1 eingefügt: 

,14a1 Nach § 1260 a wird § 1260 b eingefügt: 

„§ 1260 b 

Ergibt die Berechnung nach § 1255 Abs. 3 
bis  8 einen Wert von mehr als 200 vom 
Hundert, so sind für jeden ganzen Wert 
von ein vom Hundert, der diesen Satz über-
schreitet, vervielfältigt mit der Anzahl der 
Kalendermonate, die der Berechnung zu-
grunde liegen, als Jahresbetrag zwei Deut-
sche Pfennige bei der Versichertenrente 
wegen Berufsunfähigkeit und drei Deutsche 
Pfennige bei der Versichertenrente wegen 
Erwerbsunfähigkeit oder 'beim Altersruhe-
geld zu gewähren. 'Für die Leistung nach 
Satz 1 gelten die Vorschriften über die 
Steigerungsbeträge aus Beiträgen der Hö-
herversicherung entsprechend."' 

2. In Artikel 1 § 2 wird nach Nr. 14 a folgende Nr. 
14a1 eingefügt: 

14ai Nach § 37 a wird § 37b eingefügt: 

37b 

Ergibt die Berechnung nach § 32 Abs. 3 
bis 8 einen Wert von mehr als 200 vom 
Hundert, so sind für jeden ganzen Wert 
von ein vom Hundert, der diesen Satz über-
schreitet, vervielfältigt mit der Anzahl der 
Kalendermonate, die der Berechnung zu-
grunde liegen, als Jahresbetrag zwei Deut-
sche Pfennige bei der Versicherungsrente 
wegen Berufsunfähigkeit und drei Deutsche 

 Pfennige bei der Versichertenrente wegen 
Erwerbsunfähigkeit oder beim Altersruhe-

geld zu gewähren. Für die Leistung nach 
Satz 1 gelten die Vorschriften über die 
Steigerungsbeträge aus Beiträgen der Hö-
herversicherung entsprechend."' 

3. In Artikel 1 § 3 wird nach Nr. 11 a folgende Nr. 
1l ai eingefügt: 

11 a1 Nach § 58 a wird § 58 b eingefügt: 

„§ 58 b 

Ergibt die Berechnung nach § 54 Abs. 3 
bis 9 einen Wert von mehr als 250 vom 
Hundert, so sind für jeden ganzen Wert 
von ein vom Hundert, der diesen Satz über-
schreitet, vervielfältigt mit der Anzahl der 
Kalendermonate, die der Berechnung zu-
grunde liegen, als Jahresbetrag zwei Deut-
sche Pfennige bei der Bergmannsrente oder 
Knappschaftsrente wegen Berufsunfähigkeit 
und drei Deutsche Pfennige bei der Knapp-
schaftsrente wegen Erwerbsunfähigkeit 
oder beim Knappschaftsruhegeld zu gewäh-
ren. § 1260 b Satz 2 der Reichsversiche-
rungsordnung gilt."' 

4. In Artikel 2 § 1 wird nach Nr. 5 folgende Nr. 51 
eingefügt: 

,51 Nach § 34 wird § 34 a eingefügt: 

„§ 34 a 

Die nach §§ 32 bis 34 dieses Artikels um-
gestellten Renten werden um die Hälfte des 
Betrages erhöht, um den sie nach § 34 die-
ses Artikels begrenzt worden 'sind, wenn 
die Rente nach § 36 dieses Artikels nicht 
günstiger ist. Für die Leistung nach Satz 1 
gelten die Vorschriften über  die  Steige-
rungsbeträge aus Beträgen der Höherver-
sicherung entsprechend." 

5. In Artikel 2 § 2 wird nach Nr. 5 folgende Nr. 51 
eingefügt: 

,51 Nach § 33 wird § 33 a eingefügt: 

§ 33 a 

Die nach §§ 31 bis 33 dieses Artikels um-
gestellten Renten werden um die Hälfte des 
Betrages erhöht, um den sie nach § 33 die-
ses Artikels  begrenzt  worden sind, wenn 
die Rente nach § 35 dieses Artikels nicht 
günstiger ist. Für die Leistung nach Satz 1 
gelten die Vorschriften über die Steige-
rungsbeträge aus Beiträgen der Höherver-
sicherung entsprechend."' 

6. Artikel 4 § 2 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: 

Es wird eingefügt 

in Artikel 1 § 3 nach der Nr. 11 die „Nr. 11 a1", 
in Artikel 2 § 1 nach der Nr. 5 die „Nr. 51", 
in Artikel 2 § 2 vor der Nr. 8 die „Nr. 51". 
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7. Artikel 4 § 8 Abs. 1 Buchstabe a wird wie folgt 
ergänzt: 

Es wird eingefügt in 

Artikel 1 § 1 nach Nr. 4 Buchstabe c die 
„Nr. 14a1,", 

Artikel 1 § 2 nach Nr. 4 Buchstaben c und d die 
„Nr. 14a1,", 

Artikel 1 § 3 vor der Nr. 12 Buchstabe a die 
„Nr. 11 a1", 

Artikel 2 § 1 nach der Nr. 1 a die „Nr. 51,", 

Artikel 2 § 2 nach der Nr. 2 a die „Nr. 51,". 

Bonn, den 1. April 1965 

Dr. Barzel und Fraktion 

Erler und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 608 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD, FDP zur zweiten Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Beseitigung von Härten in den gesetz-
lichen Rentenversicherungen (Drucksachen IV/2572, 
IV/3233). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Artikel 1 § 1 Nr. 13 Buchstabe b  wird wie folgt 
ergänzt: 

In Buchstabe a werden nach dem Wort „abge-
schlossenen" die Worte „nicht versicherungs-
pflichtigen oder" eingefügt. 

2. Artikel 1 § 2 Nr. 13 Buchstabe b wird wie folgt 
ergänzt: 

In Buchstabe a werden nach dem Wort „abge-
schlossenen" die Worte „nicht versicherungs-
pflichtigen oder" eingefügt. 

3. Artikel 1 § 3 Nr. 10 Buchstabe b wird wie folgt 
ergänzt: 

In Buchstabe a werden nach dem Wort „abge-
schlossenen" die Worte „nicht versicherungs-
pflichtigen oder" eingefügt. 

4. Artikel 1 § 4 Nr. 02 erhält folgende Fassung: 

'02. § 18 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
(unverändert nach Drucksache IV/3233) 

b) Folgender neuer Satz 2 wird eingefügt: 

„Wird bei einer Versorgung nach beam-
tenrechtlichen Vorschriften oder Grund-
sätzen von einem Zeitraum nur ein Teil 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt, so 
ist der nicht berücksichtigte Teil bei der 

Anwendung des § 16 so zu behandeln, 
als ob er vom Beginn dieses Zeitraums 
an zurückgelegt wäre." 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.' 

5. In Artikel 2 § 2 Nr. 1 werden in § 1 Satz 1 
Buchstabe b nach dem Wort „Lebensjahres" die 
Worte „bis zum 31. Dezember 1965 mit Wirkung 
vom 1. Juli 1965 oder früher" eingefügt. 

6. In Artikel 2 § 3 werden in § 1 Nr. 1 Satz 1 
Buchstabe b nach dem Wort „Lebensjahres" die 
Worte „bis zum 31. Dezember 1965 mit Wirkung 
vom 1. Juli 1965 oder früher" eingefügt. 

Bonn, den 1. April 1965 

Dr. Barzel und Fraktion 

Erler und Fraktion 

Freiherr von Kühlmann-Stumm und Fraktion 

Anlage 7 

Erklärung 

gemäß § 59 GO zur Abstimmung über den Entwurf 
eines Gesetzes über die Berechnung strafrechtlicher 
Verjährungsfristen (Drucksache IV/3220 [Anlage 2] 
[Ausschußantrag Nr. 1 b]*). 

Wir haben gegen das Gesetz über die Berech-
nung strafrechtlicher Verjährungsfristen gestimmt, 
weil wir dieses Gesetz vor allem für einen Ver-
stoß gegen den Grundsatz des § 2 StGB halten, näm-
lich gegen den Grundsatz, daß das Strafgesetz nicht 
nach der Tat mit Rückwirkung verschärft werden 
darf. 

Albrecht Schlee 
Dr. Franz Gleissner 
Dr. Friedrich Knorr 
Ehnes 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Dollinger vom 30. März 
1965 auf die Zusatzfrage zu der Mündlichen An-
frage des Abgeordneten Leicht **). 

Bei der Beratung des Allgemeinen Kriegsfolgen-
gesetzes hat der damalige Bundesfinanzminister 
Schäffer vor dem Plenum des Bundestages am 
5. Juli 1957 ausgeführt, daß der Deutsche Bundes-
tag durch Beschluß vom 29. Mai 1957 einen Betrag 
von 6 Millionen DM zur Beseitigung von Westwall

-

anlagen bereitgestellt habe. Wörtlich äußerte er: 
„ Ich bin der Ansicht, daß diese Aktion auch in den 

*) Siehe 175. Sitzung Seite 8790 
**) Siehe 166. Sitzung Seite 8269 B 
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kommenden Haushaltsjahren fortgeführt werden muß 
und versichere, daß ich mich im Rahmen der mir 
zustehenden Einflußmöglichkeiten für die Bereit-
stellung der entsprechenden Haushaltsmittel ein-
setzen werde." 

Auf Grund dieses Beschlusses aus dem Rechnungs-
jahr 1957 sind die Maßnahmen zur Beseitigung der 
ehem. Westwallanlagen angelaufen. Einschließlich 
der im Rechnungsjahr 1960 veranschlagten Mittel 
wurden von 1957 bis 1960 15 040 000 DM bereitge-
stellt, die den Belegenheitsländern Rheinland-Pfalz, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und dem 
Saarland zugeteilt worden sind. 

Bei der Beratung des E.Pl. 24 für das Rechnungs-
jahr 1960 hat der Haushaltsausschuß zu Tit. 960 
— Mittel für die Beseitigung von militärischen An-
lagen des Westwalls — die Bundesregierung ersucht, 
die  Notwendigkeit von Beseitigungsmaßnahmen 
nochmals ,zu überprüfen. In der Diskussion wurde 
vorgeschlagen, daß für das Beseitigungsprogramm 
ein vernünftiger Abschluß gesucht werden müsse. 

Wie Ihnen bekannt, haben in Zusammenarbeit mit 
den Dienststellen der Länder zwei Kommissionen 
des Bundesschatzministers genaue Feststellungen im 
Rahmen der gegebenen Richtlinien getroffen, um 
zu ermitteln, welcher Betrag für die Beseitigungs-
maßnahmen noch zur Verfügung zu stellen ist. Ent-
sprechend der Anregung des Haushaltsausschusses 
wurde unter Anlegung eines strengen Maßstabes 
ab 1961 noch ein Betrag von 14,5 Mio DM für er-
forderlich gehalten. 

Dieser Betrag ist bisher wie folgt veranschlagt wor-
den: 

1961 = 4 Mio DM 

1962 = 4 Mio DM 

1963 = 1,8 Mio DM 

1964 = 1 Mio DM 

 1965 = 1 Mio DM; 

für 1966 und 1967 sind noch 2,7 Mio DM vorbe-
halten. 

Mit diesen Beträgen sind Beseitigungsmaßnah-
men an solchen Objekten ermöglicht worden, deren 
Vorhandensein die Interessen der Allgemeinheit in 
besonderem Maße beeinträchtigt. Beseitigungsmaß-
nahmen zugunsten individueller Interessen waren 
nach den gegebenen Richtlinien ausgeschlossen. 
Diese Begrenzung ergab sich zwangsläufig, von der 
Rechtslage ganz abgesehen, aus wirtschaftlichen und 
haushaltspolitischen Gründen, aber auch aus dem 
Grundsatz einer gleichen Behandlung aller Staats-
bürger. 

Neue Entwicklungen, insbesondere die fortschrei-
tende Baulandausweitung, haben dazu geführt, daß 
jetzt die Voraussetzungen für Beseitigungsmaßnah- 

*) Siehe 166. Sitzung Seite 8269 B 

men unter übergeordneten Gesichtspunkten auch 
bei Objekten vorliegen, bei denen dies vor einigen 
Jahren noch nicht der Fall war. Die an sich begrün-
deten Anträge konnten nicht berücksichtigt werden, 
weil die bisher vorgesehenen Mittel nur für Maß-
nahmen an den bei den Auswahlbesichtigungen 
festgelegten Objekten ausreichen. In Erkenntnis die-
ser Tatsache hatte ich bereits im Januar 1964 das 
Bundesfinanzministerium .gebeten, dem Haushalts-
ausschuß des Deutschen Bundestages vorzuschlagen, 
unter dem Gesichtspunkt der neuen Entwicklungen 
weitere Mittel für die Beseitigung von störenden 
Westwallanlagen zu bewilligen. Dieser Antrag ist 
jedoch vom Bundesfinanzministerium nicht weiter-
geleitet worden. 

Ohne der Entscheidung des Haushaltsausschusses 
und des Bundesfinanzministeriums vorgreifen zu 
wollen, schlage ich vor, daß. der Haushaltsausschuß 
einen grundlegenden Beschluß faßt, ob überhaupt 
und in welcher Höhe weitere Mittel für die Beseiti-
gungsmaßnahmen in den nächsten Jahren bereitge-
stellt werden. Erst dann halte ich es für sinnvoll, 
die beiden Kommissionen zu beauftragen, im Rah-
men des bewilligten Zusatzbetrages weitere Ob-
jekte unter Einhaltung der gegebenen Richtlinien 
für Beseitigungsmaßnahmen auszusuchen. 

Der Umfang der Westwallanlagen ist bekannt. Da 
jedoch ein Großteil der Westwallanlagen in Wäl-
dern oder Ödgelände liegt, deren Beseitigung un-
zweckmäßig wäre, kommt für eine weitere Aktion 
nur eine begrenzte Anzahl in Betracht. Diese Unter-
lagen sind schon in den Jahren 1960/1961 von den 
Ländern erstellt und liegen dem Bundesschatzmini-
sterium vor. Bei den von den Ländern damals vor- 
geschlagenen Beseitigungsmaßnahmen sind nur ca. 
20-25 % erfüllt worden. Von Länderseite ist ange-
regt worden, einen großzügigeren Maßstab dort 
anzulegen, wo die Gefahrenobjekte in Wohngebie-
ten liegen. Damit sind Fälle angesprochen, in denen 
eine nachhaltige Gefahrenbeseitigung zwar durch 
geringfügige Einsprengungen erreicht werden 
könnte, der dann aber noch vorhandene Bunker Bild 
und Gesamtgestaltung des Wohngebietes sehr nach-
teilig beeinflußt. Die Überlegungen, die der Anre-
gung zugrunde liegen, sind einleuchtend. Tatsächlich 
bedeutet nämlich der Verbleib von Westwallanlagen 
innerhalb von Ortschaften in besonderen Fällen eine 
hinderliche  Belastung  für die Bevölkerung und es 
werden solche Zustände von der Öffentlichkeit, für 
die die Rechtslage insoweit ohne Interesse ist, nur 
schwerlich hingenommen. Würden demnach die 
Kommissionen bereits vor einem endgültigen Be-
schluß des Haushaltsausschusses über weitere Mit-
telbewilligungen Feststellungen treffen, könnten bei 
den Betroffenen Erwartungen entstehen, die evtl. 
nicht erfüllbar wären. Es wäre außerdem nicht zu 
vermeiden, daß die Landes- und Gemeindeorgane 
davon Kenntnis erhalten und Presseartikel ver-
öffentlicht werden. 

Ich bitte daher, meinem Vorschlag beizutreten, 
weitere Feststellungen erst zu treffen, wenn der 
Haushaltsausschuß einen grundlegenden Beschluß 
gefaßt hat. 
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Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Schwarz vom 29. März 1965 
auf die Zusatzfrage zu der Mündlichen Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Müller-Emmert*) 

Die  in  meiner mündlichen Antwort am 18. März 
1965 erwähnte Beimischung von 25 % Natrium-
chlorid (Kochsalz) zu natriumchlorathaltigen Unkraut-
bekämpfungsmitteln ist mit umfangreichen Unter-
suchungen und Versuchen verbunden, welche die 
technische und biologische Eignung der neuen Prä-
parate sowie ihre tatsächliche Verbesserung im Hin-
blick auf eine Gefahrenminderung gewährleisten 
sollen. Über die Schlußfolgerungen aus den Unter-
suchungs- und Versuchsergebnissen entscheidet bei 
der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtschaft (BBA), Braunschweig, ein Bewertungs-
ausschuß. Die der Anerkennung und Zulassung des 
neuen Präparates vorausgehenden Untersuchungs- 
und Versuchsarbeiten sind im Einvernehmen mit 
der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin- 
Dahlem bereits im Jahre 1964 angelaufen und neh-
men im Mindestfalle eine Vegetationsperiode 
(1 Wirtschaftsjahr) in Anspruch. Unter günstigen 
Voraussetzungen für den Ablauf der Versuchsarbei-
ten ist damit zu rechnen, daß. natriumchlorathaltige 
Unkrautbekämpfungsmittel neuer Art aus einhei-
mischer Erzeugung mit Beginn der  Vegetations-
periode 1966 zur Verfügung stehen. 

In Verbindung damit sind im Einvernhmen mit 
der Pflanzenschutzmittelindustrie Änderungen der 
landesrechtlichen Vorschriften beabsichtigt, durch 
die weitere Sicherheiten zur Verhinderung von Miß-
brauch geschaffen werden. Dabei sollen die Ver-
kaufsbeschränkungen (z. B. Abgabeverbot an Per-
sonen unter 21 Jahren) erweitert und Angaben über 
den Wirkstoff (Natriumchlorat) auf handelsfertigen 
Packungen verboten werden. 

*) Siehe 173. Sitzung Seite 8680 B 
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